
1084 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Finanzausschusses 

über die Regierungsvorlage (1049 der Beila­
gen): Bundesgesetz über die Wertpapier- und 
allgemeinen Warenbörsen und über die Abän­
derung des Börsesensale-Gesetzes 1949 und 
der Börsegesetz-Novelle 1903 (Börsegesetz 

1989 - BörseG) 

Das geltende Börsegesetz vom 1. April 1875, 
RGBI. Nr. 67, in der Fassung des Börseüberlei­
tungsgesetzes vom 8. Juli 1948, BGBL Nr. 160, 
regelt das Börsewesen nur in seinen Grundzügen, 
wie schon allein aus dem Umfang des Gesetzes, das 
nur 21 Paragraphen umfaßt, ersichtlich ist. Der 
größte Teil der materiellen Regelungen des Börse­
wesens ist in der Börseordnung (Statut der Wiener 
Börse, Teil 1.) sowie in zahlreichen Richtlinien der 
Wiener Börsekammer enthalten. 

Das geltende Börserecht ist daher einerseits in 
seinen Quellen zersplittert, was die Übersichtlich­
keit und Rechtssicherheit beeinträchtigt, anderer­
seits entspricht die aus dem vorigen Jahrhundert 
herrührende Systematik nicht dem Determinie­
rungsgebot für Gesetze, die Art. 18 Abs. 1 und 2 
B-VG im Jahre 1920 aufgestellt hat. Der Verfas­
sungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 
13. Dezember 1988 die gesamte Börseordnung der 
Wiener Börse sowie den' § 2 Z 2 und 5 des Börsege­
setzes aus dem Grund aufgehoben, weil die Börse­
ordnung als Verordnung der ausreichend geSetz­
lich determinierten Grundlage entbehrt, und die 
genannte Bestimmung des Börsegesetzes insofern 
verfassungswidrig ist,als sie hinsichtlich der Börse­
ordnung eine formalgesetzliche Delegation dar­
stellt. 

Das aufhebende Erkenntnis des Verfassungsge­
richtshofes setzte für das Außerkrafttreten eine 
Frist bis zum 30. November 1989, um dem Gesetz­
geber die entsprechenden gesetzlichen Vorkehrun­
gen zu ermöglichen. Bei der Prüfung des Rechts­
bestandes gelangte man zu der Überzeugung, daß 
- abgesehen von der Sanierung der Gesetzes­
bzw. Verfassungswidrigkeit und der Behebung der 

bereits dargestellten Rechtszersplitterung - eine 
Reihe von materiellen Änderungen vorzunehmen 
wäre, sodaß die Entscheidung zugunsten einer 
umfassenden Neuregelung des Börserechts getrof­
fen wurde, soweit W~rtpapierbörsen und allge­
meine Warenbörsen - wie im Börsegesetz 1875 -
betroffen sind. 

Zum Regelungsumfang des Gesetzes ist anzu­
merken, daß die Aufzählung der Verkehrsgegen­
stände im wesentlichen der entspricht, die sich bis­
her in der Börseordnung der Wiener Börse gefun­
den hat. Sie wurden bei der Wertpapierbörse um 
Optionen und Finanzterminkontrakte erweitert, die 
in der letzten Zeit international große Verbreitung 
gefunden. haben. Es sei diesbezüglich insbesondere 
die Gründung der Deutschen Terminbörse und der 
Schweizerischen, Options- und Futures-Börse (um 
nur der Entwicklung in unseren Nachbarländern 
zu gedenken) erwähnt. Der Umfang der Verkehrs­
gegenstände, der definitionsgemäß an einer Wert­
papierbörse gehandelt werden darf, ist durch die 
Erweiterung um Optionen und Finanzterminkon­
trakte faktisch ein sehr weiter geworden; diese 
Begriffe sind von ihrem Umfang her sehr weit 
gefaßt und sollen Innovationen in diesem Bereich 
auch ohne Gesetzesänderung ermöglichen. 
Dadurch, daß diese Begriffe der international übli­
chen Bezeichnung der "options and futures" für 
innovative Finanzmarktinstrumenteentsprechen, ist 
gewährleistet, daß neuen Entwicklungen im Wert­
papierbereich unverzüglich Rechnung getragen 
werden kann. 

Die gnllldSätzlichen Ziele des Entwurfes sind 
wie folgt definiert: 

Herstellung einer verfassungs konformen 
Rechtslage im Börsewesen 
Anpassung an den internationalen Standard, 
insbesondere die Richtlinien der Europäischen 
Gemeinschaften 
Verbesserung des Anlegerschutzes durch mehr 
Publizität und verbesserte Aufsicht 
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Verwaltungsvereinfachung durch Übertragung 
bisher hoheitlicher Aufgaben an die Börsenor­
gane 
rechtliche Rahmenbedingungen für moderne 
Formen des Wertpapierhandels (Computer­
börse) 
rechtliche Rahmenbedingungen für einen börs­
lichen Optionshandel in Österreich 

Der Finanzausschuß hat den gegenständlichen 
Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 2. November 
1989 in Verhandlung genommen. An der Debatte 
beteiligten sich außer dem Bereichterstatter die 
Abgeordneten Dipl.-Kfm. Dr. Johann Bau e r, 
Dipl.-Kfm. Holger Bau er, Dr. D i t z, Dipl.-Vw. 
Dr. La c k n er, Helga Er I i n ger sowie der 
Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen 
Dipl.-Kfm. Dr. S turn m voll. 

Im Zuge der Verhandlungen stellten die Abge­
ordneten Dipl.-Kfm. Dr. Johann Bau e rund Dr. 
D i t zeinen Abänderungsantrag ; dieser bezog sich 
auf die unten erwähnten Teile des Gesetzentwur­
fes; die Begründung ist jeweils beigegeben: 

Abschnitt I 

§ 3 - Börsekammer, Bärseräte 

Die Festlegung der "Grundsätze des V erhältnis­
wahlrechts" soll eine möglichst proportionale Auf­
teilung der Börseräte nach den gemäß § 51 gewich­
teten Stimmrechten der Bärsemitglieder sicherstel­
len. Auf Grund des geänderten Wahlmodus ist der 
letzte Satz des Abs. 1 entbehrlich geworden. 

Da die Mitgliedschaft an einer Wertpapierbörse 
und damit der Zugang zur Börsekammer ansonsten 
nur den am Wertpapierhandel beteiligten Banken 
und Freien Maklern offen steht/sind die unabhän­
gigen Experten des § 3 Abs. 2 ausgleichende, in den 
Bärsehandel nicht direkt involvierte Personen. 
Parallel zum Entsendungsrecht des Bundesmini­
sters für Finanzen müssen auch die Umstände der 
Amtsenthebung anders als bei den gewählten Bör­
seräten geregelt werden. 

§ 5 Abs. 2 Z 4 - Rechtsmittel gegen Bescheide 
des Präsidenten 

Gegenüber der Regierungsvorlage, in der hier 
nur die Berufung gegen Ausschußentscheidungen 
genannt war, muß die Kompetenz auf Entscheidun­
gen des Präsidenten erweitert werden, welcher über 
den Börsebesuch in erster Instanz entscheidet. 

§ 6 Abs. 3 - Berufungsentscheidung der Voll­
versammlung über Bötsemitgliedschaft und -besuch 

N ach der neueren Auslegung des Art. 6 MRK 
durch den Europäischen Gerichtshof für Men­
schenrechte und teilweise auch durch den VfGH 
könnten Entscheidungen über Börsemitgliedschaft 
und -besuchsberechtigung als Eingriff in "civil 
rights" qualifiziert werden, wofür das Berufungs­
recht an ein "Tribunal" vorzusehen ist. Die für 

diese Berufungsentscheidung zuständige Vollver­
sammlung wird daher für diese Angelegenheiten als 
weisungsfreies Tribunal ausgestaltet. Die Herabset­
zung des Anwesenheitsquorums ist erforderlich, 
weil sonst wegen der durch Befangenheit (§ 7 
A VG) ausgeschlossenen Mitglieder der Vollver­
sammlung die Erreichung des im § 5 Abs. 3 vorge­
sehenen Präsenzquorums gefährdet wäre. 

§ 7 Abs. 1 - Ausschußangehörigkeit der vom 
Bundesminister für Finanzen bestellten Börseräte 

Da es gemäß dem Abänderungsantrag zu § 3 nun 
auch vom Bundesminister für Finanzen bestellte 
Börseräte gibt, muß auch deren Teilnahme an den 
Ausschüssen gesondert geregelt werden. 

§ 16 Abs. 4 erster Satz - Sicherheitsleistung der 
Freien Makler 

Die in der Regierungsvorlage vorgesehene unbe­
dingte tägliche Saldenmeldungspflicht wäre ein zu 
weitgehender Eingriff in die Geschäftssphäre der 
Freien Makler. 

§ 26 Abs. 1 erster Satz - Handelsregeln 

Berichtigung eines redaktionellen Irrtums in der 
Regierungsvorlage. 

§ 33 Abs. 1 Z 1 - Entfall des Höchstalters bei 
Sensalebestellungen 

Die in der Regierungsvorlage vorgesehene 
Altersgrenze von 60 Jahren, ab der Sensale nicht 
mehr bestellt werden durften, erscheint entbehrlich 
angesichts des Abberufungsgrundes für Sensale bei 
Erreichen des Lebensalters von 65 Jahren. 

§ 44 Abs. 5 - Börsesensale - Enthebung von 
der Funktion 

Auch hier könnte ein Eingriff in "civil rights" 
gesehen werden, weshalb die Vollversammlung als 
"Tribunal" im Sinne der MRK tätig zu werden hat. 

§ 45 Abs. 4 und 5 - Auskunfts- und Einschau­
rechte der Börsenaufsicht 

Die in der Regierungsvorlage vorgesehene 
unmittelbare Einschau bei Dritten, bei denen sich 
aufsichtsrelevante Aufzeichnungen usw. befinden, 
wurde zum Teil als zu weit gehender Eingriff in die 
Rechtssphäre .dieser Dritten (Hausrecht) empfun­
den. 

§ 48 Abs. 1 Z 5 - Strafbestimmungen 

Berichtigung eines redaktionellen Irrtums in der 
Regierungsvorlage. 

§§ 50 und 51 - Wiener Börsekammer -
Zusammensetzung und Wahlmodus 

Das in der Regierungsvorlage vorgesehene Min­
destalter von 30 Jahren für Börseräte erscheint ent­
behrlich (§ 50 Abs. 1). 

Das in der Regierungsvorlage vorgesehene Kopf~ 
stimmrecht entspricht nicht der sehr unterschiedli-
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chen wirtschaftlichen Bedeutung der Mitglieder für 
den Börsehandel. Ersetzt wurde dieses Verfahren 
deshalb durch eine nach den Börsenumsätzen 
gewichtete Wahl (§ 51 Abs. 3 bis 5), wovon ledig­
lich zugunsten der Oesterreichischen National­
bank, die auf Grund ihrer Bedeutung insbesondere 
für die Devisenbörse das Entsendungsrecht für 
einen Börserat behält, eine begründete Ausnahme 
gemacht wurde (§ 50 Abs. 1). Dieses Entsendungs­
recht der OeNB erfordert die entsprechende Her­
absetzung der Anzahl der Börseräte des Wahlkrei­
ses I (§ 50 Abs. 3 Z 1). Die Amtsenthebung ist im 
§ 3 nur für gewählte Börseräte geregelt, daher ist 
eine Sonderbestimmung für den von der OeNB 
entsandten Börserat erforderlich. 

Die Gewichtung nach Umsätzen könnte bei 
Großbanken bedeuten, daß sie mehr Wahlberech­
tigte als börsebesuchsberechtigte Vorstandsmitglie­
der hätten; es ist daher erforderlich, dem durch die 
Möglichkeit der Erteilung einer Wahlvollmacht an 
Angestellte Rechnung zu tragen (§ 51 Abs. 5). 

Klargestellt wurde, daß das Entsendungsrecht 
des Bundesministers für Finanzen für zwei Exper­
ten auch hinsichtlich der Wiener Börse gilt (§ 50 
Abs. 1). . 

Der Wahlmodus gemäß § 53 Abs. 1 und 2 wurde 
durch die Einführung des Verhältniswahlrechts im 
§ 3 Abs. 1 gegenstandslos. 

§ 56 Abs. 1 - Handelsarten - Ringhandel 

Die Möglichkeit des Ringhandels - ausge~ 

drückt durch "durch Zuruf" - war in der Regie­
rungsvorlage nicht ausdrücklich vorgesehen, ent­
spricht aber dem Ziel, eine Vielfalt von Handelsar­
ten zuzulassen. 

§ 59 Abs. 1 erster Halbsatz des dritten Satzes -
Statut 

Terminologische Vereinheitlichung. 

§ 59 Abs. 2 zweiter Satz - Kursbildung bei 
Ringhandel 

Ist erforderlich" wegen der Änderung des § 56 
Abs.1. 

§ 61 Abs.1 - Einschaurecht des Präsidenten 
betreffend Vermittler 

Die Notwendigkeit des Einschaurechtes auch 
des Präsidenten ergibt sich aus seinen Aufgaben bei 
der Handelsaufsicht. 

§ 64 Abs. 1 bis 3 - Zulassung von Wertpapieren 
zum Amtlichen Handel 

N ach der neueren Auslegung zu Art. 6 MRK 
durch den Europäischen Gerichtshof für Men­
schenrechte, zT auch des VfGH, könnten Entschei­
dungen über die Nichtzulassung von Wertpapieren 
zum Börsehandel als Eingriffe in "civiI rights" qua­
lifiziert werden. Um dem Rechnung zu tragen, 
wird für die Berufungsentscheidung ein Senat im 

Sinne des Art. 133 Z 4 B-VG eingerichtet. Aus 
Art. 20 Abs. 2 B-VG ergibt sich die Weisungsfrei­
heit der Mitglieder dieses Senates; sie muß daher 
nicht normiert werden. Das Beschwerderecht des 
Bundesministers für Finanzen gründet sich auf 
Art. 131 Abs. 2 B-VG. 

§ 65 erster Satz - Meldung außerbörslicher 
Umsätze 

Die in der Regierungsvorlage vorgesehene Mel­
depflicht auch für festverzinsliche Wertpapiere 
wäre von vergleichsweise geringerer Bedeutung, 
hätte aber den Verwaltungsaufwand der Börsemit­
glieder und der Börsekammer beträchtlich erhöht. 

§ 66 Abs. 1 Z 2 letzter Satz - Zulassungsvoraus­
setzungen für Amtlichen Handel - Ausnahme für 
stimmrechtslose Vorzugsaktien 

Die ausschließliche Notierung von Vorzugsak­
tien würde nach der Regierungsvorlage ein 
Gesamtgrundkapital von 120 Millionen Schilling 
voraussetzen. Die Änderung erlaubt die ausschließ­
liche N otieru'~g von Vorzugsaktien ab einem 
Gesamtgrundkapital von 45 Millionen Schilling. 

§ 66 Abs. 1 Z 3 zweiter Satz - Zulassungsvor­
aussetzungen für Amtlichen Handel - Ausnahme 
von dreijähriger Bestandsfrist 

Berücksichtigt insbesondere Holdingkonstruk­
tionen. 

§ 74 Abs. 3 - Zusatzinformationen zu den Sche­
mata Abis J 

Die in der Regierungsvorlage vorgeseh~ne Ver­
ordnungsermächtigung des Bundesministers für 
Finanzen zwecks Aufstellung neuer Schemata 
könnte zu schwerfällig sein. Die Änderung 
bezweckt die Vermeidung allfälliger Handelsbehin­
derungen. 

§ 83 Abs. 6 erster Satz und § 85 Abs. 5 erster 
Satz - Partizipationsscheine und Genußrechte 

Die gegenständlichen Wertpapiere sind hinsicht­
lich des Informationsbedarfes Aktien gleichzuhal­
ten. 

§ 95 Abs. 1 bis 3 - Zulassung von Optionen und 
Finanzterminkontrakten 

Die als Abs. 2 eingefügte Verfassungsbestim­
mung berücksichtigt, daß auch hier "civiI rights" im 
Sinne der MRK gesehen werden können. 

Der Ersatz der in der Regierungsvorlage (Abs. 2) 
vorgesehenen Voraussetzung der Zustimmung de,: 
Aktiengesellschaft zur Einbeziehung ihrer Aktien 
in den Optionenhandel durch ein Widerspruchs­
recht bezweckt es, Behinderungen des Handels zu 
vermeiden. 

§ 96 Abs.l Z 1, 7, 8, 9 und 11 erster Satz -
Übergangsbestimmung für Präsidenten und Börse­
räte 
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Die neue Z 1 berücksichtigt die vom Bundesmi­
nister für Finanzen zu bestellenden Börseräte. In 
Z 7 wurde der Neuwahltermin der laufenden Funk­
tionsperiode angepaßt. Die neue Z 8 erlaubt orga­
nisatorische Vorkehrungen für die Meldung der 
außerbörslichen Umsätze. Die nunmehrigen Z 9 
und 11 enthielten unrichtige Paragraphenverweise. 

§§ 99 und 100 - Statut der Wiener Börsekam­
mer, Verordnungen 

Der gegenüber der Regierungsvorlage neue 
§ 100 erlaubt es der Börsekammer jene Verordnun­
gen noch vor Inkrafttreten des Bö~segesetzes zu 
erlassen, die sie für den gesetzmäßIgen Börsebe­
trieb ab 1. Dezember 1989 benötigt. 

Anlage F, Kapitel 5 Z 1 lit. b - Prospekt -
Rechnungslegung des Emittenten 

Red~ktionelle Berichtigung. 

Weiters traf der Ausschuß mehrheitlich die fol­
genden Feststellungen: 

Für den allgemeinen Teil: 

Aus dem Umstand, daß mit der Regierungsvor­
lage nur die Wiener Börse unter Leitung der Wie­
ner Börsekammer bundes gesetzlich verankert wird, 
ist nicht abzuleiten, daß bei zukünftig guter Ent­
wicklung des Kapitalmarktes und bei entsprechen­
der Verbreiterung . des anlagesuchenden Publikums 
die Errichtung weiterer Börsen durch Bundesgesetz 
auszuschließen ist. 

Zu § 27: 

Was das automatiSIerte Handelssystem betrifft, 
so geht der Finanzausschuß davon aus, d~ß ~i: der 
Einrichtung eines solchen Systems auch JUrIStische 
Personen des Privatrechts betraut bzw. ein solches 
System auch von juristischen Personen des Pr~vat­
rechts zur Verfügung gestellt werden kann, wIe es 
bei dem derzeit bereits im Einsatz befindlichen 

" PATS" als Vorstufe zu einem Handelssystem der 
Fall ist. 

Remplbauer 

Berichterstatter 

Zu §§ 64 und 95: 

. Mit der Regelung eines von der mittelbaren Bun­
desverwaltung abweichenden Instanzen~ugs vo,? 
Exekutiv- bzw. Optionsausschuß an eInen wel­
sungsfreien Berufungssenat im Sinne des Art. 133 
Z 4 B-VG soll vor allem der Auslegung des Art. 6 
MRK durch den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte Rechnung getragen werden. Nach 
Auffassung des Finanzausschusses soll ~ie~em 
Instanzenzug in· verfassungspolitischer HInsIcht 
keinerlei Präjudizwirkung zukommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter B~rücksichtigung des erwähnten Abände­
rungsantrage~ der Abgeordnet~n Dipl.-Kf~. Dr. 
Johann Bau e rund Dr. D I tz mit Stimmen­
mehrheit angenommen. 

Schließlich hat der Ausschuß auf Antrag der 
Abgeordneten Dr. D i t z und Dr.. N 0 w 0 ~ n y 
mehrstimmig beschlossen, dem Nationalrat el.nen 
Entschließungsantrag betreffend strafrechtlIche 
Ahndung von Insider-Geschäften an der Börse vor­
zulegen. Diesem Antrag war folgende Begründung 
beigegeben: 

Um das Vertrauen der Anleger in den Wertpa­
piermarkt der Wiener Börse zu wahren und u.m zu 
verhindern daß Insider die ihnen zugänghchen 
Informatio~en bei Wertpapiertransaktionen miß­
bräuchlich ausnutzen, soll künftig ein Verstoß 
gegen Insider-Regeln der Börse str~frechtlich 
geahndet werden. B~i der N<:>rmieru~g eInes ~erar­
tigen Tatbestandes ISt auf dIe EntwIcklung In der 
EG Bedacht zu nehmen, wo derzeit der Vorschlag 
für eine Richtlinie des Rates zur Koordinierung der 
Vorschriften betreffend Insider-Geschäfte disku­
tiert wird. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der ~inanz­
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 

wolle "/1 1. dem a n g e s chi 0 s sen enG e set zen t -
w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 

2. ~::eil~~;i g e d ru c k teE n t sc h li e ßu n g "/2 
annehmen. 

Wien, 1989 11 02 

Dr. Nowotny 

Obmann 
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Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXXX 
über die Wertpapier- und allgemeinen Waren­
börsen und über die Abänderung des Börsesen­
sale-Gesetzes 1949 und der Börsegesetz-No-

velle 1903 (Börsegesetz 1989 - BörseG) 

Der Nationalrat hat be.schlossen: 

Abschnitt I 

Gemeinsame Bestimmungen für Wertpapierbörsen 
und allgemeine Warenbörsen 

Börsen 

§ 1. (1) Börsen im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind Wertpapierbörsen und allgemeine Warenbör­
sen. 

(2) Wertpapierbörsen sind Börsen, an denen 
Wertpapiere, ausländische Zahlungsmittel, Münzen 
und Edelmetalle, Optionen und Finanzterminkon­
trakte gehandelt und die damit in Verbindung 
stehenden Hilfsgeschäfte getätigt werden. 

(3) Allgemeine Warenbörsen sind Börsen, an 
denen alle zum börsemäßigen Handel geeigneten 
Waren, die nicht ausdrücklich den Wertpapierbör­
sen oder den landwirtschaftlichen Produktenbörsen 
zum Handel zugewiesen sind, gehandelt sowie die 
mit dem Warenhandel in Verbindung stehenden 
Hilfsgeschäfte getätigt werden. 

Börsekammern 

§ 2. (1) Die Leitung und Verwaltung einer Börse 
obliegt einer mit Bundesgesetz als juristische Person 
des öffentlichen Rechts einzurichtenden Börsekam­
mer. 

(2) Die :Börsekammer hat die ihr durch dieses 
Bundesgesetz übertragenen Aufgaben unter Be­
dachtnahrrie auf das volkswirtschaftliche Interesse 
an einem funktionsfähigen Börsewesen und auf die 
schutzwürdigen Interessen· des anlagesuchenden 
Publikums zu besorgen. 

§ 3. (1) Die Börsekammer besteht aus Börserä­
ten. Das Amt des Börserates ist ein unbesoldetes 
Ehrenamt und persönlich auszuüben. Die Börseräte 
werden aus dem Kreis der Börsebesucher von die­
sen nach den Grundsätzen des Verhältniswahl­
rechts gewählt. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen hat für jede 
Wertpapierbörse gemäß § 1 Abs.2 zwei weitere 
Börseräte zu bestellen. Für diese Börseräte gilt: 

1. Sie müssen auf dem Gebiet der V olkswirt­
schaftslehre oder des Handels- und Wertpa­
pierrechts fachlich ausgebildet und beruflich 
tätig sein; 

2. sie dürfen nicht der Geschäftsleitung oder 
dem Aufsichtsorgan eines Börsemitglieds 
angehören oder in einem Dienstverhältnis zu 
einem Börsemitglied stehen; 

3. ihre Bestellung hat für die Dauer der Funk­
tionsperiode der Börseräte nach Abs. 1 zu 
erfolgen; die Wiederbestellung ist zulässig; 

4. sie sind in der Ausübung ihres Amtes unab­
hä:~gig und unterliegen nicht den Weisungen 
des Bundesministers für Finanzen. . 

(3) Die Funktionsperiode der Börseräte beträgt 
fünf Jahre; die Börseräte haben jedoch auch nach 
Ablauf ihrer Amtsperiode ihr Amt noch bis zur 
Amtsübernahme der neugewählten Börseräte aus­
zuüben. Die Wiederwahl ist zulässig. 

(4) Die Börseräte haben an den Sitzungen der 
Vollversammlung sowie der Ausschüsse und Kom­
missionen, deren Mitglieder sie sind, teilzunehmen. 
Ein Börserat kann bei Verhinderung aus wichtigen 
Gründen einen anderen Börserat schriftlich mit sei­
ner Vertretung für eine einzelne Sitzung beauftra­
gen; ein so vertretener Börserat ist bei der Feststel­
lung der Beschlußfähigkeit der Vollversammlung 
oder des Ausschusses nicht mitzuzählen. 

(5) Die Vollversammlung hat gemäß Abs. 1 
gewählte Börseräte ihres Amtes zu entheben, 

1. die ihre Pflichten, insbesondere die persönli­
che Mitwirkungspflicht gemäß Abs. 1 und 4, 
wiederholt verletzen, 

2 
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2. wenn die Voraussetzungen für das passive 
Wahlrecht des Börserates im Zeitpunkt seiner 
Wahl nicht vorlagen oder später weggefallen 
sind oder 

3. die nach § 48 bestraft oder wegen einer im 
§ 13 der GewO 1973 genannten strafbaren 
Handlung rechtskräftig verurteilt wurden. 

(6) Der Bundesminister für Finanzen hat Börse­
räte nach Abs. 2 ihrer Funktion zu entheben, wenn 
die Voraussetzungen für ihre Bestellung nicht vor­
gelegen sind oder nachträglich weggefallen sind 
oder wenn einer der im Abs. 5 Z 1 und 3 genannten 
Ausschließungsgründe auf sie zutrifft. In diesem 
Fall ist für die restliche Funktionsperiode eine 
Nachbestellung vorzunehmen. 

(7) Das Amt eines Börserates ruht, solange sein 
Besuchsrecht zur Börse ruht. 

Organe der Börsekammer 

§ 4. Die Organe der Börsekammer sind 
1. die Vollversammlung; 
2. die nach § 6 einzurichtenden Ausschüsse der 

Vollversammlung; . . 
3. der Präsident. 

Vollversammlung 

§ 5. (1) Die Vollversammlung besteht aus 
sämtlichen Börseräten. Ihre Sitzungen werden vom 
Präsidenten einberufen und geleitet. 

(2) Die Vollversammlung ist zuständig für 
1. die ErIassung des Statuts und dessen 

Änderung, 
2. die Erlassung von Verordnungen der Börse­

kammer, 
3. die Erlassung der Dienst-, Bezugs- und 

Pensionsordnung für die Bediensteten der 
Börsekammer, 

4. die Entscheidung über Rechtsmittel gegen 
Bescheide ihrer Ausschüsse und gegen 
Bescheide des Präsidenten in Angelegenhei­
ten der Besuchsberechtigung, 

5. die Amtsenthebung von Börseräten, 
6. die Wahl des Präsidenten und der Vizepräsi-

denten, 
7. die Wahl der Ausschußmitglieder, 
8. die Wahl der Rechnungsprüfer, 
9. die Ernennung des Generalsekretärs und 

seiner Stellvertreter, 
10. die Bestellung und die dauernde und 

zeitweilige Enthebung von Börsesensalen, 
11. die Genehmigung des Voranschlages und des 

Rechnungsabschlusses, 
12. die Verfügung über das unbewegliche sowie 

über wesentliche Teile des beweglichen Ver­
mögens der Börsekammer, 

13. die Erlassung der Gebührenordnung, 
14. die Bestimmung des Börseortes, 
15. die Festsetzung der Regeln für den Handels­

ablauf, insbesondere gemäß § 26. 

(3) Die Vollversammlung ist beschlußfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Bärseräte anwesend ist; 
für Beschlußfassungen über das Statut und dessen 
Änderung ist jedoch die Anwesenheit von minde­
stens zwei Dritteln der Börseräte erforderlich. Für 
Beschlüsse über die Amtsenthebung des Präsidenten 
oder eines Vizepräsidenten sowie von Börseräten ist 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen erforderlich, für sonstige Beschlüsse 
genügt die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleich­
heit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag. 

(4) Die Sitzungen der Vollversammlung sind 
nicht öffentlich, jedoch kann die Beiziehung von 
Auskunftspersonen beschlossen werden. Solche 
Auskunftspersonen sind zur Verschwiegenheit über 
alle ihnen in der Sitzung zur Kenntnis gelangten 
Geheimnisse verpflichtet. Diese Verschwiegenheits­
pflicht gilt nicht für Aussagen vor den staatlichen 
Gerichten. 

Ausschüsse der Vollversammlung 

§ 6. (1) An einer Börse nach § 1 Abs. 1 ist ein 
Wahlausschuß einzurichten, der für die Entschei­
dung über Einsprüche gegen die Wählerlisten und 
zur Feststellung der Gültigkeit oder Ungültigkeit 
von Wahlen zuständig ist. 

(2) An einer Börse nach § 1 Abs. 2 sind überdies 
folgende Ausschüsse einzurichten·: 

1. ein Kartenausschuß, der für die Zulassung und 
den Ausschluß von Börsemitgliedern sowie für 
die Festsetzung von Kautionen und Sicherhei­
ten zuständig ist; 

2. ein Exekutivausschuß, der für die Zulassung 
zum Börsehandel und den Widerruf der 
Zulassung von Verkehrsgegenständen, die 
nicht gemäß Z 3 dem Optionsausschuß 
vorbehalten sind, und für die Festsetzung der 
Börsezeit zuständig ist; 

3. ein Optionsausschuß, sofern an der betreffen­
den Börse Optionen und Finanzterminkon­
trakte gehandelt werden, der für die Zulassung 
zum Börsehandel und für den Widerruf der 
Zulassung von Optionen und Finanztermin­
kontrakten und für die Festsetzung der 
Börsezeit zuständig ist. 

(3) Gegen die Entscheidungen des Kartenaus­
schusses über die Nichtzulassung oder den Aus­
schluß von Börsemitgliedern und gegen die Ent­
scheidungen des Präsidenten über die Nichtertei­
lung oder Entziehung der Besuchsberechtigung ist 
die Berufung an die Vollversammlung zulässig. An 
den Sitzungen der Vollversammlung in diesen 
Angelegenheiten darf der Börsekommissär nicht 
teilnehmen. Die Mitglieder der Ausschüsse, gegen 
deren Entscheidung Berufung erhoben wurde, 
haben in der Sitzung der Vollversammlung, in der 
die Berufungsentscheidung getroffen wird, kein 
Stimmrecht und sind bei der Feststellung der 
Beschlußfähigkeit nicht mitzuzählen. Die V ollver-
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sammlung ist in diesen Fällen abweichend von § S 
Abs. 3 beschlußfähig, wenn die Hälfte derjenigen 
Börseräte anwesend ist, die nicht an der Sitzung 
des Ausschusses teilgenommen haben, gegen dessen 
Entscheidung Berufung erhoben wird. Die stimm­
berechtigten Mitglieder sind in den Angelegenhei­
ten der Mitgliedschaft und der Besuchsberechti­
gung keinen Weisungen unterworfen. Diese Ent­
scheidungen der Vollversammlung . unterliegen 
nicht der Abänderung oder Aufhebung im Verwal­
tungsweg. Die Beschwerde an den Verwaltungs ge­
richtshof ist zulässig. Die Beschwerde kann auch 
vom Bundesminister für Finanzen wegen Rechts­
widrigkeit erhoben werden. 

(4 ) Werden an einer Wertpapierbörse sowohl 
Wertpapiere als auch Optionen und Finanztermin­
kontrakte gehandelt, so haben der Exekutivaus­
schuß und der Optionsausschuß bei der Festsetzung 
der jeweiligen Börsezeit das im Interesse des 
ordnungsgemäßen Handelsablaufs erforderliche 
Einvernehmen herzustellen; gelingt dies nicht, so ist 
die Börsezeit durch die V ollversammhmg festzuset­
zen. 

§ 7. (1) Die Ausschußmitglieder sind von der 
Vollversammlung aus dem Kreis der Börseräte zu 
wählen. Den Ausschüssen gemäß § 6 Abs. 1 bis 3 
gehören neben acht gewählten Börseräten die bei­
den vom Bundesminister für Finanzen gemäß § 3 
Abs. 2 bestellten Börseräte an. Die zu wählenden 
Mitglieder des Options ausschusses sind aus dem 
Kreis jener Börseräte zu wählen, die ein Mitglied 
gemäß § lS Abs. 1 Z 1 und 2 vertreten, das am Bör­
sehandel mit Optionen und Finanzterminkontrak­
ten selbst aktiv teilnimmt; diese Voraussetzung gilt 
jedoch nicht für. die erstmalige Einrichtung eines 
Optionsausschusses für die Dauer eines Jahres von 
der Einrichtung an. Die Ausschüsse haben selbst 
einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter des 
Vorsitzenden zu wählen. 

(2) Die Ausschüsse werden vom Vorsitzenden 
einberufen und geleitet; sie sind beschlußfähig, 
wenn zumindest die Hälfte der Mitglieder anwe­
send sind. Die Ausschüsse entscheiden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmen­
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag. Im Statut kann die Zulässigkeit von 
Ausschußbeschlüssen ohne Sitzung vorgesehen 
werden. Die Ausschußsitzungen sind nicht öffent­
lich; der Ausschuß kann aber die Beiziehung Von 
Auskunftspersonen beschließen. Diese Auskunfts­
personen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht 
gemäß § S Abs. 4. 

Präsident 

§ 8. (1) Der Präsident und zwei bis vier 
Vizepräsidenten sind in der ersten Sitzung der 
Vollversammlung zu Beginn der Amtsperiode nach 
§ 3 Abs. 3 aus dem Kreis der Börseräte zu wählen. 

Bei Ausscheiden eines Gewählten vor Ablauf der 
Amtsperiode ist eine Neuwahl für die restliche 
Amtsperiode vorzunehmen. 

(2) Im Falle der Verhinderung des Präsidenten 
wird er durch einen der Vizepräsidenten vertreten. 
Sind auch alle Vizepräsidenten verhindert, so 
vertritt der der Amtsdauer nach älteste Börserat; 
unter Börseräten mit gleicher Amtsdauer entschei­
det das Lebensalter. 

(3) Der Präsident und die Vizepräsidenten 
bleiben, sofern sie nicht früher als Börseräte 
ausscheiden, bis zur Amtsübernahme durch den 
neugewählten Präsidenten und dessen Vizepräsi­
denten im Amt. 

(4) Die Vollversammlung kann den Präsidenten 
(Vizepräsidenten) seines Amtes unter gleichzeitiger 
Wahl eines anderen Präsidenten (Vizepräsidenten) 
entheben, wenn er seine Pflichten gröblich verletzt 
oder wenn er an der Ausübung seines Amtes nicht 
nur vorübergehend verhindert ist. Das Amt des 
Präsidenten (Vizepräsidenten) ruht, solange sein 
Amt als Börserat ruht. 

§ 9. (1) Der Präsident leitet die Geschäfte der 
Börsekammer, vollzieht ihre Beschlüsse, vertritt die 
Börse nach außen und entscheidet in allen 
Angelegenheiten, die nicht der Vollversammlung 
oder ihren Ausschüssen vorbehalten sind. 

(2) An Ausschußsitzungen kann der Präsident mit 
beratender Stimme teilnehmen. 

(3) Der Präsident kann Entscheidungen in 
Angelegenheiten, für die die V öllversammlung oder 
ein Ausschuß zuständig sind, treffen, sofern 
dadurch nicht das Statut geändert wird und wenn 
die zuständigen Organe nicht oder nicht rechtzeitig 
tätig werden können und bei Unterbleiben einer 

, sofortigen Entscheidung 
1. der Börse oder ihren Mitgliedern eme 

erhebliche Gefahr droht, 
2. die Börse oder ihre Mitglieder einen erhebli­

chen Nachteil erleiden würden oder 
3. ein geordneter Börsehandel oder Interessen 

des anlagesuchenden Publikums gefährdet 
wären. 

(4) Entscheidungen nach Abs. 3 hat der Präsident 
unverzüglich den zuständigen Organen zur Kennt­
nis zu bringen. 

Generalsekretär 

§ 10. (1) Der Generalsekretär und seine Stellver­
treter müssen bei Börsen gemäß § 1 Abs. 2 über die 
erforderlichen juristischen und wirtschaftlichen 
Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet des 
Kapitalmarkt- und Wertpapierwesens verfügen und 
dürfen keinen anderen Hauptberuf ausüben. 
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(2) Die Aufgaben des Generalsekretärs sind: 
1. die Leitung des gemäß § 13 Abs. 4 einzurich­

tenden Kammeramtes ; 
2. die Vorbereitung der Beschlüsse und Entschei­

dungen der Organe der Börsekammer; 
3. die Teilnahme an den Sitzungen der Vollver­

sammlung und ihrer Ausschüsse mit beraten-
der Stimme; . 

4. die ordnungsgemäße Bekanntmachung der 
Kurse sowie der Beschlüsse, Entscheidungen 
und Mitteilungen'der Börsekammer. 

(3) Der Präsident kann im Interesse einer raschen 
und zweckmäßigen Geschäftsbehandlung und unter 
Bedachtnahme auf die Bedeutung der einzelnen 
Angelegenheiten dem Generalsekretär bestimmte 
Gruppen von Angelegenheiten zur selbständigen 
Behandlung übertragen; die Übertragung ist im 
Veröffentlichungsorgan der Börse zu verlautbaren. 
Der Präsident kann jedoch jede Angelegenheit, zu 
deren selbständigen Behandlung der Generalsekre­
tär ermächtigt wurde, im Einzelfall an sich ziehen 
oder sich die Genehmigung der Entscheidung 
vorbehalten. 

Erhaltung der Börse 

§ 11. (1) Die Mittel zur Erhaltung der Börse 
werden durch die Gebühren gemäß der auf Grund 
des Abs. 2 erlassenen Verordnung, durch die 
Gebühren für die Zulassung von Verkehrsgegen­
ständen zum Börsehandel sowie durch die an den 
Börsefonds zu entrichtenden Beiträge aufgebracht. 

(2) Die Vollversammlung hat eine Gebührenord­
nung zu erlassen, mit der unter Beachtung der 
erforderlichen Kostendeckung und des volkswirt­
schaftlichen Interesses am funktionsfähigen Börse­
handel Gebühren für 

1. die Mitgliedschaft, 
2. die Berechtigung für Börsebesucher und 

sonstige Eintrittsberechtigte, 
3. die Benützung der Einrichtungen der Börse, 

insbesondere der Handels- und. Abwicklungs­
systeme, 

4. die Zulassung von Verkehrsgegenständen zum 
Börsehandel gemäß § 81 und 

5. die Inanspruchnahme sonstiger von der Börse 
erbrachten Leistungen . 

festzulegen sind. Werden Einrichtungen im Sinne 
der Z 3, insbesondere Handels- und Abwicklungs­
systeme, von Dritten zur Verfügung gestellt, so 
bedürfen deren Entgelte der Zustimmung der 
Vollversammlung. 

Rechnungsprüfer 

§ 12. (1) Der Rechnungsprüfer der Börsekammer 
muß ein beeideter Wirtschaftsprüfer (Wirtschafts­
prüfungsgesellschaft) sein. Er ist von der Vollver­
sammlung zu wählen. 

(2) Der Rechnungsprüfer hat den Jahresabschluß 
sowie die Kassa- und Buchführung der Börsekam­
mer zu überprüfen und in der Vollversammlung vor 
Abstimmung über den Jahresabschluß Bericht zu 
geben. 

Börsestatut 

§ 13. (1) Die Vollversammlung hat zur Ausfüh­
rung dieses Bundesgesetzes ein Statut sowie für die 
Sitzungen der Organe der Börsekammer eine 
Geschäftsordnung zu erlassen. 

(2) Im Statut ist ein Schiedsgericht vorzusehen; 
das Statut hat nach Maßgabe der Art. XIII abis 
XXVII EGZPO Regelungen zu enthalten über 

1. die Zusammensetzung des Schiedsgerichtes, 
2. den Wirkungskreis des Schiedsgerichtes und 
3. das Verfahren vor dem Schiedsgericht. 

(3) Im Statut ist das Verhalten im Börsesaal zu 
regeln. Der Präsident hat die Einhaltung dieser 
Bestimmungen zu überwachen und die Entfernung 
von Personen, die durch ungebührliches Verhalten 
den Börsehandel stören oder das Ansehen der Börse 
beeinträchtigen, durch Organe der öffentlichen 
Sicherheit zu veranlassen. 

(4) Im Statut sind die Organisation und der 
Betrieb des Kammeramtes unter der Leitung des 
Generalsekretärs zu regeln. Insbesondere ist für 
Ausfertigungen, die nicht die Unterschrift des 
Präsidenten oder in Angelegenheiten gemäß § 10 
die Unterschrift des Generalsekretärs tragen, die 
Zeichnungsberechtigung zu bestimmen. 

(5) Im Statut ist ein Veröffentlichungsorgan zu 
bestimmen, in dem alle Verordnungen gemäß § 5 
Abs. 2 Z 2, alle sonstigen generellen Anordnungen 
der Börsekammer sowie alle für den Börsehandel 
wichtigen Beschlüsse und Tatsachen zu verlautba­
ren sind. 

Börsemitglieder 

§ 14. Die Zulassung als Börsemitglied darf nur 
erteilt werden, wenn 

1. keine Tatsachen vorliegen, die es zweifelhaft 
machen, daß der Antragsteller die für die 
Teilnahme am Börsehandel erforderliche 
Zuverlässigkeit besitzt, 

2. der Antragsteller nicht in seiner Geschäftsfä­
higkeit, insbesondere durch Insolvenz oder 
Geschäftsaufsicht, beschränkt ist, 

3. der Antragsteller oder einer seiner Geschäfts­
leiter nicht wegen einer im § 13 GewO 
genannten strafbaren Handlung rechtskräftig 
verurteilt wurde, solange die Verurteilung 
noch nicht getilgt ist oder nicht der beschränk­
ten Auskunft aus dem Strafregister unterliegt, 
oder 

4. der Antragsteller oder einer seiner Geschäfts­
leiter nicht wegen einer Verwaltungsübertre-

1084 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)8 von 72

www.parlament.gv.at



1084 der Beilagen 9 

tung gemäß § 48 rechtskräftig verurteilt 
wurde, solange die Verurteilung noch nicht 
getilgt ist oder nicht der beschränkten 
Auskunft aus dem Strafregister unterliegt. 

§ 15. (1) Mitglieder einer Wertpapierbörse 
können nur protokollierte Einzelkaufleute, Perso­
nengeseIlschaften des Handelsrechtes sowie juristi­
sche Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechtes werden, die zur Ausübung 

1. des Effektengeschäftes nach . § 1 Abs. 2 Z 5 
KWG, . 

2. des Wertpapier-Emissionsgeschäftes nach § 1 
Abs. 2 Z 8 oder 9 des Kreditwesengesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung (KWG) oder 

3. des Gewerbes der Freien Makler nach der 
GewO 1973 berechtigt sind. 

(2) Die Teilnahme am Handel mit ausländischen 
Zahlungsmitteln setzt überdies die Berechtigung zur 
gewerbsmäßigen Ausübung des Devisen- und 
Valutengeschäftes und den Nachweis einer nach 
dem Devisengesetz notwendigen Devisenhändlerei­
genschaft voraus. 

(3) Freie Makler dürfen als Mitglied einer 
Wertpapierbörse nur zugelassen werden, wenn sie 
eine mindestens fünf jährige qualifizierte Tätigkeit 
bei einem an einer Wertpapierbörse zugelassenen 
Freien Makler, als Sensaloder Sensalegehilfe oder 
im Wertpapierbereich einer Bank nachweisen. Bei 
Personengesellschaften des Handelsrechtes müssen 
die geschäftsführenden Gesellschafter und bei 
juristischen Personen die Geschäftsführer über diese 
fachliche Eignung verfügen. 

(4) Mitglieder einer Wertpapierbörse müssen bei 
ihrer Zulassung unverzüglich 

1. einem bestehenden Handels- oder Abwick­
lungssystem beitreten und hiefür vorgesehene 
Kautionen erlegen und 

2. zumindest einen Börsebesucher aus dem 
Kreise der Mitglieder ihrer Geschäftsleitung 
nomlmeren. 

§ 16. (1) Börsemitglieder nach § 15 Abs.1 Z 3 
haben zur Gewährleistung der Erfüllung von 
Börsegeschäften Sicherheit in Form einer Kaution 
oder einer Bankgarantie zu leisten. Die Höhe der 
Sicherheit wird vom Kartenausschuß im angemesse­
nen Verhältnis zu Art und Umfang der Geschäftstä­
tigkeit des Börsemitglieds festgelegt. Die Sicherheit 
darf zehn Millionen Schilling nicht übersteigen, 
doch kann das Mitglied selbst höhere Sicherheiten 
leisten. Der Bundesminister für Finanzen kann eine 
Änderung dieser Wertgrenze durch Verordnung 
verfügen, wenn dies in der Folge wesentlicher 
Veränderungen des Geldwertes oder der Art der 
Geschäfte oder des Umsatzes an einzelnen Börsen 
erforderlich ist. 

(2) Eine im Rahmen des Abwicklungssystems 
erlegte Kaution kann im Verhältnis des im 
Abwicklungssystem abgerechneten Umsatzes des 

Börsemitglieds nach § 15 Abs. 1 Z 3 zu seinem 
Gesamtumsatz auf die Sicherheit angerechnet 
werden, jedoch müssen jedenfalls 20 vH der 
Sicherheit als Kaution oder Bankgarantie geleistet 
werden. 

(3) Der Exekutivausschuß ist berechtigt, die 
Geschäftstätigkeit eines Börsemitglieds nach § 15 
Abs. 1 Z 3 der Art und der Höhe nach im Verhältnis 
zur geleisteten Sicherheit so zu beschränken, daß 
bei Nichterfüllung der Börsegeschäfte durch den 
Freien Makler Verluste bei anderen Börsemitglie­
dern durch die Sicherheit abgedeckt werden 
können. 

(4) Börsemitglieder nach §-15 Abs. 1 Z 3 haben 
die sich aus den börsetäglichen Kauf- und Ver­
kaufs auf trägen ergebenden Salden dem Generalse­
kretär mitzuteilen, sofern diese Salden die Hälfte 
der Höhe der Sicherheit überschreiten. Der Gene­
ralsekretär hat, wenn der Saldo die Höhe der 
Sicherheit überschreitet, den Börsekommissär dar­
über in Kenntnis zu setzen. Wenn das Mitglied 
nicht innerhalb einer Woche dem Generalsekretär 
den Ausgleich des Saldos durch Ausführung oder 
Sicherstellung nachweisen kann, hat der Generalse­
kretär den Präsidenten im Hinblick auf die Einlei­
tung von Maßnahmen gemäß § 19 in Kenntnis zu 
setzen. 

(5) Der Bundesminister für Finanzen ist ermäch­
tigt, den Börsemitgliedern nach § 15 Abs. 1 Z 3 
durch Verordnung eine Rechnungslegungspflicht 
aufzulegen, wenn dies im Interesse des Anleger­
schutzes oder im volkswirtschaftlichen Interesse an 
einem ordnungsgemäßen Börsehandel erforderlich 
ist. Dabei ist auf die Wahrung der Geschäftsinteres­
sen der Börsemitglieder nach § 15 Abs. 1 Z 3 
gegenüber anderen Börsemitgliedern Bedacht zu 
nehmen. 

§ 17. (1) Mitglied einer Warenbörse kann nur 
werden, wer 

1. sich berufsmäßig mit der Erzeugung, dem 
Umsatz oder der Verarbeitung von Waren, die 
zum börsemäßigen Handel zugelassen sind, 
befaßt, , 

2. die zum börsemäßigen Handel zugelassenen 
Waren in seinem Unternehmen verwendet, 
oder 

3. mit dem Warenhandel in Verbindung stehende 
Hilfsgeschäfte mit zum börsemäßigen Handel 
zugelassenen Waren betreibt. 

(2) Mitglieder der Warenbörse müssen anläßlich 
der Zulassung entweder sich selbst, ein Mitglied der 
Geschäftsleitung oder einen Bediensteten ihres 
Unternehmens als Börsebesucher nominieren. 

§ 18. Die Börsemitglieder sind verpflichtet 
1. bei ihrer Geschäftstätigkeit die Handelsbedin­

gungen der Börse einzuhalten, die Sorgfalts­
pflicht eines ordentlichen Kaufmannes zu 
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wahren und Schädigungen des Ansehens der 
Börse zu vermeiden; 

2. die vorgeschriebenen Börsegebühren und 
sonstigen Beiträge fristgemäß zu leisten; 

3. mindestens einen Börsebesucher (§ 20) an die 
Börse zu entsenden; 

4. ihre Sicherheiten (§ 16 Abs. 1) und die im 
Rahmen der Handels- oder Abwicklungssy­
steme vorgesehenen Kautionen stets auf der 
vorgeschriebenen Mindesthöhe zu halten; 

5. sich den Insiderrichtlinien der Börsekammer 
zu unterwerfen; § 82 Abs. 5 und 6 gilt 
sinngemäß. 

§ 19. (1) Börsemitglieder sind auszuschließen, 
wenn 

1. bei ihnen die Zulassungsvoraussetzungen zum 
Zulassungszeitpunkt nicht vorgelegen haben 
oder nachträglich weggefallen sind, 

2. sie ihren Pflichten nicht nachkommen. 

(2) Für die Dauer des Ausschlußverfahrens kann 
der Präsident das Ruhen der Mitgliedschaft 
verfügen. 

(3) Sind die Ausschließungsgründe gemäß Abs. 1 
Z 2 vorübergehender und behebbarer Natur und 
trifft das Mitglied kein grobes Verschulden, so kann 
anstelle des Ausschlusses das Ruhen der Mitglied­
schaft für die Dauer des Vorliegens dieser Gründe 
verfügt werden. 

Börsebesucher 

§ 20. (1) Börsebesucher sind diejenigen physi­
schen Personen, die zur Erteilung von Aufträgen 
und zum Abschluß von Geschäften für Börsemit­
glieder an der Börse oder im Handelssystem 
berechtigt und von der Börsekammer als Börsebesu­
cher zugelassen sind. 

(2) Als Börsebesucher dürfen nur zugelassen 
werden: 

1. Börsemitglieder, die physische Personen sind, 
2. Mitglieder der Geschäftsleitung eines Börse­

mitglieds und 
3. Bedienstete eines Börsemitglieds. 

(3) An die im Abs. 2 genannten Personen darf die 
Besuchsberechtigung nur dann erteilt werden, wenn 
auf sie keiner der im § 14 genannten Ausschlie­
ßungsgründe zutrifft. 

(4) Die Börsebesucher sind verpflichtet, während 
des Aufenthaltes an der Börse die zur Aufrechter­
haltung der Ordnung an der Börse erlassenen 
Vorschriften des Statuts einzuhalten. Die Pflichten 
des § 18 Z 1 und 5 gelten auch für Börsebesucher. 

(5) Die Bestimmungen des § 19 über Ausschlie­
ßung und Ruhen gelten für Börsebesucher sinnge­
mäß. 

Sonstige Besucher 

§ 21. Sonstigen Personen, die ein Interesse am 
Besuch der Börseversammlungen haben, kann der 
Zutritt zur Börse gestattet werden, wenn dadurch 
die Ordnung an der Börse nicht beeinträchtigt wird. 
Solche Personen dürfen jedoch an der Börse keine 
Geschäfte abschließen. 

Verwertuhg der Sicherheiten und Kautionen 

§ 22. Die von den Freien Maklern gestellten 
Sicherheiten sind von der Börsekammer, die im 
Rahmen der Handels- und Abwicklungssysteme 
gestellten Kautionen von der dafür eingerichteten 
Abwicklungsstelle nach den Grundsätzen über die 
Verwertung von kaufmännischen Pfändern zu 
verwerten. Im Konkursfalle sind diese Stellen nur 
zur Erteilung der vom Masseverwalter geforderten 
Auskünfte verpflichtet (§ 120 Abs. 4 KO). 

Arten des Börsehandels 

§ 23. An den Wertpapierbörsen gibt es einen 
Amtlichen Handel und einen Geregelten Freiver­
kehr; ein sonstiger Wertpapierhandel an einer 
Wertpapierbörse ist nur unter den Voraussetzungen 
des § 69 zulässig. An den allgemeinen Warenbörsen 
gibt es nur einen Amtlichen Handel. 

Börseort und Börsezeit 

§ 24. (1) Die Vollversammlung bestimmt den 
Börseort. Die Börsezeit wird bei Börsen gemäß § 1 
Abs. 3 vom Präsidenten bestimmt, bei Börsen gemäß 
§ 1 Abs. 2 erfolgt die Bestimmung der Börsezeit 
durch die gemäß § 6 zuständigen Ausschüsse; 
soweit der Handel mit ausländischen Zahlungsmit­
teln betroffen ist, ist zuvor die Oesterreichische 
Nationalbank zu hören. 

(2) Der Präsident kann Beginn und Ende der 
Börsezeit iin Einzelfall abändern oder Börsever­
sammlungen überhaupt entfallen lassen, wenn es 
wichtige Umstände im öffentlichen Interesse oder 
zur Gewährleistung eines geordneten Börsehandels 
oder zum Schutz der am Börseverkehr interessierten 
Personen verlangen oder wenn durch sonstige 
Umstände ein geordneter Ablauf des Handels nicht 
gewährleistet ist. 

Handelsaufsicht 

§ 25. (1) Der Präsident hat den Börsehandel zu 
überwachen und während deJ Börsezeit die nach 
den Handelsbedingungen erforderlichen Entschei­
dungen zu treffen sowie für die Einhaltung dieser 
Handelsbedingungen zu sorgen. 

(2) Bei Verdacht auf Verletzungen der Pflichten 
von Börsemitgliedern oder Börsebesuchern oder auf 
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das V orliegen von Insidergeschäften hat der 
Präsident die nötigen Untersuchungen vorzuneh~ 
men und das Ergebnis der Untersuchung zum Anlaß 
von Maßnahmen nach diesem Bundesgesetz gegen 
die betreffenden BÖrsemitglieder oder Börsebesu­
cher zu nehmen. Sofern auch Rechtsvorschriften 
übertreten wurden, zu deren Ahndung die Börse­
kammer nicht berechtigt ist, ist das Ergebnis der 
Untersuchung den dafür z.uständigen Behörden zu 
übermitteln. 

Handelsregeln 

§ 26. (1) Der Börsehandel hat nach gerechten 
und dem Prinzip der Gleichbehandlung aller 
Marktteilnehmer entsprechenden Regeln abzulau­
fen. Es dürfen insbesondere keine Geschäfte 
geschlossen werden, die nur zum Scheine ode'r zur 
Benachteiligung dritter Personen die~en. Die Bör­
sekammer hat die im Interesse des Anlegerschutzes 
und zur Wahrung des Ansehens der öster­
reichischen Börsen erforderlichen Regeln für die 
Gleichbehandlung der Marktteilnehmer zu erlas­
sen. Für Wertpapierbörsen haben diese Regeln den 
Bestimmungen des § 82 Abs. 5 und 6 zu entspre­
chen. 

(2) Die Börsekammer hat auf Grund der für die 
Gegenstände des Börsehandels herrschenden Ge­
bräuche und entsprechend den Erfordernissen eines 
raschen und effektiven Handels Handelsregeln zu 
erlassen. In diesen Handelsregeln ist auch festzule­
gen, wie bei Nichterfüllung von Börsegeschäften 
oder bei Insolvenz eines Börsemitgliedes vorzuge­
hen ist. Hiebei kann insbesondere bestimmt werden, 
daß jede Glattstellung nur durch einen Börsesensal 
oder Freien Makler über die Börse zu geschehen 
hat. Soweit die Handelsregeln den Handel mit 
ausländischen Zahlungsmitteln betreffen, ist zuvor 
die Oesterreichische Nationalbank zu hören. 

(3) Die Börsekammer hat entsprechend der 
Raschheit und Sicherheit und unter Bedachtnahme 
auf die internationale Entwicklung Regeln für die 
Abwicklung der Börsegeschäfte zu erlassen und 
Abwicklungsstellen einzurichten. Die Börsekammer 
kann jedoch auch juristische Personen des Privat­
rechts mit der Einrichtung von Abwicklungsstellen 
betrauen, wenn diese Gewähr für eine ordnungsmä­
ßige Abwicklung der Börsegeschäfte bieten. Wenn 
an einer Börse Optionen und Finanzterminkon­
trakte gehandelt werden, so hat die Börsekammer 
hierfür eine eigene Abwicklungsstelle zu betrauen, 
die für die Erfüllung der Börsegeschäfte mit 
Optionen und Finanzterminkontrakten einzustehen 
hat. Diese Abwicklungsstelle muß über eine 
Konzession zum Betrieb des Effekten- und 
Depotgeschäftes und des Garantiegeschäftes gemäß 
§ 4 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Z 5 und 7 KWG 
verfügen und darf keine anderen Geschäfte außer 
jenen betreiben, die zur Erfüllung ihrer Garantie-

pflicht einschließlich der Lieferung und Abnahme 
von Wertpapieren erforderlich sind; sie darf 
insbesondere nicht selbst am Börsehandel teilneh­
men. Die Abwicklungsstellen haben der Aufsichts­
behörde, der Börsekammer und dem Börsekommis­
sär alle für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Auskünfte über die Abwicklung und 
Erfüllung von Börsegeschäften zu erteilen. 

Börsegeschäfte 

§ 27. (1) Als Börsegeschäfte gelten jene Ge­
schäfte, die im Börsesaale während der Börsezeit 
über solche Verkehrsgegenstände geschlossen wer­
den, welche an der betreffenden Börse gehandelt 
werden dürfen. 

(2) Besteht an einer Börse ein automatisiertes 
Handelssystem, dann gelten als Börsegeschäfte alle 
Geschäfte, die in diesem Handelssystem über solche 
Verkehrsgegenstände geschlossen werden, die in 
das automatisierte Handelssystem einbezogen sind. 

(3) Börsegeschäfte sind Fixgeschäfte; Ansprüche 
auf effektive Erfüllung müssen innerhalb einer 
Woche nach Fälligkeit schiedsgerichtlich geltend 
gemacht werden. 

(4) Streitigkeiten aus Börsegeschäften sind durch 
das Börseschiedsgericht zu entscheiden. 

(5) Im Rahmen von Börsegeschäften gegebene 
Pfänder sind auch dann, wenn der Pfandgläubiger 
kein Kaufmann ist, nach den Bestimmungen über 
kaufmännische Pfänder zu verwerten. 

Einwand von Spiel und Wette 

§ 28. (1) Bei der Entscheidung von Rechtsstreitig­
keiten aus Börsegeschäften ist der Einwand, daß 
dem Anspruch ein als Spiel oder Wette zu 
beurteilendes Differenzgeschäft zugrunde liegt, 
unstatthaft. 

(2) Werden an einer anerkannten in- oder 
ausländischen Wertpapierbörse Optionen und Fi­
nanzterminkontrakte gehandelt und dafür Kurse 
veröffentlicht, so ist der Einwand von Spiel und 
Wette bei Rechtsstreitigkeiten aus diesen Geschäf­
ten von wem auch immer unzulässig. 

Warenbörse 

Börsehandel 

§ 29. (1) Der Handel an der Warenbörse erfolgt 
durch Vermittlung der Sensale oder zwischen den 
Börsebesuchern direkt. 

(2) Soweit Sensale als Vermittler tätig werden, 
sind die Bestimmungen der §§ 60 bis 63 mit 
Ausnahme der Auftragsbücher sinngemäß anzu­
wenden. 
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Handelsbräuche 

§ 30. Die Börsekammer hat die für den Handel an 
der Warenbörse . geltenden Handelsbräuche festzu­
stellen und zu veröffentlichen. 

Kursermitdung 

§ 31. (1) Die Feststellung der Kurse der an der 
Warenbörse zu handelnden Verkehrsgegenstände 
hat an jedem Börsetag nach Schluß der Börsever­
sammlung unter Aufsicht des Börsekommissärs 
durch den Präsidenten zu geschehen. Grundlage 
sind die von den Vermittlern während der Börsezeit 
geschlossenen Geschäfte sowie die Daten, die den 
Vermittlern in Ausübung ihrer Tätigkeit und den 
etwaigen von der Börsekammer aus dem Kreise der 
Börsebesucher bestellten Vertrauenspersonen be­
kannt geworden sind. 

(2) Der Generalsekretär hat unverzüglich für die 
Veröffentlichung der gemäß Abs. 1 ermittelten 
Kurse in Kursblättern zu sorgen. 

! 

Börsesensale 

§ 32. (1) Börsesensale sind die gemäß den §§ 33 
und 34 für eine Börse amtlich bestellten freiberufli­
chen Vermittler. 

(2) Die Börsekammer hat eine ausreichende 
Anzahl von Börsesensalen zu bestellen, wenn der 
Abschluß von Börsegeschäften nicht ausschließlich 
durch ein automatisiertes Handelssystem erfolgt. 

(3) Die Bestellung der Börsesensale erfolgt durch 
die Vollversammlung und bedarf der Bestätigang 
durch den Landeshauptmann. Der Bestellung hat 
eine Ausschreibung der Sensalenstelle voranzuge­
hen, die im Amtsblatt Zur Wiener Zeitung und im 
Veröffentlichungsorgan der Börse (§ 13 Abs. 5) 
kundzumachen ist. 

(4) Die Bestellung des Börsesensales kann 
entweder allgemein für alle im § 35 Abs. 1 
angeführten Arten von Vermittlungsgeschäften 
oder nur für einzelne Arten derselben erfolgen. 

(5) Der Präsident hat dem Börsesensal ein 
Bestellungsdekret auszustellen, in dem die Börse, 
für die er bestellt ist, und der Umfang seiner 
Bestellung anzugeben sind. 

(6) Die Bestellung eines Börsesensales ist im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung und im Veröffentli­
chungsoq~an der Börse (§ 13 Abs. 5) kundzumachen 
und der für den Börseort zuständigen Landeskam­
mer der gewerblichen Wirtschaft mitzuteilen. 

§ 33. (1) Zum Börsesensal darf nur bestellt 
werden, wer 

1. mindestens 24 Jahre alt ist, 

2. die volle Geschäftsfähigkeit besitzt, 
3. die Börsensensaleprüfung bestanden hat und 
4. für die Bestellung als Sens al an einer 

Wertpapierbörse über eine fünf jährige Pra.xis 
im Sinne des § 15 Abs. 3 oder über eIne 
dreijährige Praxis als Sensalegehilfe verfügt. 

(2) Ausgeschlossen von der Bestellung sind 
Personen, 

1. die wegen einer im' § 13 GewO genannten 
strafbaren Handlung verurteilt wurden, so­
lange die Verurteilung n.och nicht getilgt ist 
oder nicht der beschränkten Auskunft aus dem 
Strafregister unterliegt;. . 

2. die auf Grund bundesgesetzhcher Vorschnf­
ten von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen 
sind; 

3. die auf Grund eines Disziplinarverfahrens aus 
dem öffentlichen Dienst entlassen wurden; 

4, über deren Vermögen ein Konkurs- oder 
Ausgleichsverfahren eingeleitet wurde, für die 
Dauer dieses Verfahrens, sowie bei rechtskräf­
tiger Insolvenz oder Abweisung des Konkurs-
antrags mangels Vermögen; . 

5. die gemäß § 48 rechtskräftig bes.traft w~rde.n, 
solange die Verurteilung noch mcht getilgt Ist 
oder nicht der beschränkten Auskunft aus dem 
Strafregister unterliegt. 

§ 34. (1) Die Börsesensalenprüfung wird von 
einer Kommission abgenommen, die aus dem 
Börsekommissär als Vorsitzenden, zwei bis vier 
Börseräten und dem Generalsekretär besteht; die 
Kommissionsmitglieder, die Börseräte sind, werden 
samt den erforderlichen Ersatzleuten. von der 
Vollversammlung gewählt. 

(2) Gegensta~d der Prüfung sind .die für. die 
Geschäftstätigkeit der Börsesensale eInschlägigen 
Rechisvorschriften und die erforderlichen kaufmän­
nischen Kenntnisse. 

(3) Die Kommission hat sofort nach der Prüfung 
zu beschließen, ob der Kandidat die Prüfung 
bestanden oder nicht bestanden hat. Die Kommis­
sion kann die bestandene Prüfung auch mit 
ausgezeichnetem Erfolg oder mit gutem Erfolg 
bewerten. 

(4) Das Ergebnis der Börsesensalenprüfun.g ist 
mit einem vom Börsekommissär unterfertigten 
Prüfungszeugnis zu beurkunden. ' 

§ 35. (1) Die Börsesensale sind berechtigt, 
Verträge über die an der Börse gehande.lten 
Verkehrsgegenstände sowie über die zulässigen 
Hilfsgeschäfte zu vermitteln. Im Börsesaal dürf~n 
sie jedoch zur Börsezeit keine Geschäfte In 
Wertpapieren vermitteln, die im Amtlichen Kurs­
blatt der Börse nicht notiert sind. 

(2) Die Börsesensale sind berechtigt, ihr Amt auch 
außerhalb der Börse im Börseort auszuüben. 
Diesfalls sind die Bestimmungen der §§ 60 bis 63 mit 
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Ausnahme der Vorschriften über die Auftragsbü­
cher sinngemäß anzuwenden. Bei Geschäften, die 
nicht sofort erfüllt werden sollen, hat der 
Börsesensal die Schlußnote den Parteien zu ihrer 
Unterschrift zuz~stellen und sodann jeder Partei 
das von der anderen Partei unterschriebene 
Exemplar zu übersenden. Bei Anonymgeschäften 
(§ 63) hat jedoch der Börsesensal die von den 
Parteien unterfertigten Schlußnoten bei sich aufzu­
bewahren und jeder Partei, der der Name der 
anderen Partei unbekannt bleiben soll, bloß von ihm 
unterfertigte Schlußnoten zuzustellen. 

(3) Die Börsesensale haben, wenn ihnen der 
Landeshauptmann diese Befugnis zuerkennt, das 
Recht, öffentliche Versteigerung von Verkehrsge­
genständen abzuhalten, die in ihre Vermittlungstä­
tigkeit fallen. Der Landeshauptmann hat ihnen diese 
Berechtigung zu geben, wenn am Börseort ein 
Bedürfnis nach derartigen Versteigerungen besteht. 

§ 36. (1) Die Börsesensale sind verpflichtet, die 
ihnen anvertrauten Geschäfte mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns zu besorgen. Sie haben 
alles zu vermeiden, was das Vertrauen in ihre 
Unparteilichkeit oder in die Glaubwürdigkeit der 
von ihnen festgestellten Kurse und der von ihnen 
ausgestellten Urkunden schwächen könnte. 

(2) Den Börsesensalen ist insbesondere untersagt: 
1. für eigene Rechnung im Börseverkehr übliche 

Geschäfte über Verkehrs gegenstände oder 
Verträge, die Gegenstände ihrer Vermittlertä­
tigkeit sind, zu schließen und zwar sowohl 
börslich wie außerbörslich, unmittelbar wie 
mittelbar, auch als Kommissionär; 

2. für die Erfüllung der Geschäfte, welche sie 
vermitteln, zu garantieren oder Bürgschaft zu 
leisten oder sonst einzustehen; 

3. eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit zu 
entfalten, bei einem anderen wirtschaftlichen 
Unternehmen tätig zu werden oder Mitglied 
der Geschäftsführung, oder des Aufsichtsorga­
nes einer Kapitalgesellschaft, einer Genossen­
schaft oder einer Sparkasse zu sein, sofern 
diese Tätigkeiten geeignet sind, die Unpartei­
'lichkeit oder die Glaubwürdigkeit der von 
ihnen festgestellten Kurse und der von ihnen 
ausgehenden Urkunden zu beeinträchtigen; 

4. sich mit anderen Börsesensalen oder mit 
Handelsmäklern zu einem gemeinschaftlichen 
Betrieb der Vermittlungs geschäfte oder eines 
Teiles derselben zu vereinigen; mit Zustim­
mung des Auftraggebers sind Börsesensale 
jedoch befugt, einzelne Geschäfte gemeinsam 
zu vermitteln; 

5. brieflich, telefonisch oder in anderer fernmel­
detechnischer Form Aufträge von Parteien zu 
übernehmen" die ihnen nicht persönlich 
bekannt sind, ohne sich vorher Überzeugung 
von deren Identität verschafft zu haben; 

6. Aufträge von Personen zu übernehmen, von 
deren Zahlungsunfähigkeit oder Verpflich­
tungsunfähigkeit sie Kenntnis haben oder 
haben müssen; 

7. Geschäfte zu vermitteln, bei denen der 
begründete Verdacht vorliegt, daß die Par­
teien sie nur zum Schein oder zur Benachteili­
g~ngdritter Personen schließen wollen; 

8. Kurse zur Feststellung vorzuschlagen oder 
Preise anzuschreiben, die nicht der Grundlage 
der §§ 31 Abs. 1 zweiter Satz oder 59 Abs. 1 
zweiter Satz entsprechen. 

(3) Ein Verstoß gegen die in Abs. 2 Z 1,2,4 und 7 
angeführten Pflichten berührt nicht die Gültigkeit 
des vom Börsesensal vermittelten Geschäftes. 

(4) Die Börsesensale sind zur Verschwiegenheit 
über die Aufträge, Verhandlungen und Abschlüsse 
verpflichtet. 

(5) Die Börsesensale haben ihre Vermitdungstä­
tigkeit persönlich auszuüben und dürfen sich weder 
zur Abschließung der Geschäfte noch zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben bei der Kursermitdung ein(!s 
Gehilfen bedienen, Es ist ihnen jedoch gestattet, zur 
Übernahme von Vermittlungsaufträgen Gehilfen 
einzusetzen. 

(6) Die Sensale sind verpflichtet, sich den 
Insiderregeln der Börse zu unterwerfen. 

§ 37. (1) Die Börsesensale haben während der 
gesamten Börsezeit an der Börse anwesend zu sein 
oder dafür zu sorgen, daß sie durch einen anderen 
Börsesensal vertreten werden; die Vertretung ist 
dem Börsekommissär und der Börsekammer schrift­
lich anzuzeigen. 

\ (2) Die Aufsichtsbehörde kann durch Verord­
nung die AnwesenheitSpflicht abweichend von den 
Bestimmungen des Abs. 1 regeln, wenn an der Börse 
ein automatisiertes Handelssystem eingerichtet ist 
und trotz der abweichenden Regelung der ord­
nungsgemäße Börsehandel jederzeit gewährleistet 
bleibt. 

§ 38. (1) Sofern es die Art der Geschäftstätigkeit 
der Börsesensale erfordert, kann die Börsekammer 
bestimmen, daß die Börsesensale einer Börse (einer 
Abteilung der Börse) eine Kaution zu stellen haben. 
Bei der Festsetzung der Höhe der Kaution ist 
sowohl die Wahrscheinlichkeit eines Schadenein­
trittes als auch die voraussichtliche Höhe eines 
solchen Schadens, bei der Festsetzung der Art der 
Kaution die rasche Verwertbarkeit angemessen zu 
berücksichtigen. ' 

(2) Das Recht der Börsekammer, von den 
Börsesensalen für die Teilnahme an einem Clearing­
Verfahren auch eine Kaution zu verlangen, bleibt 
unberührt. 

3 
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§ 39. (1) Dem Börsesensal sieht für die von ihm 
vermittelten Geschäfte die Mäklergebühr (Sensarie, 
Courtage) zu. 

(2) Die Höhe der Mäklergebühr wird vom 
Landeshauptmann unter Berücksichtigung des 
volks,\rirtschaftlichen Interesses an einem funktions­
fähigen Börsehandel, der Art der Verkehrsgegen­
stände und der Umsätze sowie unter Bedachtnahme 
auf die Erzielung eines arigemessenen Einkommens 
durch den Börsesensal bestimmt. Vor der Festset­
zung der Gebühr ist der Börsekommissär, die 
Börsekammersowie die Interessenvertretung der 
Börsesensale, falls eine solche eingerichtet ist, zu 
hören. 

(3) Die Mäklergebühr wird fällig, sobald das 
Geschäft geschlossen und der Börs.esensal die 
Schlußnote zugestellt hat. War das Geschäft 
bedingt, wird die Mäklergebühr erst fällig, wenn das 
Geschäft ein unbedingtes geworden ist. 

( 4) Der Börsesensal hat auch dann Anspruch auf 
Mäklergebühren, wenn die Vermittlung des Ge­
schäftes so weit gediehen ist, daß er die Parteien 
einander bekanntgegeben hat, das Geschäft aber 
hierauf noch am gleichen Tag von den Parteien 
unmittelbar geschlossen wurde. 

(5) Ist das Geschäft nicht zum Abschluß 
gekommen oder nicht zu einem unbedingten 
geworden, so kann der Börsesensal für die 
Unterhandlung keine Mäklergebühr fordern. 

(6) Die Mäklergebühr ist, wenn die Parteien 
nichts anderes vereinbart haben;von jeder Partei je 
zur Hälfte zu entrichten. Für Börsegeschäfte kann 
die Börsekammer abweichendes bestimmen, wenn 
dies im Interesse des Wertpapier handels liegt oder 
der Erleichterung der Abwicklung der Börsege­
schäfte dient. 

(7) Die Börsekammer kann bestimmen,. daß bei 
Wertpapieren und Verträgen, die in ein entspre­
chendes Abwicklungssystem einbezogen sind, die 
Abrechnung und Einhebung der Mäklergebühr 
durch die Abrechnungsstelle erfolgt. 

§ 40. (1) Durch die übertragene Geschäftsver­
mittlung ist der Börse5ensal noch nicht als 
bevollmächtigt anzusehen', eine Zahlung oder eine 
andere im Vertrag be dunge ne Leistung in Empfang 
zu nehmen. 

(2)' Der Börsesensal ist jedoch auch ohne 
besondere Vollmacht berechtigt, das Entgelt für 
Verkehrsgegenstände, die den Gegenstand seiner 
Vermittlung gebildet haben, zu übernehmen, wenn 
diese Verkehrsgegenstände von ihm ausgefolgt 
werden. 

§ 41. Der Börsesensal hat, sofern ihm nicht die 
Parteien dieses erlassen oder ihn der Ortsgebrauch 
mit Rücksicht auf die Gattung der Waren davon 

entbindet, von jeder ,durch seine Vermittlung nach 
Probe verkauften Ware die entsprechend bezeich­
neten Proben solange aufzubewahren, bis die Ware 
ohne Einwendung gegen ihre Beschaffenheit 
angenommen oder das Geschäft in anderer Weise, 
erledigt ist. 

§ 42. Die Tätigkeit der Börsesensale wird durch 
den Präsidenten überwacht, der zu diesem Zweck 
insbesondere in alle Bücher der Börsesensale 
Einsicht nehmen kann. 

§ 43. (1) Die Börsesensale werden unbefristet 
bestellt, Die Vollversammlung hat einen Börsesensal 
seiner Funktion zu entheben, wenn -

1. er das 65. Lebensjahr vollendet hat, mit Ablauf 
dieses Jahres; 

2. er freiwillig seine Funktion zurücklegt; 
3. er wegen einer strafbaren Handlung im Sinne 

des § 13 GewO rechtskräftig verurteilt wurde; 
4. über sein Vermögen das Konkursverfahren 

eröffnet oder ein Konkursantrag mangels an 
Vermögen abgewiesen wurde; 

5. aus einem anderen Grund als dem der Z 4 
seine geschäftliche Eigenberechtigung einge­
schränkt wird; 

6. er an der Ausübung seiner Funktion durch 
mehr als ein Jahr hindurch verhindert war. 

(2) Die Börsekammer kann im Statut für den 
freiwilligen Funktionsverzicht gemäß Z 2 angemes­
sene Kündigungsfristen und Termine für die 
Wirksamkeit des Verzichtes festsetzen, die jedoch 
nicht gelten dürfen, wenn, der Amtsverzichi 
krankheitshalber erklärt wird. 

(3) Die Vollversammlung kann die Funktions­
dauer eines Sensales bei Erreichen der Altersgrenze 
auf seinen Antrag um höchstens fünf Jahre 
erstrecken, wenn dies wegen geringen Geschäftsan­
falls und eines Mangels an geeigneten Bewerbern 
erforderlich ist. 

(4) Vor der Beschlußfassung über die Amtsenthe­
bung eines Sens ales ist die Interessenvertretung der 
Sens ale zu hören, sofern an der betreffenden Börse 
eine solche eingerichtet ist. 

§ 44. (1) Verstößt ein Börsesensal gegen die 
Pflichten des § 36 Abs, 2 und 4, so begeht er eine 
Verwaltungs übertretung und ist mit einer Geld­
strafe bis zu 60 000 S zu bestrafen und von der 
Vollversammlung je nach Art und Schwere des 
rechtskräftig festgestellten Vergehens mit dem 
Verbot der Amtsausübung bis zu längstens einem 
Jahr zu belegen oder seiner Funktion zu entheben. 

(2) Der Präsident kann einen Börsesensal 
vorläufig von seiner Funktion suspendieren, 

1. wenn gegen den Börsesensal ein 'Strafverfah­
ren gemäß Abs, 1 oder ein gerichtliches 
Strafverfahren eingeleitet wurde und die Art 
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oder die Schwere der Vorwürfe geeignet ist, 
die Vertrauenswürdigkeit des Börsesensales zu 
beeinträchtigen, oder eine Gefahr für die 
Personen droht, die die Vermittlungstätigkeit 
des Börsesensales in Anspruch nehmen; 

2. wenn und solange der Börsesensal trotz 
Aufforderung durch die Börsekammer seine 
Kaution (§.38) nicht auF der vorgeschriebenen 
Höhe und in der vorgeschriebenen Zusam­
mensetzung hält; 

3. wenn und solange der Börsesensal Im 
Ausgleich oder unter einer gleichgestellten 
Beschränkung der Geschäftstätigkeit ist oder 
ein Vorverfahren nach der Ausgleichsordnung 
gegen ihn anhängig ist; . _ 

4. wenn die Vermögensverhältnisse des Börse­
sensales zerrüttet sind, was insbesondere 
anzunehmen ist, wenn er mit Exekutionen 
wegen Zahlungsverbindlichkeiten verfolgt 
wird o~er eine gerichtliche Exekution gegen 
ihn fruchtlos geführt wird. 

(3) Das Recht auf Anhörung der Interessenvertre­
wng gemäß § 43 Abs. 4 gilt auch für Beschlußfas­
sungen über das zeitlich begrenzte Verbot der 
Amtsausübung gemäß Abs. 1 und über die Suspen­
dierung gemäß Abs. 2, wobei im Falle der 
Suspendierung die Anhörung auch nachträglich 
erfolgen kann. 

(4) Die Strafgerichte sind verpflichtet, in allen 
Fällen, in denen ein Strafverfahren gegen einen 
Börsesensal als Beschuldigten eingeleitet wird, 
hievon der Börsekammer Mitteilung zu machen und 
sie nach Beendigung des Strafverfahrens auch vom 
Ergebnis in Kenntnis zu setzen. 

(5) Bei der Entscheidung über die Enthebung 
von der Funktion und über das Verbot der Amts­
ausilbung gemäß Abs. 1 gilt für das V ~rfahren der 
V olIversammlung und ihre Zusammensetzung § 6 
Abs.3. 

Börsenaufsicht 

§ 45. (1) Die Wertpapierbörsen unterliegen der 
Aufsicht des Bundesministers für Finanzen, die all­
gemeinen Warenbörsen unterliegen der Aufsicht 
des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegen-
heiten. . 

(2) Die Aufsichtsbehörden haben die Einhaltung 
der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der 
sonstigen Rechtsvorschriften für Börsen zu überwa­
chen. Dabei ist auf das volkswirtschaftliche Inter­
esse an einem funktionsfähigen Börsewesen und 
auf die schutzwürdigen Interessen des anlagesuc 
chenden Publikums Bedacht zu nehmen. 

(3) Die Aufsichtsbehörden können zur Erfüllung 
ihrer Aufsichtspflicht und zur Hintanhaltung von 
Mißständen 

1. bei Gefahr in Verzug und Säumigkeit des 
. zuständigen Börseorgans die erforderlichen 

Entscheidungen und Maßnahmen gemäß die­
sem Bundesgesetz für die Dauer der Gefahr 
und Säumigkeit treffen, 

2. einzelne oder alle Mitglieder der Börsekam­
mer ihrer Funktion entheben, wenn diese 
beharrlich ihre Pflichten verletzen, und das 
volkswirtschaftliche Interesse an einem funk­
tionsfähigen Börsewesen nur durch die Enthe­
bung gewahrt werden kann. In diesem Fall ist 
die Leitung der Börse vorübergehend fachlich 
geeigneten Aufsichtspersonen zu übertragen, 

3. die vorübergehende oder dauernde Schlie­
ßung von Börsen anordnen, wenn andere 
Aufsichtsmittel zur Abwehr schwerer volks­
wirtschaftlicher Schäden nicht ausreichen. 

(4) Die Organe der Börsekammer, die Abwick­
lungsstellen, die Börsesensale und die Freien 
Makler haben den Aufsichtsbehörden und den von 
ihnen gemäß § 46 bestellten Börsekommissären 
jederzeit alle zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und in die 
Bücher und Schriften Einsicht zu gewähren. Dies 
gilt auch, wenn diese Aufzeichnungen von einem 
Dritten geführt oder aufbewahrt werden. 

(5) Mit der Eins;chtnahme nach Abs.4 kann 
auch ein beeideter Wirtschaftsprüfer beauftragt 
werden, der die Räumlichkeiten der Börse, der 
Vermittler und der Abwicklungsstellen unter Vor­
lage des Prüfungsauftrags betreten darf. 

(6) Die dem Bund durch Maßnahmen nach den 
Abs. 3 bis 5 entstehenden Kosten sind von der 
betreffenden Börse zu ersetzen. 

Börsekommissäre 

§ 46. (1) Der für die Aufsicht nach § 45 
zuständige Bundesminister hat bei jeder Börse einen 
Börsekommissär und die erforderliche Anzahl von 
Stellvertretern zu bestellen. Der Börsekommissär 
und seine Stellvertreter müssen in einem privatrecht­
lichen oder in einem öffentlich-rechtlichen Dienst­
verhältnis zu einer Gebietskörperschaft stehen oder 
dem Berufsstand der Rechtsanwälte oder Wirt­
schaftstreuhänder angehören. Sie sind in der 
Funktion als Börsekommissär den Weisungen des 
zuständigen Bundesministers unterworfen und 
können von ihm jederzeit abberufen werden. 

(2) Die Börsekommissäre und ihre Stellvertreter 
sind von der Börsekammer zu allen Sitzungen der 
Organe der Börsekammer rechtzeitig einzuladen. 
Auf ihren Antrag ist ihnen jederzeit das Wort zu 
erteilen. Alle Protokolle über die Organsitzungen 
sind ihnen zu übersenden. 

(3) Die Börsekommissäre haben gegen Beschlüsse 
und Entscheidungen der Organe der Börsekammer, 
durch die sie Bundesgesetze, Verordnungen oder 
Bescheide der zuständigen Bundesminister für 
verletzt erachten, unverzüglich Einspruch zu 
erheben. Im Einspruch hat der Börsekommissär 
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anzugeben, welche Vorschriften der Beschluß nach 
seiner Ansicht verletzt. Durch den Einspruch wird 

. die Wirksamkeit des Beschlusses bis zur aufsichtsbe­
hördlichen Entscheidung aufgeschoben. Das betref­
fende Organ kann die Entscheidung des zuständi­
gen Bundesministers innerhalb einer Woche ab dem 
Einspruch beantragen! Wird der Einspruch bestä­
tigt, ist die Vollziehung des Beschlusses unzulässig; 
der Einspruch tritt außer Kraft, wenn der 
zuständige Bundesminister nicht innerhalb einer 
Woche ab Einlangen des Antrages des Organs über 
die Wirksamkeit entscheidet. 

(4) Beschlüsse und Entscheidungen der Organe 
der Börsekammer, die außerhalb einer Sitzung 
getroffen werden, sind dem Börsekommissär und 
seinen Stellvertretern unverzüglich mitzuteilen. In 
diesem Fall kann. der Börsekommissär nur binnen 
zweier Börsetage nach Eröffnung des Beschlusses 
oder der Entscheidung Einspruch erheben. 

(5) Die Börsekommissäre und ihre Stellvertreter 
haben ihnen bekanntgewordene Tatsachen, die 
aufsichtsbehördliche Maßnahmen gemäß § 45 er­
fordern, unverzüglich dem zuständigen Bundesmi­
nister mitzuteilen. 

(6) Den Börsekommissären und ihren Stellvertre­
tern ist vom zuständigen Bundesminister eine 
Vergütung (Funktionsgebühr) zu leisten, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu der mit der 
Aufsicht verbundenen Arbeit und zu den Aufwen­
dungen hiefür steht. Die Aufsichtsbehörden haben 
der Börse einen jährlich zu entrichtenden Pauschal­
betrag als Aufsichtsgebühr vorzuschreiben, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu den mit der 
Aufsicht verbundenen Aufwendungen zu stehen hat. 

Schutz von Bezeichnungen 

§ 47. (1) Das Wort "Börse" oder eine entspre­
chende Wortverbindung im Zusammenhang mit 
Verkehrsgegenständen im Sinne des § 1 dieses 
Bundesgesetzes darf öffentlich nicht in einer solchen 
Weise verwendet werden, daß fälschlich der 
Eindruck erweckt wird, daß es sich um eine Börse 
im Sinne dieses Bundesgesetzes handelt. 

(2) Die Bezeichnung "Börsesensal" darf nur von 
Personen geführt werden, die nach den Bestimmun­
gen dieses Gesetzes zum Börsesensal, bestellt 
wurden. 

Strafbestimmungen 

§ 48. (1) Wer 
1. Versammlungen veranstaltet, bei denen ein 

börsemäßiger Handel in Verkehrsgegenstän­
den gemäß § 1 stattfindet, ohne daß diese 
Veranstaltung eine gesetzesgemäK errichtete 
Börse ist (Winkelbörsen), 

2. an Winkelbörsen gemäß Z 1 teilnimmt und die 
an ihnen erfolgten Abschlüsse oder Kurse 
öffentlich verbreitet, 

3. den Kurs oder die Preisbildung eines zum 
Handel an der Börse zugelassenen Verkehrs­
gegenstandes durch Abschluß eines Scheinge­
schäftes oder durch vorsätzliche Verbreitung 
falscher Gerüchte zu beeinflussen versucht, 

4. durch ungebührliches Verhalten den ord­
nungsgemäßen Handelsablauf und die Ruhe 
und Ordnung an der Börse stört, 

5. an der Börse Geschäfte über Verkehrsgegen­
stände schließt, die nicht zum Börsehandel 
zugelassen sind oder deren Handel ausgesetzt 
ist, 

6. entgegen den Anordnungen der Börsekammer 
oder der Aufsichtsbehörden über den Entfall 
von Börseversammlungen(§ 24 oder § 45 
Abs.3 Z 1) oder die Schließung von Börsen 
(§ 45 Abs. 3 Z 3) Börseversammlungen abhalt 
oder an ihnen teilnimmt, 

7. die ihm gemäß den §§ 91 bis 93 obliegenden 
Informationspflichten betreffend die. Ände­
rung bedeutender Beteiligungen nicht erfüllt, 

begeht· eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
einer Geldstrafe bis zu 300 000 S zu bestrafen, 
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden 'strafbaren 
Handlung bildet. 

(2) Wer entgegen den Bestimmungen des § 47 das 
Wort "Börse" oder "Börsesensal" mißbräuchlich 
verwendet, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 S zu 
bestrafen. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

Sonderbestimmungen für di~ Wiener Börse 

Wiener Börsekam~er 

§ 49. (1) Die Wiener Börse ist zugleich 
Wertpapierbörse und allgemeine Warenbörse und 
wird von der Wiener Börsekammer geleitet und 
verwaltet. 

(2) Die Wiener Börsekammer ist eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts im Sinne des § 2 
Abs. 1. 

Börseräte 

§ 50. (1) Die Wiener Börsekammer besteht aus 
24 gewählten, zwei vom Bundesminister für finan­
zen gemäß § 3 Abs: 2 bestellten Börseräten und 
einem von der Oesterreichischen Nationalbank ent­
sandten Börserat. Die Oesterreichische National­
bank hat für diesen Börserat auch eine Ersatzper­
son zu entsenden; § 50 Abs. 3 letzter Satz gilt sinn­
gemäß. Auf den von der Oesterreichischen N atio­
nalbank entsandten Börserat und auf die Ersatzper­
so'n finden die Ausschließungsgründe des § 3 Abs. 5 
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Z 1 und 3 Anwendung. Die Amtsenthebung erfolgt 
durch die Vollversammlung der Börsekammer ; im 
übrigen ist § 3 Abs. 6 anzuwenden. 

(2) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind die Bör­
sebesucher in folgenden Wahlkreisen: 

1. Die von Banken aus dem Kreis der Mitglieder 
ihrer Geschäftsleitungen gemäß § 20 Abs. 2 
Z 2 entsandten Börsebesucher im Wahlkreis I; 

2. Freie Makler im Wahlkreis II; 
3. Börsesensale im Wahlkreis III; 
4. Börsebesucher der Wertpapierbörse gemäß 

§ 20 Abs. 2 Z 3 im Wahlkreis IV; 
5. Inhaber von Börsekarten für die Warenbörse 

im Wahlkreis V. 

(3) Es entfallen 
1. auf den Wahlkreis I 16 Börseräte; 
). auf den Wahlkreis II ein Börserat; 
3. auf den Wahlkreis III ein Börserat; 
4. auf den Wahlkreis IV ein Börserat; 
5. auf den Wahlkreis V fünf Börseräte. 

In jenen Wahlkreisen, in denen nur ein Börserat 
zu wählen ist, ist gleichzeitig eine Ersatzperson zu 
wählen, die bei Ausscheiden des Börserates vor' 
Ablauf seiner Funktionsperiode an dessen Stelle 
tritt. 

(4) Von den gemäß § 8 zu wählenden zwei bis 
vier Vizepräsidenten muß einer aus dem Kreis der 
gemäß A9s. 3 -Z 5 auf die allgemeine Warenbörse 
entfallenden Börseräte gewählt werden. 

Wahl der Börseräte 

§ 51. (1) Die W~hl der Börseräte findet innerhalb 
von zwei Monaten vor' Ablauf der fünf jährigen 
Funktionsperiode statt. Der Wahltag wird von der 
V olIversammlung bestimmt und ist mindestens zwei 
Monate vorher dur2h Anschlag im Börsesaal und 
durch Kundmachung im Verlautbarungsorgan der 
Börsekammer bekanntzumachen. Die Bekanntma­
chung hat auch, das Datum des Wahl stichtags anzu-

. geben. Stichtag für das aktive Wahlrecht ist der 
42. Tag vor dem Wahltag. . 

(2) Die gemäß § 50 wahlberechtigten Börsebesu­
cher müssen 

1. für die Wahlkreise I und V am Wahlstichtag, 
2. für die Wahlkreise II und IV ein Jahr vor dem 

Wahlstichtag 
eine Börsekarte besitzen, d~e für das laufende 
Wahljahr gültig ist. 

(3) Im Wahlkreis I sind für jedes Börsemitglied 
so viele Börsebesucher aus dem Kreise der 
Geschäftsleitung gemäß § 20 Abs. 2 Z 2 aktiv wahl­
berechtigt, als dem Anteil des Börsemitglieds am 
Börseumsatz der letzten vollen vier Jahre vor der 
Wahl in diesem Wahlkreis entspricht. Auf jedes 
Börsemitglied mit einem Umsatzanteil von zumin­
dest 1 vH entfällt ein aktiv wahlberechtigter Börse- . 
besU<:;her, je vollendetem 5 vH-Umsatzanteii des 

Börsemitglieds ist ein weiterer Börsebesucher für 
dieses Börsemitglied wahlberechtigt. 

(4) Im Wahlkreis II ist für jedes Börsemitglied 
mit einem Anteil von 1 vH am' Börseumsatz der 
letzten vollen vier Jahre vor der Wahl in diesem 
Wahlkreis ein Börsebesucher aus dem Kreis der 
Geschäftsleitung aktiv wahlberechtigt. Je vollende­
tem 25 vH-Anteil ist ein weiterer Börsebesucher 
wahlberechtigt. 

(5) Börsemitglieder, die mehrere aktiv wahlbe­
rechtigte j3örsebesucher für den Wahlkreis I oder TI 
haben, müssen spätestens 14 Tage vor dem ersten 
Wahltag der Börsekammer die Namen jener Börse­
besucher bekanntgeben, die das Wahlrecht für sie 
ausüben. Börsemitglieder, auf die gemäß Abs. 3 
und 4 mehr Wahlberechtigte entfallen, als die 
Anzahl der Börsebesucher ihrer Geschäftsleitung 
beträgt, dürfen im übersteigenden Ausmaß Börse­
besucher, die ihre Dienstnehmer sind, zur Aus­
übung des Wahlrechts mit schriftlicher Spezialvoll­
macht im Sinne des § 52 Abs. 3 emächtigen. 

§ 52. (1) Die Wählerlisten sind vier Wochen vor 
dem Wahltag durch Kundmachung im Veröffentli­
chungsorgan und Anschlag im Börsesaal bekannt­
zumachen. Einsprüche gegen die Wählerlisten 
können innerhalb von zehn Tagen ab der 
Bekanntmachung beim Wahlausschuß erhoben 
werden. 

(2) Am Wahltag muß ~ur Entgeg~nnahme der 
Stimmzettel während eines mindestens ·zwei Stun­
den umfassenden Zeitraums zumindest ein Mitglied 
des Wahlausschusses und ein Angestellter der 
Börsekammer zur Entgegennahme der Stimmzettel 
anwesend sein. . 

(3) Das Wahlrecht ist persönlich oder durch 
einen im selben Wahlkreis wahlberechtigten Börse­
besucher mit schriftlicher Spezialvollmacht auszu­
üben.Der Name des Wählers ist nach Prüfung sei­
ner Legitimation und einer allfälligen Wahlvoll­
macht in eine Liste einzutragen . 

(4) Der Stimmzettel ist in Gegenwart des Wählers 
in einen versperrten Kasten zu legen. Nach Ablauf 
der Wahlzeit hat die Stimmenzählung durch den 
Wahlausschuß im Beisein des Börsekommissärs zu 
erfolgen. Je<Jer Wahlkreis darf überdies drei 
Wahlberechtigte als Zeugen entsenden. Die Stimm­
zettel sind bis zum Ende der Anfechtungsfrist, im 
Fall einer Anfechtung bis zum Abschluß des 
Anfechtungsverfahrens, aufzubewahren und dann 
zu vernichten. 

(5) Die Anzahl der Stimmzettel und das Ergebnis 
der Stimmenzählung sind in ein Wahlprotokoll 
aufzunehmen, dem die Liste der erschienenen 
Wähler beizufügen ist. 

§ 53. (1) Bleiben nach Abschluß der Wahl Börse­
räte unbesetzt oder lehnen gewählte Personen die 
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Annahme der Wahl ab, so ist innerhalb von drei 
Monaten nach der ersten Wahl eine Nachwahl 
vorzunehmen. In diesem Fall sind die Wählerlisten 
der Hauptwahl nicht neuerlich aufzulegen, der 
Nachwahltag ist mindestens 14 Tage vorher be­
kanntzumachen. Im übrigen gelten die Bestimmun­
gen für die Hauptwahl. 

(2) Die Namen der gewählten. Börseräte sind 
unter Angabe der Anfechtungsfrist spätestens am 
Tag nach der Auszählung der Stimmen durch 
Anschlag im Börsesaal und im Verlautbarungsorgan 
bekanntzumachen und unverzüglich den Aufsichts­
behörden und dem Landeshauptmann von Wien 
schriftlich anzuzeigen.· 

§ 54. Innerhalb dreier Börsetage nach der 
Bekanntmachung kann das Wahlergebnis von jeder 
in die Wählerliste eingetragenen Person mit der 
Begründung schriftlich angefochten werden, daß 
die Wahl nicht den §§ 50 bis 53 entsprochen habe. 
Über das Ergebnis der Prüfung des Anfechtungsbe­
gehrens durch den Wahl ausschuß hat die Vollver­
sammlung unverzüglich, bei den regelmäßigen 
Wahlen jedenfalls vor Ablauf des Wahljahres, zu 
entscheiden. Die endgültige Entscheidung der 
Vollversammlung ist gemäß § 53 Abs. 4 bekanntzu­
machen und den Aufsichtsbehörden und dem 
Landeshauptmann anzuzeigen. 

Aufsicht 

§ 55. Zur Aufsicht über jene Angelegenheiten der 
Wien er Börse, die keine sachliche Bindung an den 
Wertpapier- oder Warenhandel haben, ist der 
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­
heiten zuständig. ' 

Sonderbestimmungen für die Wertpapierbörse 

Handelsablauf 

§ 56. (1) Die Vollversammlung bestimmt, ob der 
Handel durch Vermittler, durch ein automatisiertes 
Handelssystem, durch Zuruf oder durch zwei oder 
sämtliche dieser Handelsarten erfolgt. 

(2) Erfolgt der Handel ganz oder teilweise durch 
Vermittler, dann dürfen im Amtlichen Handel als 
Vermittler nur Sensale und im geregelten Freiver­
.kehr nur Freie Makler bestellt werden. 

(3) Die Zuteilung der Verkehrs gegenstände an 
die einzelnen Sens ale erfolgt durch den Exekutiv" 
ausschuß (Optionsausschuß) nach Anhörung der 
Interessensvertretung der Sens ale, wenn an der 
betreffenden Börse eine solche Interessensvertre­
tung besteht. 

(4) Die Zuteilung der Verkehrsgegenstände an 
die einzelnen Freien Makler erfolgt durch den 
Exekutivausschuß nach Anhörung des von den 
Freien Maklern gewählten Börsenrates. 

Freie Makler 

§ 57.(1) Die Börsekammer hat dafür Sorge zu 
tragen, daß aus dem Kreis der gemäß § 15 Abs. 3 
qualifizierten Bewerber die für eine geordnete 
Abwicklung des geregelten Freiverkehrs erforderli­
che Anzahl von Freien Maklern als Börsemitglieder 
zugelassen wird. Diese haben die Vermittlung von 
Geschäften über die ihnen gemäß § 56 Abs. 4 
zugeteilten Verkehrsgegenstände durchzu~ühren. 

(2) Die von der Börsekammer gemäß Abs. 1 
zugelassenen Freien Makler sind zur gewerbsmäßi­
gen Vermittlung von Verträgen über die Anschaf­
fung und Veräußerung der an der Börse zugelasse­
nen Verkehrsgegenstände, zum Abschluß solcher 
Verträge als Kommissionär mit anderen Mitglie­
dern derselben Wertpapierbörse und mit den zum 
Betrieb des Effektengeschäftes (§ 1 Abs. 2 . Z 5 
KWG) berechtigten Banken, sowie zur Ausführung 
der Kommission durch Selbsteintritt berechtigt, 
sofern nicht die ihnen nach der Gewerbeordnung 
erteilte Gewerbeberechtigung einen geringeren 
Geschäftsumfang aufweist.

o 

Handelssysteme 

§ 58. (1) Die Vollversammlung kann die Einrich­
tung automatisierter Handelssysteme beschließen,. 
die jedoch nur Börsemitgliedern und, sofern das 
System die Mitwirkung eines Sensals vorsieht, nur 
den für die Börse bestellten Sensalen zurVerfügung 
stehen dürfen. Die Börsemitglieder und Sensale 
haben diesfalls dafür zu sorgen, daß nur Börsebesu­
cher und Sensale Zugang zu diesem Handelssystem 
haben. 

(2) Die Vollversammlung kann bestimmen, daß 
die Börsemitglieder Aufträge an die Vermittler nur 
unter Benützung derartiger Handelssysteme aufge­
ben dürfen. Der Handel zwischen den Börsemitglie­
dern im Börsesaal ist jedoch ungeachtet einer 
solchen Bestimmung auch ohne Benützung von 
Handelssystemen zulässig. 

Kursermittlung 

§ 59. (1) Die Feststellung der Kurse der an der 
Börse amtlich notierten Verkehrsgegenstände hat 
an jedem Börsetag, zumindest einmal na~h Börse­
schluß, unter Aufsicht des Börsekommissärs zu 
erfolgen. Grundlage sind die von den Sensalen 
während der Börsezeit geschlossenen Geschäfte 
sowie Daten, die ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit 
bekannt geworden sind. Das Statut hat zu bestim­
men, ob die Kursfeststellung 

1. durch den Präsidenten oder 
2. durch Anschreibung der Preise durch die Sen­

sale selbst erfolgt; diesfalls sind die von den 
Sensalen angeschriebenen Preise die amtli­
chen Kurse. 

/ 
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(2) Besteht an einer Wertpapierbötse ein auto­
matisiertes Handelssystem, dann sind die amtlichen 
Kurse diejenigen Preise, die in diesem Handelssy­
stem vorgefallen sind. Erfolgt an einer Wertpapier­
börse der Handel durch Zuruf, dann sind die amtli­
chen Kurse diejenigen Preise, die in der Börsezeit 
vorgefallen sind. ' 

(3) Im Fall des Abs. 1 Z 2 kann innerhalb der im 
Statut festgesetzten Zeit jeder zur Teilnahme am 
Börsehandel berechtigte Börsebesucher Einwen­
dungen gegen die Richtigkeit der angeschriebenen 
Preise erheben. Über solche Einwendirngen eines 
Börsebesuchers hat der Präsident auf Grund der 
Orderlage der Sens ale unverzüglich zu entscheiden. 

(4) Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde über 
einen Einspruch, den der Börsekommissär gegen die 
Richtigkeit eines nach den Abs. 1 bis 3 ermittelten 
Kurses· erhebt, muß nicht eingeholt werden, wenn 
auf Grund des Einspruchs der Kurs unverzüglich 
berichtigt wird. 

(5) Der Generalsekretär hat unverzüglich für die 
Veröffentlichung der gemäß Abs. 1 bis 3 ermittelten 
Kurse im Kursblatt zu sorgen. Erfolgt die 
Kursermittlung gemäß Abs. 2 in einem laufenden 
System, so ist auch ein automatisiertes Informati­
onssystem einzurichten. Beim Handel mit ausländi­
schen Zahlungsmitteln ist jedoch börsetäglich stets 
nur ein amtlicher Kurs zu veröffentlichen. 

(6) Die Feststellung und Veröffentlichung der 
Börsenpreise für die im geregelten Freiverkehr 
gehandelten Verkehrs gegenstände erfolgt auf der 
Grundlage der von den Frei.en Maklern oder in 
einem Handelssystem abgeschlossenen Geschäfte 
unter sinngemäßer Anwendung der Abs. 1 bis 4. 

Auftragsbücher und. Tagebücher 

§ 60. (1) Alle Vermittler (Sens ale und die mit der 
Vermittlung von Verkehrsgegenstä'nden im Gere­
gelten Freiverkehr betrauten Freien Makler) haben 
Auftragsbücher zu führen, in denen sie die ihnen 
gegebenen Aufträge in chronologischer Reihenfolge 
einzutragen haben; dies gilt auch für die Stornie­
rung von Aufträgen. 

(2) Die Vermittler haben die von ihnen 
vermittelten Geschäfte täglich in ihre Tagebücher 
einzutragen und dabei anzuführen 

1. Namen der vertragsschließenden Parteien; 
2. Bezeichnung des Vertragsgegenstandes; 
3. Preis; 
4. Bedingungen des Geschäftes, insbesondere bei 

Verkäufen von Waren deren Gattung und 
Menge; 

5. Ort und Zeit der Lieferung; 
6. Art der Abwicklung; 
7. Zeit des Vertragsabschlusses; 
8. ob das Geschäft an der Börse oder außerhalb 

abgeschlossen wurde; 

9. eine allfällige Aufhebung des Vertrages vor 
seiner Erfüllung. 

(3) Werden die Bücher automationsunterstützt 
hergestellt, dann sind die Ausdrucke monatsweise 
zu binden und am Ende vom Vermittler für die 
Richtigkeit zu unterschreiben. 

(4 ) Werden die Bücher händisch geführt, dann 
muß das Buch gebunden, Blatt für Blatt mit 
fortlaufenden Zahlen bezeichnet und mit besonde­
rer Heftung gegen Austausch oder Wegnahme von 
Blättern geschützt sein. Der Vermittler hat diesfalls 
täglich die Eintragungen zu unterschreiben. 

(5) Die Bücher siqd in deutscher Sprache zu 
führen. Im übrigen gelten für die Führung der 
Bücher die Vorschriften, die für die Führung der 
Bücher durch Vollkaufleute sinngemäß gelten. 

(6) Die Bücher sind nach der letzten Eintragung 
von der Börsekammer sieben Jahre zu verwahren 
und sodann kommissionell· zu vernichten. Desglei­
chen sind so die Bücher der Vermittler, die aus dem 
Amt scheiden, zu verwahren. 

(7) Die Vermittler sind verpflichtet, den Parteien 
gegen Ersatz der Kosten auf ihr Verlangen 
beglaubigte Auszüge aus dem Tagebuch zu geben, 
die alles enthalten müssen, was von ihnen über das 
die Parteien betreffende Geschäft eingetragen ist 
(Abs. 2); die Aufnahme des Namens der Gegenpar­
tei ist jedoch bei Anonymgeschäften§ 63 nicht 
erforderlich. 

Einsicht in die Bücher der Vermittler 

§ 61. (1) Der Börsekommissär, seine Stellvertre­
ter und der Präsident können jederzeit in die Auf­
tragsbücher und Tagebücher der Vermittler Ein­
sicht nehmen. 

(2) Die Parteien haben das Recht, in die sie 
betreffenden Abschnitte des Tagebuches Einsicht zu 
nehmen. Die Einsichtnahme darf stets nur in solcher 
Weise erfolgen, daß die· Partei bloß von dem sie 
betreffenden Geschäft Kenntnis erhalten kann; bei 
Anonymgeschäften (§ 63) darf überdies der Name 
der Gegenpartei abgedeckt werden. 

(3) Dritten darf nur in Folge behördlicher 
Aufträge oder mit Zustimmung aller Parteien die 
Einsicht in das Tagebuch gestattet oder ein Auszug 
aus demselben erteilt werden. 

(4) Im Laufe eines Rechtsstreites kann das 
Gericht auch ohne Antrag einer Partei die 
Vorlegung des Tagebuches anordnen, doch darf in 
der öffentlichen Verhandlung das Buch nur so 
zugänglich gemacht werden, daß die nicht den 
Rechtsstreit betreffenden Eintragungen geheim 
bleiben. 

Schlußnote 

§ 62. (1) Die Vermittler haben ohne Verzug nach 
Abschluß des Geschäftes jeder Partei eine Schluß-
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note zuzustellen, welche die im § 60 Abs. 2 
angeführten Gegenstände zu enthalten hat; die 
Aufnahme des Namens der Parteien ist bei 
Anonymgeschäften (§ 63) nicht erforderlich. 

(2) Die Schlußnote ist. vom Vermittler zu 
unrerschreiben und hat die Zahl zu enthalten, mit 
der das Geschäft in sein Tagebuch eingetragen ist; 
die Unterschrift des Vermittlers kann unterbleiben, 
wenn die Schlußnote automationsunterstützt herge­
stellt wird. 

(3) Bei Börsengeschäften bestimmt die Börsekam­
mer u~ter Berücksichtigung der jeweiligen techni­
schen Einrichtung der Börse, wie, wann und' in 
welcher Form die Vermittler die Schlußnoten den 
Parteien zu übermitteln haben. 

( 4 ) Verweigert eine Partei die Annahme oder 
Unterschrift der Schlußnote, so muß der Börsesen­
sal davon der anderen Partei ohne Verzug Anzeige 
machen. 

(5) Die Gültigkeit eines durch den Börsesensal 
vermittelten Geschäftes ist von der Eintragung 
desselben in das Tagebuch oder von der Aushändi­
gung der Schlußnoten unabhängig. 

Anonymgeschäfte 

§ 63. (1) Der Börsesensal ist verpflichtet, den 
Namen der Gegenpartei ni,cht zu nennen, wenn 
beide Vertragspartner Börsemitglieder sind und die 
Abwicklung in einem Abwicklungsverfahren erfolgt, 
für das Kaution gestellt wird. 

(2) Der Börsesensal ist berechtigt, den Namen der 
Gegenpartei nicht zu nennen, sofern er von dieser 
angemessene Deckung erhalten hat oder volle 
Gewährleistung erwarten kann. Hat der Börsesensal 
eine angemessene Deckung nicht erhalten, haftet er 
demjenigen, mit dem er das Geschäft abgeschlossen 
hat, für den Schaden, der diesem daraus erwächst, 
daß das Geschäft durch die Schuld des Börsesensa­
les nicht mit einer Person abgeschlossen wurde, die 
voll zu gewährleisten geeignet ist., 

Zulassungsverfahren zum amtlichen Handel 

§ 64. (1) Der Exekutivausschuß entscheidet über 
Anträge auf Zulassung von Wertpapiere'n zum 
Amtlichen Handel. 

(2) (Verfassungsbestimmung) Gegen die Versa­
gung der Zulassung ist die Berufung an einen beim 
Bundesminister für Finanzen eingerichteten Beru­
fungssenat zulässig, Der Berufungssenat besteht 
aus einem rechtskundigen Vorsitzenden, einem 
Beisitzer, der dem aktiven Richterstand angehört, 
und einem weiteren Beisitzer. Die Mitglieder sind 
vom Bundesminister für Finanzen auf die Dauer 
von fünf Jahren zu bestellen, wobei er bei der 
Bestellung des Richters das Einvernehmen mit dem 
Bundesmiriister für Justiz herzustellen hat. In glei-

cher Weise ist für jedes Mitglied ein Ersatzmitglied 
zu bestellen. Wenn ein Mitglied dauernd an der 
Ausübung seiner Tätigkeit verhindert ist oder seine 
Pflicllten gröblich verletzt, so ist es seiner Funktion 
zu entheben, ·und an seiner Stelle ein neues Mit­
glied für die restliche Funktionsperiode zu bestel­
len. 

(3) Die Entscheidungen des Berufungssenates 
unterliegen nicht der Abänderung oder Aufhebung 
im Verwaltungsweg. Die Beschwerde an den Ver­
waltungsgerichtshof ist zulässig. Die Beschwerde 
kann' auch vom Bundesminister für Finanzen' 
wegen Rechtswidrigkeit erhoben werden. 

(4) Die Zulassung darf nicht erfolgen, wenn die 
Erfordernisse gemäß den §§ 66 und 70 bis 73 nicht 
vorliegen; unbeschadet dessen kann die Zulassung 
auch versagt werden, wenn sie auf Grund der wirt­
schaftlichen und rechtlichen Verhältnisse des Emit­
tenten die schutzwürdigen Interessen des anlagesu­
chenden Publikums verletzen würde. 

(5) Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn ein 
Zulassungserfordernis gemäß, Abs. 2 nachträglich 
wegfällt, wenn sie durch unrichtige Angaben oder 
durch täuschende Handlungen herbeigeführt oder 
sonstwie erschlichen wurde, oder wenn der Emittent 
seine Pflichten gemäß den §§ 81 bis 87 und 91 bis 94 
nicht erfüllt. Wenn dadurch der Anlegerschutz nicht 
verletzt wird, kann der Emittent bei nachträglichem 
Wegfall eines Zulassungserfordernissesoder bei 
Verletzung der gesetzlichen Pflichten des Emitten­
ten unter Setzung einer angemessenen Nachfrist zur 
Herstellung des gesetzlichen Zustandes aufgefor­
dert werden; in diesem Fall ist die Zulassung erst 
nach erfolglosem Fristablauf zu widerrufen. 

(6) Die Zulassung kann mit Auflagen versehen 
werden, wenn dies zur Wahrung der schutzwürdi­
gen Interessen des anlagesuchenden ,Publikums 
erforderlich ist; dem Antragsteller ist in diesem:Fall 
vor der Entscheidung über die Zulassung Gelegen­
heit zur Stellungnahme zu geben. 

Außerbörsliche Umsätze 

§ 65. Börsemitglieder, die amtlich notierte Wert­
papiere auch außerbörslich handeln, haben diese 
außerbörslichen Umsätze für Wertpapiere, die eine 
Substanzbeteiligung an Unternehmen oder eine 
Anwartschaft darauf vermitteln, börsetäglich an die 
Börsekammer zu 'melden. Die Börsekammer hat 
diese Meldungen spätestens am darauffolgenden 
Börsetag zu veröffentlichen. 

Zulassungsvoraussetzungen zum amtlichen Handel 

§ 66. (1) Die Voraussetzungen für die Zulassung 
von Wertpapieren zum amtlichen Handel sind: 

1. Die Gründung sowie die Satzung oder der 
Gesellschaftsvertrag des Emittenten müssen 
dem Recht des Staates entsprechen, in dem der 
Emittent seinen Sitz hat. 

1084 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)20 von 72

www.parlament.gv.at



1084 der Beilagen 21 

2. Das Gesamtnominale der zur Zulassung 
beantragten Wertpapiere muß bei Aktien 
mindestens 40 Millionen Schilling, bei anderen 
Wertpapieren mindestens 10 Millionen Schil­
ling betragen. Bei der Zulassung von Wertpa­
pieren, die nicht auf einen Geldbetrag lauten, 
ist vom Emittenten zu bescheinigen, daß der 
voraussichtliche Kurswert mindestens 10 Mil­
lionen Schilling beträgt; die Gesamtstückzahl 
solcher Wertpapiere muß mindestens 20000 
betragen. Bei stimmrechtslosen Vorzugsak­
tien österreichischer Aktiengesellschaften, 
deren Stammaktien nicht zum Amtlichen 
Handel zugelassen sind, muß das Nominale 
der Vorzugsaktien 15 Millionen Schilling 
betragen. 

3. Bei der erstmaligen Zulassung von Aktien muß 
die Aktiengesellschaft mindestens drei Jahre 
bestanden haben und ihre Jahresabschlüsse für 
die drei dem Antrag vorangegangenen vollen 
,Geschäftsjahre entsprechend den geltenden 
Vorschriften veröffentlicht haben; ist die 
Aktiengesellschaft Gesamtrechtsnachfolgerin 
einer anderen Gesellschaft und liegt Bilanz­
kontinuität vor, dann ist die Zeit des Bestehens 
dieser anderen Gesellschaft auf die Bestands­
frist von drei Jahren anzurechnen. Vom 
Erfordernis der dreijährigen Bestandsfrist 
kann abgesehen werden, wenn die Zulassung 
im Interesse des Emittenten und des Publi­
kums liegt und der Ant~agsteller dem Publi­
kum Unterlagen zur Verfügung stellt, deren 
Informationsgehalt dem der letzten drei Jah­
resabschlüsse im Hinblick auf die Beurteilung 
der wirtschaftlichen und rechtlichen Verhält­
nisse des Emittenten im wesentlichen gleich­
wertig ist. 

4. Den für die Wertpapiere und für deren 
Ausgabe geltenden bundes- und landesgesetz­
lichen Vorschriften sowie den auf Grund 
dieser Vorschriften erlassenen Verordnungen 
und Bescheiden muß vom Emittenten entspro­
chen worden sein; dies gilt sinngemäß für 
ausländische Vorschriften desjenigen Staates, 
in dem die Wertpapiere ausgegeben wurden. 
Sofern die Ausgabe der Wertpapiere in ein 
öffentliches Register einzutragen ist, muß 
diese Eintragung erfolgt sein. 

S. Die Wertpapiere müssen frei handelbar sein. 
Es können jedoch zugelassen werden: 
a) nicht voll eingezahlte Wertpapiere, wenn 

sichergestellt ist, daß dadurch der Börse­
handel nicht beeinträchtigt wird und wenn 
im Prospekt oder in der Verlautbarung 
über die Zulassung gemäß § 78 Abs. 2 auf 
die fehlende Volleinzahlung sowie auf die 
dafür getroffenen Vorkehrungen hinge­
wiesen wird sowie 

b) Aktien, deren Erwerb einer Genehmigung 
bedarf, wenn durch das Zustimmungser­
fordernis der Börsehandel nicht beein­
trächtigt wird. 

6. Die Stückelung der Wertpapiere, insbesondere 
die kleinste Stückelung und die Anzahl der in 
dieser Stückelung ausgegebenen Wertpapiere 
müssen den Bedürfnissen des Börsehandels. 
und des anlagesuchenden Publikums Rech­
nung tragen. 

7. Der Antrag auf Zulassung muß sich auf alle 
bereits begebenen Aktien derselben Gattung 
oder auf alle Wertpapiere derselben Emission 
beziehen; es können jedoch Aktien, die für 
eine bestimmte Zeit auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen nicht gehandelt werden dürfen, 
von der Zulassung ausgenommen werden, 
wenn durch diese Ausnahme für die Inhaber 
der zuzulassenden Aktien keine Nachteile zu 
befürchten sind und im Prospekt oder in der 
Verlautbarung über die Zulassung auf diese 
Ausnahme hingewiesen wird. 

8. Die Wertpapiere müssen im Publikum entspre­
chend gestreut sein oder, wenn die Streuung 
über die Einführung an der Börse erreicht 
werden soll, dem Börsehandel in entsprechen­
der Anzahl zur Verfügung gestellt werden. Bei 
Aktien ist eine entsprechende Streuung anzu­
nehmen, wenn mindestens ein Nominale von 
10 Millionen Schilling, bei nennwertlosen 
Aktien mindestens 10000 Stück, in Publi­
kumsbesitz stehen oder dem Publikum zum 
Kauf angeboten werden. 

9. Bei Wertpapieren, die den Inhabern ein 
Umtausch- oder Bezugsrecht auf andere 
Wertpapiere einräumen, müssen die Wertpa­
piere, auf die sich das Umtausch- oder 
Bezugsrecht bezieht, spätestens gleichzeitig 
zum Börsehandel zugelassen werden; von 
diesem Erfordernis kann abgesehen werden, 
wenn der Emittent den Nachweis erbringt, daß 
den Inhabern der Wertpapiere, die ein 
Umtausch- oder Bezugsrecht einräumen, alle 
Informationen zur Verfügung stehen, die 
erforderlich sind, um sich ein Urteil über den 
Wert der Wertpapiere zu bilden, auf die sich 
das Umtausch- oder Bezugsrecht bezieht; dies 
ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die 
Wertpapiere, auf die sich das Umtausch- oder 
Bezugsrecht bezieht, an einer international 
anerkannten Wertpapierbörse amtlich notie­
ren und der Prospekt für die Zulassung der 
Wertpapiere mit Umtausch- oder Bezugsrecht 
die gemäß § 74 Abs.2 Z 1 erforderlichen 
Angaben enthält. 

(2) Bei der Zulassung von Aktien, die bereits an 
einer oder mehreren ausländischen Börsen zum 
amtlichen Handel zugelassen sind und bei denen 
eine ausreichende Streuung im Ausland gegeben ist, 
gilt die Voraussetzung nach Abs. 1 Z 8 nicht. 

(3) Bei der Ausdehnung der Notierungsbewilli­
. gung auf weitere Wertpapiere derselben Gattung 

gelten die Voraussetzungen nach Abs. 1 Z 2 und 8 
nicht. 

4 
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(4) Für die Zulassung von Schuldverschreibun­
gen, die ohne Beschränkung auf eine Zeichnungs­
frist und einen bestimmten Höchstbetrag ständig 
ausgegeben werden, gilt die Beschränkung nach 
Abs. 1 Z 2 nicht. 

(5) Die Voraussetzungen für die Zulassung von 
Schuldverschreibungen des Bundes oder eines 
Bundeslandes oder einer internationalen Organisa­
tion mit öffentlich-rechtlicher Rechtspersönlichkeit 
sind: 

1. Die Schuldverschreibungen müssen uneinge­
schränkt handelbar sein. 

2. Der Antrag auf Zulassung zur amtlichen 
Notierung muß sich auf alle Schuldverschrei­
bungen einer Emission beziehen. 

(6) Zertifikate, die Aktien vertreten, können 
zugelassen werden, wenn 

1. der Emittent der vertretenen Aktien die 
Erfordernisse gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 erfüllt, 

2. die Zertifikate den Erfordernissen gemäß 
Abs. 1 Z 4 bis 9 entsprechen und 

3. der Emittent der Zertifikate Gewähr für die 
Erfüllung seiner Verpflichtung gegenüber den 
Zertifikatsinhabern bietet. 

Zulassungsverfahren zum geregelten Freiverkehr 

§ 67. (1) Der Exekutivausschuß kann Verkehrs­
gegenstände, die nicht zum amtlichen Handel an 
der Wertpapierbörse zugelassen sind, zum Handel 
im Börsesaal oder durch ein automatisiertes 
Handelssystem zulassen (geregelter Freiverkehr). 

(2) Die Zulassung zum geregelten Freiverkehr 
darf nicht erfolgen, wenn die Erfordernisse gemäß 
den §§ 68 und 70 bis 73 nicht vorliegen, oder wenn 
das volkswirtschaftliche Interesse an einem funk­
tionsfähigen Börsewesen oder besonders schutz­
würdige Interessen des anlagesuchenden Publikums 
der Zulassung entgegenstehen. Sie kann versagt 
werden, wenn die Weripapiere nicht in solcher 
Anzahl und Verbreitung vorhanden sind, daß ein 
regelmäßiger Börsehandel erwartet werden kann. 

(3) Die erfolgte Zulassung ist zu widerrufen, 
wenn ein Zulassungserfordernis gemäß Abs.2 
nachträglich wegfällt, wenn sie durch unrichtige 
Angaben herbeigeführt wurde, oder wenn der 
Emittent seine Pflichten gemäß den §§ 81, 82, 85 
und 86 nicht erfüllt. Wenn dadurch der Anleger~ 
schutz nicht verletzt wird, kann der Emittent bei 
nachträglichem Wegfall eines Zulassungserforder­
nisses oder bei Verletzung der gesetzlichen 
Pflichten des Emittenten unter Setzung einer 
angemessenen Nachfrist zur Herstellung des 
gesetzlichen Zustandes aufgefordert werden; in 
diesem Fall ist die Zulassung erst nach erfolglosem 
Fristablauf zu widerrufen. 

(4) Die Zulassung kann mit Auflagen versehen­
werden, wenn dies zur Wahrung der schutzwürdi­
gen Interessen des anlagesuchenden Publikums 

erforderlich ist; dem Antragsteller ist in diesem Fall 
vor der Entscheidung über die Zulassung Gelegen­
heit zur Stellungnahme zu geben. 

Zulassungsvoraussetzungen zum geregelten Freiver­
kehr 

§ 68. (1) Die Voraussetzungen für die Zulassung 
zum geregelten Freiverkehr sind: 

1. Die Gründung sowie die Satzung oder der 
Gesellschaftsvertrag des Emittenten müssen 
dem Recht des Staates entsprechen, in dem der 
Emittent seinen Sitz hat. 

2. Das Gesamtnominale der zur Zulassung 
beantragten Wertpapiere muß mindestens 
10 Millionen Schilling betragen. Bei der 
Zulassung von Wertpapieren, die nicht auf 
einen Geldbetrag lauten, ist vom Emittenten 
zu bescheinigen, daß der voraussichtliche 
Kurswert mindestens 5 Millionen Schilling 
beträgt; die Gesamtstückzahl solcher Wertpa­
piere muß mindestens 10 000 betragen. 

3. Bei der erstmaligen Zulassung von Aktien muß 
die Aktiengesellschaft mindestens ein Jahr 
bestanden und ihren Jahresabschluß für das 
dem Antrag vorausgehende volle Geschäfts­
jahr entsprechend den geltenden Vorschriften 
veröffentlicht haben; ist die Aktiengesellschaft 
Gesamtrechtsnachfolgerin einer anderen Ge­
sellschaft und liegt Bilanzkontinuität vor, dann 
ist die Zeit des Bestehens dieser anderen 
Gesellschaft auf die Bestandsfrist von emem 
Jahr anzurechnen. 

4. Den für die Wertpapiere und für deren 
Ausgabe geltenden bundes- und landesgesetz­
lichen Vorschriften sowie den auf Grund 
dieser Vorschriften erlassenen Verordnungen 
und Bescheiden muß vom Emittenten entspro­
chen worden sein; dies gilt sinngemäß für 
ausländische Vorschriften desjenigen Staates, 
in dem die Wertpapiere ausgegeben wurden. 
Sofern die Ausgabe der Wertpapiere in ein 
öffentliches Register einzutragen ist, muß 
diese Eintragung erfolgt sein. 

5. Die Wertpapiere müssen im Publikum entspre­
chend gestreut sein oder, wenn die Streuung 
über die Einführung an der Börse erreicht 
werden soll, dem Börsenhandel in entspre­
chender Anzahl zur Verfügung gestellt wer­
den. Bei Aktien ist eine entsprechende 
Streuung anzunehmen, wenn mindestens ein 
Nominale von 2,5 Millionen Schilling, bei 
nennwertlosen Aktien mindestens 2 500 Stück, 
in Publikumsbesitz stehen oder dem Publikum 
zum Kauf angeboten werden. 

6. Die Wertpapiere müssen frei handelbar sein. 
Es können jedoch zugelassen werden: 
a) nicht voll eingezahlte Wertpapiere, wenn 

sichergestellt ist, daß dadurch der Börse­
handel nicht beeinträchtigt wird und wenn 
im Prospekt oder in der Verlautbarung 
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über die Zulassung (§ 79 Abs. 3) auf die 
fehlende Volleinzahlung und auf die dafür 
getroffenen Vorkehrungen hingewiesen 
wird, sowie 

b) Aktien, deren Erwerb einer Zustimmung 
bedarf, wenn durch das Zustimmungser­
fordernis der Börsehandel nicht beein­
trächtigt wird. 

7. Die Stückelung der Wertpapiere muß den 
Bedürfnissen des Börsehandels Rechnung 
tragen. 

8. Der Antrag auf Zulassung muß sich auf alle 
bereits begebenen Aktien derselben Gattung 
oder auf alle Wertpapiere derselben Emission 
beziehen; es können jedoch Aktien, die für 
eine bestimmte Zeit auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen nicht gehandelt werden dürfen, 
von der Zulassung ausgenommen werden, 
wenn durch diese Ausnahme für die Inhaber 
der zuzulassenden Aktien keine Nachteile zu 
befürchten sind und im Prospekt (der 
Verlautbarung über die Zulassung) auf diese 
Ausnahme hingewiesen wird. 

9. Bei Wertpapieren, die den Inhabern ein 
Umtausch- oder Bezugsrecht auf andere 
Wertpapiere einräumen, müssen die Wertpa­
piere, auf die sich das Umtausch- oder 
Bezugsrecht bezieht, spätestens gleichzeitig 
zum Börsehandel zugelassen werden; von 
diesem Erfordernis kann abgesehen werden, 
wenn der Emittent den Nachweis erbringt, daß 
den Inhabern der Wertpapiere, die ein 
Umtausch- oder Bezugsrecht einräumen, alle 
Informationen zur Verfügung stehen, die 
erforderlich sind, um sich ein Urteil über den 
Wert der Wertpapiere zu bilden, auf die sich 
das Umtausch- oder Bezugsrecht bezieht; dies 
ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die 
Wertpapiere, auf die sich das Umtausch- oder 
Bezugsrecht bezieht, an einer international 
anerkannten Wertpapierbörse amtlich notie­
ren und der Prospekt für die Zulassung der 
Wertpapiere mit Umtausch- oder Bezugsrecht 
die gemäß § 74 Abs. 2 Z 2 erforderlichen 
Angaben enthält. 

(2) Zertifikate, die Wertpapiere vertreten, können 
zugelassen werden, wenn 

1. der Emittent der vertretenen Wertpapiere die 
Erfordernisse gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 erfüllt, 

2. die Zertifikate den Erfordernissen gemäß 
Abs. 1 Z 4 bis 9 entsprechen und 

3. der Emittent der Zertifikate Gewähr für die 
Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber 
den Zertifikats inhabern bietet. 

(3) Die Ausnahmebestimmungen des § 66 Abs. 2 
bis 4 gelten sinngemäß. 

Sonstiger Wertpapierhandel an der Börse 

§ 69. (1) Der Exekutivausschuß kann auf Antrag 
eines Börsemitgliedes, der von mindestens einem 
weiteren Mitglied unterstützt werden muß, gestat­
ten, daß auch andere als amtlich notierte oder zum 
geregelten Freiverkehr zugelassene Wertpapiere an 
der Börse gehandelt werden dürfen, wenn dadurch 
der amtliche Handel und der geregelte Freiverkehr 
nicht beeinträchtigt werden und der Anlegerschutz 
nicht verletzt wird. Der Anlegerschutz gilt insbeson­
dere dann als gewahrt, wenn das Publikum 
erkennen kann, daß die Anforderungen dieses 
Bundesgesetzes, die an Emittenten und deren 
amtlich notierte oder im geregelten Freiverkehr 
gehandelten Wertpapiere gestellt werden, nicht 
gelten und wenn die Druckausstattung der Wertpa­
pierurkunden dem § 70 entspricht. 

(2) Ausländische Emittenten sind vom Antragstel­
ler nach Tunlichkeit, inländische Emittenten jeden­
falls über den beabsichtigten Handel an der Börse 
zu informieren. Die Zustimmung des Emittenten ist 
für die Aufnahme des Handels eines Wertpapiers 
gemäß Abs. 1 nicht erforderlich, jedoch kann der 
Exekutivausschuß den Handel untersagen, wenn 
der Emittent wegen Verletzung seiner Interessen 
widerspricht. 

(3) Der Antrag sowie die Entscheidung über die 
Aufnahme des Handels sind durch Aushang im 
Börsesaal und in einem Anhang zum amtlichen 
Kursblatt bekanntzumachen. Der Exekutivausschuß 
entscheidet über die Art der Preisfeststellung, wobei 
auch die verbindliche Nennung von An- und 
Verkaufspreisen durch das antragstellende Mitglied 
zulässig ist,. sofern die festgestellten Preise nicht 
unter Berücksichtigung der österreichischen und 
internationalen Marktdaten als mißbräuchliche 
Abweichung vom wahren Marktwert anzusehen 
sind. Die Veröffentlichung der Preise hat in einem 
Anhang zum amtlichen Kursblatt in solcher Form 
zu erfolgen, daß die Trennung dieses Wertpapier­
handels vom amtlichen Handel und vom geregelten 
Freiverkehr deutlich erkennbar ist. 

(4) Die Börsekammer ist berechtigt, für die 
Inanspruchnahme von Einrichtungen der Börse für 
den Handel gemäß Abs. 1 eine angemessene Gebühr 
festzusetzen, die jedoch nicht höher als die Hälfte 
der für die Einbeziehung in den geregelten 
Freiverkehr insgesamt zu entrichtenden Gebühren 
sein darf. 

Wertpapierdruck 

§ 70. (1) Werden Einzelurkunden ausgedruckt, so 
müssen die Urkunden einen ausreichenden Schutz 
gegen Fäl~chungen bieten und eine sichere und· 
leichte Abwicklung des Wertpapierverkehrs ermög­
lichen. Die Börsekammer hat unter Berücksichti-
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gung des jeweiligen Standes der Technik im 
Verordnungswege Richtlinien für den Druck von 
Wertpapieren herauszugeben und die gedruckten 
Wertpapiere auf Erfüllung der von den Richtlinien 
festgelegten Mindesterfordernisse zu prüfen; die 
Verwendung zusätzlicher Sicherheitsmerkmale ist 
stets zulässig. 

(2) Wenn die Wertpapiere eines ausländischen 
Emittenten den gemäß Abs. 1 erlassenen Richtlinien 
nicht entsprechen, so hat der Emittent zu 
bescheinigen, daß die Wertpapiere den Anforderun­
gen der Börsezulassungsstelle seines Sitzstaates 
entsprechen. Die Zulassung hat in diesem Fall unter 
der Voraussetzung zu erfolgen, 

1. daß das Publikum darüber informiert wird, 
daß die Druckausstattung von den österreichi­
schen Richtlinien abweicht; 

2. daß die Abweichung von den österreichischen 
Richtlinien die schutzwürdigen Interessen des 
anlagesuchenden Publikums nicht verletzt und 

3. wenn der Sitzstaat des Emittenten österreichi­
sche Wertpapiere unter den gleichen Bedin­
gungen zuzulassen bereit ist. 

Ausländische Emittenten 

§ 71. Aktien einer Gesellschaft mit dem Sitz im 
Ausland, die weder in dem Sitzstaat noch in dem 
Staat der hauptsächlichen Verbreitung an einer 
Börse notiert sind, dürfen nur zugelassen werden, 
wenn glaubhaft gemacht wird, daß die Notierung in 
diesen Staaten nicht aus Gründen des Anleger­
schutzes unterblieben ist. 

Zulassungsantrag 

§ 72. (1) Der Antrag auf Zulassung eines 
Wertpapieres zum amtlichen Handel oder zum 
geregelten Freiverkehr ist bei der Börsekammer vorn 
Emittenten schriftlich einzubringen und von einer 
Bank, die Mitglied der betreffenden Börse ist, 
mitzufertigen, sofern nicht der Emittent selbst eine 
Bank und Mitglied der betreffenden Börse ist. 

(2) Der Antrag muß Sitz und. Firma des 
antrags teilenden Emittenten, die Art und Stücke­
lung der Wertpapiere sowie den Gesamtbetrag der 
zuzulassenden Emission durch Angabe des Nomi­
nales oder bei Fehlen eines solchen des voraussicht­
lichen Kurswertes und der Wertpapierstückzahl 
enthalten. Weiters sind die Börsen zu nennen, bei 
denen gleichzeitig oder innerhalb der letzten 
30 Tage ein Zulassungsantrag gestellt wurde oder in 
naher Zukunft gestellt werden soll. 

(3) Dem Antrag sind anzuschließen: 
1. Ein Auszug aus dem Register, in dem der 

Emittent eingetragen ist, der nicht älter als vier 
Wochen sein darf; 

2. die Satzung oder der Geseilschaftsvertrag des 
Emittenten in der geltenden Fassung; 

3. Bewilligungsurkunden, wenn die Gründung 
des Emittenten, die Ausübung seiner Ge­
schäftstätigkeit oder die Ausgabe der Wertpa­
piere einer staatlichen Genehmigung bedarf; 

4. der Nachweis von sonst für die Wertpapier­
ausgabe erforderlichen Rechtsgrundlagen; 

S. der Nachweis über die Eintragung der 
Emission in ein Register, wenn dies zu ihrer 
Rechtsgültigkeit erforderlich ist; 

6. a) bei der erstmaligen Zulassung von Aktien 
zum amtlichen Handel die Jahresab­
schlüsse mit Bestäiigungsvermerk der 
Abschlußprüfer und Geschäftberichte für 
die letzten drei vollen Geschäftsjahre; falls 
der Emittent nicht volle drei Jahre in dieser 
Rechtsform bestanden hat, den Nachweis 
der Gesamtrechtsnachfolge und der Bi­
lanzkontinuität insbesondere unter Vor­
lage der entsprechenden Umwandlungsbe­
richte und Prüfungen; 

b) in allen anderen Fällen Jahresabschluß mit 
Bestätigung der Abschlußprüfer und Ge­
schäftbericht für das letzte volle Geschäfts­
jahr; 

7. den von den Antragstellern und von den 
gemäß § 80 verantwortlichen Personen unter­
zeichneten Prospekt gemäß § 74 in zweifacher 
Ausfertigung; 

8. im Fall des Ausdrucks von Wertpapierurkun­
den je zwei Musterdrucke jeder Stückelung 
der zur Zulassung beantragten Wertpapiere; 

9. im Fall der Verbriefung der zur Zulassung 
beantragten Wertpapiere oder Zertifikate in 
einer Sammelurkunde die Erklärung des 
Emittenten, bei welcher Wertpapiersammel­
bank oder ähnlichen Hinterlegungsstelle die 
Sammelurkunde hinterlegt wurde. 

Auskunftspflicht des Emittenten 

§ 73. (1) Der antragstellende Emittent ist 
verpflichtet, dem Exekutivausschuß sämtliche Aus­
künfte zu erteilen, die zur Feststellung der 
Voraussetzungen für die Zulassung zum Börse­
handel erforderlich sind .. 

(2) Bei Anträgen auf Zulassung zur amtlichen 
Notierung kann der Exekutivausschuß den Emit­
tenten zur Veröffentlichung von Auskünften gemäß 
Abs. 1 unter angemessener Fristsetzung auffordern. 
Kommt der Emittent diesem Auftrag nicht nach und 
wird dadurch der Anlegerschutz verletzt, so. darf 
keine Zulassungsbewilligung erteilt werden. 

Prospekt für die Börsezulassung 

§ 74. (1) Der Prospekt ist in deutscher Sprache zu 
erstellen und hat jene Angaben zu enthalten, die es 
den Anlegern ermöglichen, sich ein Urteil über die 
Wertpapiere, Vermögens- und· Ertragslage des 
Emittenten und dessen Entwicklungsaussichten 
sowie über seine rechtliche Stellung zu bilden .. 

1084 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)24 von 72

www.parlament.gv.at



1084 der Beilagen 25 

(2) Zur Urteilsbildung im Sinne des Abs. 1 hat der 
Prospekt 

1. für die amtliche Notierung die im entspre­
chenden Schema der Anlagen Abis H 
vorgesehenen Angaben, 

2. für den geregelten Freiverkehr die in den 
Anlagen I und J vorgesehenen Angaben zu 
enthalten. 

(3) Läßt sich das zur Zulassung beantragte Wert­
papier hinsichtlich der damit verbundenen Rechte 
den in den Schemata Abis J geregelten Wertpapie­
ren nicht zuordnen, so hat der Exekutivausschuß 
die Aufnahme der für die Urteilsbildung im Sinne 
des Abs. 1 erforderlichen Angaben in den Prospekt 
und seine schematische Anordnung zu bestimmen. 

Ausnahmen von der Prospektpflicht 

§ 75. (1) Die Prospektpflicht gemäß § 7 4 gilt nicht 
für 

1. Schuldverschreibungen des Bundes und der 
Bundesländer; 

2. Aktien auf Grund des Kapitalberichtigungsge­
setzes 1967; 

3. Aktien, die zur Ausübung von Umtausch- oder 
Bezugsrechten aus anderen Wertpapieren 
ausgegeben werden, wenn Aktien des Emitten­
ten bereits an derselben Börse notieren; 

4. Aktien, die an Arbeitnehmer des Emittenten 
ausgegeben werden, und dessen Aktien bereits 
an derselben Börse notieren; 

5. Aktien, die ohne Erhöhung des Gesellschafts­
kapitals anstelle von bereits an derselben Börse 
notierten Aktien ausgegeben werden; 

6. Aktien, die unentgeltlich an die Inhaber von 
Aktien, die bereits an derselben Börse 
notieren, zugeteilt werden. 

(2) Es müssen jedoch veröffentlicht werden: 
1. Im Falle des Abs. 1 Z 1 die Angaben nach 

Schema B Kapitel 2; 
2. im Falle des Abs. 1 Z 2 und 3 die Angaben 

nach Schema A Kapitel 2, soweit diese an­
wendbar sind; 

3. im Fall des Abs. 1 Z 4 Angaben über die 
Anzahl und Art der ausgegebenen Aktien und 
die wesentlichen Umstände der Ausgabe. 

(3) Wurde innerhalb der letzten zwölf Monate im 
Inland ein Prospekt veröffentlicht, der die gemäß 
§ 74 erforderlichen Angaben enthält, so kann dieser 
Prospekt als Börsezulassungsprospekt verwendet 
werden. Ist zwischen dem Tag der Veröffentlichung 
des Prospekts und der Börsenotierung ein Ge­
schäftsjahr zu -Ende gegangen, dann ist der Prospekt 
durch den letzten Jahresabschluß samt Jahresbericht 
zu ergänzen. Sind seit der Veröffentlichung des 
Prospekts Veränderungen eingetreten, die für die 
Beurteilung des Emittenten oder der zuzulassenden 

Wertpapiere wesentlich sind, dann sind diese in 
einem Nachtrag zum Prospekt zu veröffentlichen. 

(4) Hat ein Emittent mit Sitz im Ausland 
annähernd gleichzeitig einen Antrag auf Zulassung 
zur amtlichen Notierung an einer Börse seines 
Sitzstaates gestellt, und wurde der Prospekt 
längstens drei Monate vor der Einbringung. des 
Zulassungsantrages bei einer inländischen Börse von 
der ausländischen Zulassungsstelle gebilligt, so kann 
eine deutsche Übersetzung des Prospekts als 
Zulassungsprospekt anerkannt werden, wenn mit 
diesem ausländischen' Staat ein Abkommen gemäß 
Abs. 5 besteht. 

(5) Es können Abkommen mit anderen Staaten 
oder internationalen Organisationen über die 
gegenseitige Anerkennung von Börsezulassungs­
prospekten geschlossen werden, wenn die Prospekt­
vorschriften des ausländischen Staates oder der 
internationalen Organisation den österreichischen 
Prospektvorschriften hinsichtlich des Informations­
gehaltes im wesentlichen gleichwertig sin~. 

Befreiungen von der Prospektpflicht 

§ 76. (1) Der Exekutivausschuß kann von der 
Aufnahme einzelner Angaben im Prospekt befreien, 
wenn 

1. diese Angaben nur von geringer Bedeutung 
und nicht geeignet sind, die Beurteilung der 
Vermögens- oder Ertragslage oder der Ent­
wicklungsaussichten des Emittenten zu beein­
flussen oder wenn 

2. die Veröffentlichung dieser Angaben dem 
Emittenten erheblichen . Schaden zufügen 
würde und das Publikum dadurch nicht in für 
die Beurteilung der betreffenden Wertpapiere 
oder der Lage des Emittenten wesentlichen 
Umstände getäuscht wird oder wenn 

3. die öffentliche Ordnung oder andere wesentli­
che Interessen der Republik Österreich durch 
die Veröffentlichung dieser Angaben gefähr­
det wird. 

(2) Von der Prospektpflicht kann befreit werden, 
wenn bei einer Emission von Aktien deren 
Nominale, bei Fehlen eines Nominales der Börsen­
wert, weniger als 10 vH des Nominales (des 
Börsenwertes) der bereits an derselben Börse 
notierten Aktien dieser Gattung beträgt und der 
Emittent 

1. die Informationspflichten dieses Bundesgeset­
zes erfüllt, insbesondere Jahresabschlüsse 
sowie Jahres- und Zwischenberichte veröffent­
licht, 

2. in den letzten drei Jahren vor dem Zulassungs­
antrag einen vollständigen Prospekt veröffent­
licht hat und 

3. Angaben über die Zahl und Art der ausgegebe­
nen Aktien und die Umstände, unter denen sie 
ausgegeben worden sind, gemäß den §§ 78 
und 79 veröffentlicht werden. 

1084 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 25 von 72

www.parlament.gv.at



26 1084 der Beilagen 

(3) Der Exekutivausschuß kann teilweise oder zur 
Gänze von der Prospektpflicht befreien, wenn der 
Zulassungsaritrag Wertpapiere betrifft, die als 
Gegenleistung für .andere als Bareinlagen ausgege­
ben werden, und wenn innerhalb von zwölf 
Monaten vor dem Zulassungsantrag für diese 
Wertpapiere ein Dokument veröffentlicht worden 
ist, das Angaben enthält, die dem Inhalt des 
Prospektes gemäß § 74 entsprechen. Dieses Doku­
ment ist zusammen mit allen seit der Erstellung 
eingetretenen wesentlichen Änderungen gemäß § 78 
zu veröffentlichen und dem Publikum im Wege der 
Bank, die für den Emittenten als Zahlstelle fungiert, 
zur Einsicht zur Verfügung zu stellen. 

(4) Bei der Zulassung von Wertpapieren, die 
gemäß Abs. 3 ausgegeben werden, sind jedoch 
unabhängig von der Prospektpflicht jene Doku­
mente zu veröffentlichen, die die Bedingungen der 
Transaktion enthalten, die zur Ausgabe der 
Wertpapiere geführt haben. Weiters ist im Falle, daß 
der Emittent noch keinen Jahresabschluß veröffent­
licht hat, die Eröffnungsbilanz, die gegebenenfalls 
auch pro forma aufgestellt werden kann, dem 
Publikum im Wege der als Zahlstelle fungierenden 
Bank zur Einsicht zur Verfügung zu stellen. Von 
diesen Verpflichtungen kann jedoch befreit werden, 
wenn die Transaktion, die zur Ausgabe der 
Wertpapiere geführt hat, mehr als zwei Jahre 
zurückliegt. 

Prospektpcüfung 

§ 77. (1) Der Exekutivausschuß hat zu überprü­
fen, ob der Prospekt den Anforderungen dieses 
Bundesgesetzes entspricht. Sofern um vollständige 
oder teilweise Befreiung von Angaben im Prospekt 
angesucht wurde, ist auch das Vorliegen der 
Befreiungsvoraussetzungen zu prüfen. 

(2) Der Exekutivausschuß kann anläßlich der 
Prospektprüfung zusätzlich zum BeStätigungsver­
merk des Abschlußprüfers einen weiteren Bestäti­
gungsvermerk verlangen, wenn dies im Einzelfall 
aus besonderen Gründen erforderlich ist. Dieses 
Verlangen ist auf Ersuchen des Antragstellers zu 
begründen. 

Veröffentlichung des Prospekts 

§ 78. (1) Der Prospekt ist durch vollständigen 
Abdruck in einer Zeitung mit einer Verbreitung im 
gesamten Bundesgebiet oder in Form einer 
Broschüre, die dem Publikum am Sitz des 
Emittenten und der Bank, die als Zahlstelle fungiert, 
kostenlos Zur Verfügung gestellt wird, zu veröffent­
lichen. Weiters ist im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
zu veröffentlichen, wo der Prospekt erhältlich ist 
oder veröffentlicht wurde, wenn nicht der Prospekt 
zur Gänze im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
veröffentlicht wurde. Bei Prospekten für den 
geregelten Freiverkehr genügt die Veröffentlichung 

eines Hinweises, wo der Prospekt erhältlich ist oder 
Einsicht genommen werden kann. 

(2) Die Veröffentlichung gemäß Abs. 1 hat Zahl 
und Datum des Zulassungsbescheides anzugeben. 
Wenn von der Aufnahme bestimmter Angaben 
befreit wurde, ist in der Veröffentlichung darauf 
hinzuweisen. Wurde von der Prospektpflicht zur 
Gänze befreit, so ist eine entsprechende Mitteilung 
unter sinngemäßer Anwendung des· Abs. 1 zu 
veröffentlichen. 

Zeitpunkt der Veröffentlichung 

§ 79. (1) Die Veröffentlichung des Prospektes 
gemäß § 78 hat spätestens gleichzeitig mit der 
Bekanntmachung der Aufnahme der Notierung zu 
erfolgen. 

(2) Der erste Notierungstag ist vom Präsidenten 
einvernehmlich mit dem Emittenten zu bestimmen. 
Geht der Notierung eine öffentliche Emission 
voraus, so darf der Notierungstag frühestens der 
Tag nach dem Ablauf der Zeichnungsfrist sein, 
wenn eine solche festgesetzt ist. 

(3) Die Aufnahme der Notierung eines Wertpa­
piers ist vom Emittenten unter genauer Bezeichnung 
des Wertpapiers, des Emittenten und des Notie­
rungstages im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und 
von . der Börse in ihrem Veröffentlichungsorgan 
bekanntzumachen. 

(4) Ist gemäß § 75 Abs.3 eine Prospektpflicht 
nicht gegeben, weil innerhalb der letzten zwölf 
Monate ein Prospekt veröffentlicht wurde, das den 
Anforderungen dieses Bundesgesetzes entspricht, so 
ist in der Bekanntmachung gemäß Abs. 3 anzuge­
ben, wo dieser Prospekt veröffentlicht wurde oder 
wo er erhältlich ist. 

Prospekthaftung 

§ 80. (1) Jedem Erwerber eines Wertpapiers, das 
auf Grund eines Prospektes zur amtlichen Notie­
rung an einer inländischen Börse zugelassen ist, 
haften als Gesamtschuldner 

1. der Emittent und die Personen, die für den 
Prospekt oder für bestimmte Abschnitte des 
Prospektes die Verantwortung übernommen 
haben, für vorsätzlich oder fahrlässig unrich­
tige Angaben oder Verschweigung erheblicher 
Umstände, wenn dadurch die Verhältnisse des 
Emittenten unrichtig wiedergegeben werden, 
sowIe 

2. die Abschlußprüfer, die in Kenntnis solcher 
Handlungen gemäß Z 1 und des Umstandes, 
daß der von ihnen bestätigte Jahresabschluß 
einem Prospekt beigelegt werden soll, einen 
Jahresabschluß oder einen Prospekt mit einem 
Bestätigungsvermerk versehen haben 

für den Schaden, der dem Erwerber aus den von den 
Prospektangaben abweichenden Tatsachen ent­
steht. 

1084 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)26 von 72

www.parlament.gv.at



1084 der Beilagen 27 

(2) Die Ersatzpflicht kann weder durch Verein­
barung noch durch die Erklärung im Prospekt, daß 
die Angaben von einem Dritten herrühren, teilweise 
oder zur Gänze ausgeschlossen werden; der 
Ersatzpflichtige kann jedoch die Ersatzpflicht 
dadurch abwehren, daß er dem Besitzer des 
Wertpapiers den Erwerbspreis samt Spesen gegen 

, Rückgabe des Wertpapiers ersetzt. 

Gebühren 

§ 81. (1) Der Emittent hat eine Zulassungsgebühr 
an die Börse zu entrichten. Die Gebühr ist in der 
Gebührenordnung. unter Bedachtnahme auf den 
Verfahrensaufwand und auf die zur Erhaltung der 
Börse insgesamt erforderliche Kostendeckung sowie 
auf das volkswirtschaftliche Interesse am Börsehan­
del festzusetzen. Die Zulassungsgebühr darf für 

1. Schuldverschreibungen mit maximal fünfjähri­
ger Laufzeit höchstens 100 S pro angefangene 
Million Schilling Nennwert, 

2. für Aktien, Partizipationsscheine und ähnliche 
Wertpapiere, die eine Beteiligung am Kapital 
des Emittenten verbriefen, höchstens 1 000 S 
pro angefangene Million Schilling Nennwert 
und 

3. für alle übrigen Wertpapiere maximal 500 S 
für jede an gefangene Million Schilling Nenn­
wert, 

insgesamt jedoch höchstens 1,5'Millionen Schilling 
betragen; die Mindestgebühr darf mit höchstens 
50 000 S festgesetzt werden. 

(2) Die Zulassungsgebühren für den geregelten 
Freiverkehr dürfen höchstens die Hälfte der für den 
amtlichen Handel festgesetzten Zulassungsgebüh­
ren betragen. 

(3) Bei ausländischen Emittenten und bei 
Schuldverschreibungen, die nicht im Inland zur 
Zeichnung aufgelegt wurden, ist der' geschätzte 
inländische Umlauf der Bemessung zugrunde zu 
legen. 

(4) Bei Fehlen eines Nennwertes ist für die 
Gebührenfestsetzung der Verkaufspreis oder der 
voraussichtliche Kurswert heranzuziehen, 

(5) Der Bundesminister für Finanzen kann durch 
Verordnung die im Abs. 1 genannten Wertgrenzen 
erhöhen, wenn dies die erforderliche Kostendek­
kung im Sinne des Abs. 1, erster Satz nicht nur 
vorübergehend erfordert. 

(6) Auf Wertpapiere des Bundes ist Abs. 1 Z 1 und 
Abs. 4 nicht anzuwenden. 

Allgemeine Pflichten der Emittenten 

§ 82. (1) Jeder Emittent hat für neu ausgegebene 
Aktien derselben Gattung wie die Aktien, die bereits 
an der Börse amtlich notieren oder im geregelten 
Freiverkehr gehandelt werden, innerhalb eines 
Jahres' nach der Emission die Einbeziehung dieser 
neu ausgegebenen Aktien in den Börsehandel zu 

beantragen. Bei Aktien, die im Zeitpunkt der 
Emission im Sinne des § 66 Abs. 1 Z 5 nicht 
uneingeschränkt handelbar sind, läuft diese Frist ab 
dem Zeitpunkt der uneingeschränkten Handelbar­
keit. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen ist ermäch­
tigt, durch Verordnung die Verpflichtung gemäß 
Abs. 1 auch auf andere Wertpapiere auszudehnen, 
wenn dies im Interesse des Anlegerschutzes oder im 
volkswirtschaftlichen Interesse an einem funktions­
fähigen Börsehandel erforderlich ist. Die in der 
Verordnung festzusetzende Frist für die Einbezie­
hung neu ausgegebener Wertpapiere in den 
Börsehandel kann auch kürzer als ein Jahr sein. 

(3) Jeder Emittent hat während der Dauer der 
amtlichen Notierung oder des aufrechten Handels 
im geregelten Freiverkehr der von ihm ausgegebe­
nen Wertpapiere eine Zahl- und Hinterlegungsstelle 
bei einer Bank am Börsenort aufrechtzuerhalten 
und jede Änderung unverzüglich der Börse 
mitzuteilen. 

(4) Emittenten, deren Wertpapiere zugleich an 
einer österreichischen Börse und an einer oder 
mehreren ausländischen Börsen amtlich notieren, 
müssen dem österreichischen Publikum zumindest 
gleichwertige Informatione~ zur Verfügung stellen 
wie dem ausländischen Publikum. 

(5) Kein Emittent darf für die Dauer der 
amtlichen Notierung oder des aufrechten Handels 
im geregelten Freiverkehr der von ihm ausgegebe­
nen Wertpapiere Wertpapiertransaktionen unter 

, Ausnutzung der Kenntnis unveröffentlichter Tatsa­
chen vornehmen, die andere Anleger dadurch 

. schädigen können, daß die Kursentwicklung dieser 
Wertpapiere durch die unveröffentlichte Tatsache 
oder die im Zusammenhang damit stehenden 
Transaktionen beeinflußt wird. Alle Mitglieder des 
Vorstandes und Aufsichtsrates des Emittenten 
haben sich einem von der Börsekammer zu 

" erstellenden Konventionalstrafvertrag zu unterwer­
fen. Die Konventionalstrafe dient zur Sicherstellung 
der Ansprüche geschädigter Anleger und ist von der 
Börse sieben Jahre aufzubewahren.' Nach Ablauf 
dieser Zeit verfallen Beträge, die nicht zur 

. bestimmungsgemäßen Verwendung beansprucht 
worden sind, zugunsten des Bundes. 

(6) Der Konventionalstrafvertrag kann weiters 
vorsehen, daß die Beschäftigung von Personen 
durch den Emittenten als vertragswidrig im Sinne 
des Konventionalstrafvertrages gilt, wenn diese auf 
Grund ihrer Stellung beim Emittenten Insiderinfor­
mationen (Abs. 5) erlangen können und trotz 
Aufforderung durch die Börse die Teilnahme am 
Konventionalstrafvertrag verweigern. 

Pflichten der Emittenten amtlich notierter Aktien 

§ 83. (1) Aktiengesellschaften, deren Aktien 
amtlich notieren, müssen allen ihren Aktionären die 
gleiche Behandlung bezüglich der mit dem Aktien-
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besitz verbundenen Rechte sicherstellen, sofern 
nicht auf Grund der besonderen Art einer Kategorie 
von Aktien oder auf Grund besonderer Verhältnisse 
einer Gruppe von Aktionären eine abweichende 
Behandlung aller Aktionäre, die sich in. solchen 
besonderen Verhältnissen befinden, gerechtfertigt 
ist. 

(2) Die Aktiengesellschaft muß alle Vorkehrun­
gen treffen, um den Aktionären die Ausübung ihrer 
Rechte zu ermöglichen. Insbesondere hat sie 

1. die Aktionäre über die Hauptversammlung zu 
unterrichten und ihnen die Ausübung ihres 
Stimmrechtes zu ermöglichen; 

2. die Aktionäre durch Veröffentlichung oder 
Rundschreiben über die Ausschüttung von 
Dividenden, die Begebung neuer Aktien, die 
Ausübung von Bezugs-, Umtausch- und 
Wandlungsrechte zu informieren. 

(3) Die Aktiengesellschah hat dem Publikum' 
unverzüglich ihren jeweils letzten Jahresabschluß 
und Geschäftsbericht zur Verfügung zu stellen. 
Erstellt die Gesellschaft gleichzeitig einen nicht 
konsolidierten und einen konsolidierten Jahresab­
schluß, so hat sie beide zu veröffentlichen, wenn 
nicht der Exekutivausschuß von der Veröffentli­
chung eines der beiden Jahresabschlüsse befreit, weil 
der nicht veröffentlichte Jahresabschluß keine 
wesentlichen zusätzlichen Informationen enthält. 

(4) Die Aktiengesellschaft hat das Publikum 
unverzüglich zu informieren, wenn 

1. Änderungen der mit den Aktien verbundenen 
Rechte eintreten; 

2. wesentliche Änderungen gegenüber früher 
veröffentlichten Kapitalanteilsverhältnissen 
eintreten, sobald die Gesellschaft davon 
Kenntnis erlangt; 

3. neue erhebliche Tatsachen in ihrem Tätig­
keitsbereich eingetreten sind, die wegen ihrer 
Auswirkung auf Geschäftsverlauf, Vermö-. 
gens- oder Ertragslage zu einer wesentlichen 
Änderung der Kurse ihrer Aktien führen 
können. Der Exekutivausschuß kann jedoch 
von der Veröffentlichung bestimmter Infor­
mationen befreien, wenn dadurch die Schädi­
gung berechtigter Interessen der Gesellschaft 
verhindert werden kann. In diesem Fall hat die 
Aktiengesellschaft zu bescheinigen, daß die 
Aktionäre durch die Befreiung nicht geschä­
digt werden. 

.. (5) Die Aktiengesellschaft hat jede beabsichtigte 
Anderung ihrer Satzung oder ihres Errichtungsaktes 
der Börsekammer spätestens zugleich mit der 
J?:inberufung der Hauptversammlung, die die 
Anderung beschließen soll, schriftlich anzuzeigen 
und gemäß § 78 zu veröffentlichen. Die sonstigen in 
den Abs. 2 bis 4 vorgeschriebenen Informationen 
sind vom Emittenten unverzüglich gemäß § 78 zu 
veröffentlichen und der Börsekammer schriftlich 
anzuzeIgen. 

(6) Die Pflichten von Aktiengesellschaften 
gemäß Abs. 1 bis 5 sind auf die Emittenten von 
Partizipationsscheinen gemäß § 12 Abs.6 KWG 
und § 73 c Abs. 1 VAG sowie auf die Emittenten 
von Wertpapieren über Genußrechte gemäß § 174 
AktG sinngemäß anzuwenden. Für die Dauer der 
amtlichen Notierung von Zertifikaten, die Aktien 
vertreten, sind die Pflichten der Abs. 1 bis 5 au'ch 
von Emittenten von Aktien zu erfüllen, deren 
Aktien durch Zertifikate vertreten werden. 

Pflichten der Emittenten amtlich notierter Schuld­
verschreibungen 

§ 84. (1) Emittenten von amtlich notierten 
Schuldverschreibungen haben den Gläubigern der­
selben Anleihe die gleiche rechtliche Behandlung zu 
geWährleisten. Dies gilt jedoch nicht für vorzeitige 
Rücknahmeangebote, soweit diese den Emissions­
bedingungen entsprechen oder auf Grund bundes­
gesetzlicher Vorschriften zulässig sind. 

(2) Der Emittent muß alle Vorkehrungen treffen, 
um seinen Anleihegläubigern die Ausübung ihrer 
Rechte zu ermöglichen. Insbesondere hat er durch 
Veröffentlichung oder Rundschreiben über Zins­
zahlungen und die Ausübung von Umwandlungs-, 
Austausch-, Zeichnungs- und Kündigungsrechten 
sowie gegebenenfalls über die Abhaltung von 
Versammlungen der Inhaber der Schuldverschrei­
bungen zu informieren. 

(3) Besteht für ausländische Emittenten in ihrem 
Sitzstaat eine Veröffentlichungspflicht für ihren 
Jahresabschluß, so sind die Jahresabschlüsse auch in 
Österreich zu veröffentlichen. Erstellt der Emittent 
gleichzeitig einen nicht konsolidierten J ahresab~ 
schluß, so ist § 83 Abs. 3 anzuwenden. 

(4) Der Emittent hat das Publikum unverzüglich 
zu informieren, wenn neue erhebliche Tatsachen in 
seinem Tätigkeitsbereich eingetreten sind, die seine 
Fähigkeit beeinträchtigen können, seinen Verpflich­
tungen nachzukommen. Der Exekutivausschuß 
kann jedoch von der Veröffentlichung bestimmter 
Informationen befreien, wenn dadurch die Schädi­
gung berechtigter Interessen des Emittenten verhin­
dert werden kann. In diesem Fall hat der Emittent 
zu bescheinigen, daß die Interessen seiner Anleihe­
gläubiger durch die Befreiung nicht geschädigt 
werden. 

(5) Der Emittent hat jede beabsichtigte Änderung 
seiner Satzung oder seines Errichtungsaktes dem 
Exekutivausschuß spätestens zugleich mit der 
Einberufung des über die Änderung beschließenden 
Organs schriftlich anzuzeigen, wenn die Änderung 
die Rechte der Anleihegläubiger berührt. 

(6) Während der Dauer der amtlichen Notierung 
der Schuldverschreibungen sind die Jahresab­
schlüsse und Geschäftsberichte spätestens 14 Tage 
vor der Hauptversammlung der Börsekammer zu 
übermitteln. 
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Pflichten der Emittenten von Aktien im geregelten 
Freiverkehr 

§ 85. (1) Emittenten von Aktien haben während 
der Dauer der Einbeziehung in den geregelten 
Freiverkehr sämtliche für die Inhaber von Aktien 
wichtigen Umstände, insbesondere die Einberufung 
von . Hauptversammlungen, Satzungsänderungen, 
vor allem Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen, 
Abstempelungen, Abschluß eines Gewinn- oder 
Verlustausschließungsvertrages, Ausschüttung von 
Dividenden, Ausschreibung von Bezugsrechten, 
Umtausch von Aktienurkunden, Ausgabe neuer 
Kuponbögen, unverzüglich der Börsekammer 
schriftlich anzuzeigen. 

Ausgabe neuer Zinsscheinbogen, Nummern der 
verlosten und gekündigten Stücke, unverzüglich der 
Börsekammer schriftlich anzuzeigen und im Amts­
blatt zur Wien er Zeitung zu veröffentlichen. 

(2) Während der Dauer der Einbeziehung 
festverzinslicher Wertpapiere sind die Jahresab­
schlüsse und Geschäftsberichte spätestens 14 Tage 
vor der Hauptversammlung der Börsekammer zu 
übermitteln. 

(3) Die Zurückziehung der Wertpapiere vom 
geregelten Freiverkehr ist dem Exekutivausschuß 
mindestens einen Monat im vorhinein anzuzeigen 
und gleichzeitig im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
zu veröffentlichen. Diese Frist kann auf Antrag 
verkürzt werden, wenn berücksichtigungswürdige 
Umstände vorliegen. Diese Frist gilt nicht, wenn vor 
ihrem Ablauf einem Antrag auf Zulassung zur 
amtlichen Notierung stattgegeben wird. 

Zwischenberichte 

(2)Während der Dauer der Einbeziehung ist der 
Jahresabschluß samt Geschäftsbericht und Vor­
schlag für die Gewinnverteilung innerhalb der 
gesetzlichen Fristen aufzustellen und zu veröffentli­
chen. Wenn der Jahresabschluß nicht zeitgerecht 
veröffentlicht wird, ist innerhalb der gesetzlichen 
Frist ein Zwischenbericht über das vorläufige 
Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres zu 

§ 87. (1) Aktiengesellschaften, deren Aktien 
" amtlich notieren, haben über die ersten sechs 

veröffentlichen. 

(3) Sie haben die im Abs. 2 genannten Berichte Monate des Geschäftsjahres einen Zwischenbericht 
unverzüglich, den Geschäftsbericht sowie den Inhalt zu veröffentlichen, der dem anlagesuchenden 
der· bei Hauptversammlungen zu behandelnden Publikum Informationen zur Beurteilung über die 
Anträge spätestens 14 Tage vor der Hauptversamm- Geschäftstätigkeit der Aktiengesellschaft in diesem 
lung der Börsekammer zu übermitteln.lm Falle, daß Zeitraum bietet. Der Zwischenbericht muß inner­
der Jahresabschlußnicht zeitgerecht veröffentlicht halb von vier Monaten nach Ablauf des Berichtszeit­
wird, ist die Börsekammer vom Ausmaß der vom raumes veröffentlicht und ~indestens zum gleichen 
Aufsichtsrat gewährten Fristverlängerung in Kennt- Zeitpunkt der Börse zugegangen sein. 

ms zu setzen. (2) Der Zwischenbericht hat insbesondere Zah-
(4) Die Zurückziehung der Aktien vom geregel- lenangaben über die Tätigkeit und die Ergebnisse 

ten Freiverkehr ist dem Exekutivausschuß minde- der Aktiengesellschaft im Berichtszeitraum zu 
stens ein Monat im vorhinein anzuzeigen und enthalten und diese zu erläutern. Mindestens sind 
gleichzeitig im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu Zahlenangaben über den Betrag der Umsatzerlöse 
veröffentlichen. Diese Frist kann auf Antrag sowie das Ergebnis vor oder nach Steuern 
verkürzt werden, wenn berücksichtigungswürdige auszuweisen. Der Bundesminister für Finanzen ist 
Umstände vorliegen. ermächtigt, durch Verordnung zu bestimmen, daß 

(5) D · Pfl' h Ak . 11 h f diese Zahlenangaben in Entsprechung derjenigen le IC ten von uengese sc a ten 
gemäß Abs. 1 bis 4 sind auf die Emittenten von bundesgesetzlichen Vorschriften über die Rech-
P t'" h . "ß § 12 Ab 6 KWG nungslegung von Unternehmen zu erstellen sind, die ar lZlpatlOnSSC emen gema s. 
und § 73 c Abs. 1 VAG sowie auf die Emittenten in der Verordnung bezeichnet werden. 

von Wertpapieren über Genußrechte gemäß § 174 (3) Der Zwischenbericht hat den Zahlenangaben 
AktG sinngemäß anzuwenden. Für die Dauer des über die aktuelle Berichtsperiode die Zahlenanga-
Handels im geregelten Freiverkehr von Zertifika- ben des entsprechenden Zwischenberichts des 
ten, die Aktien vertreten, sind die Pflichten der vorangegangenen Geschäftsjahres gegenüberzustel-
Abs. 1 bis 5 auch von Emittenten von Aktien zu len. 
erfüllen, deren Aktien durch Zertifikate vertreten 
werden. 

Pflichten der Emittenten von Schuldverschreibun­
gen im geregelten Freiverkehr 

§ 86. (1) Emittenten von festverzinslichen Wert­
papieren haben während der Dauer der Einbezie­
hung in den geregelten Freiverkehr sämtliche für die 
Inhaber der Wertpapiere wichtigen Umstände, 
insbesondere Beschlüsse betreffend Konvertierung, 

(4) Hat die Gesellschaft Zwischendividenden 
ausgeschüttet oder schlägt sie dies vor, so sind unter 
den Zahlenangaben das Ergebnis nach Steuern für 
den Berichtszeitraum sowie die ausgeschütteten 
oder vorgeschlagenen Zwischendividenden auszu-
welsen. 

(5) Sind die Zahlenangaben des·Zwischenberich­
tes von einem Abschlußprüfer geprüft worden, so 
sind dessen Bestätigungsvermerk und gegebenen­
falls Einschränkungen vollständig wiederzugeben. 

5 
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(6) Der Exekutivausschuß kann Aktiengesell-" 
schaften, deren Aktien nur in Österreich amtlich 
notieren, gestatten, das Ergebnis in Form einer 
geschätzten Zahlenangabe auszuweisen, wenn die 
Gesellschaft bescheinigt, daß dies zur Vermeidung 
hoher Kosten erforderlich ist, und der zusätzliche 
Informationswert für das Publikum gering wäre. 
Die Veröffentlichung geschätzter Zahlen darf 
jedoch in keinem Fall zu einer Irreführung des 
Publikums geeignet sein, und es sind im Zwischen­
bericht die geschätzten Angaben ausdrücklich als 
solche zu bezeichnen, 

(7) In den Erläuterungen sind, soweit es für die 
Beurteilung der Entwicklung der Geschäftstätigkeit 
und der Ergebnisse der Gesellschaft erforderlich ist, 
die Umsatzerlöse aufzugliedern und Auftragslage, 
Entwicklung der Kosten und Preise, Zahl der 
Arbeitnehmer, Investitionen sowie Vorgänge von 
besonderer Bedeutung, die sich auf das Ergebnis der 
Geschäftstätigkeit auswirken können, darzustellen. 
Soweit besondere Umstände die Entwicklung der 
Geschäftstätigkeit beeinflußt haben, ist darauf 
hinzuweisen, Die Erläuterungen müssen einen 
Vergleich mit den Vorjahresangaben ermöglichen. 
Soweit als möglich sind in den Erläuterungen auch 
die Aussichten der Gesellschaft für das laufende 
Geschäftsjahr darzustellen, 

(8) Der Zwischenbericht ist in deutscher Sprache 
zu erstellen. Der Exekutivausschuß kann jedoch 
Gesellschaften mit Sitz außerhalb des deutschen 
Sprachraums gestatten, daß der Zwischenbericht in 
einer anderen Sprache erstellt wird, wenn diese 
Sprache auf dem Gebiet der Wertpapiere und des 
Kapitalmarktes auch in Österreich üblich ist und 
eine ausreichende Information des Publikums unter 
Berücksichtigung des angesprochenen Anlegerkrei­
ses dadurch nicht gefährdet erscheint. 

Berichtsinhalt in Sonderfällen 

§ 88. (1) Sind die Zahlenangaben gemäß § 87 
Abs. 2 im Hinblick auf die Tätigkeit der Aktienge­
sellschaften nicht geeignet, eine den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechende Beurteilung der Ge­
schäftstätigkeit und der Ergebnisse der Gesellschaft 
zu geben, so ist der Zwischenbericht durch die 
entsprechenden Zahlenangaben zu ergänzen. 

(2) Banken haben anstelle der Umsatzerlöse und 
des Ergebnisses die Bilanzsumme sowie die in der 
Anlage angeführten Positionen anzugeben. Die 
Zahlenangaben sind auf der Grundlage des 
letztvorliegenden Monatsausweises und Quartals­
berichtes gemäß § 24 Abs.13 und 14 KWG zu 
erstellen; wenn gleichzeitig mit dem Zwischenbe­
richt ein Monatsausweis oder Quartalsbericht zu 
erstellen ist, so sind diese als Grundlage für den 
Zwischenbericht heranzuziehen. 

(3 ) Versicherungs unternehmen haben anstelle der 
Umsatzerlöse und des Ergebnisses die Beitragsein-

nahmen in den einzelnen Versicherungszweigen 
sowie die Bestände in der Lebensversicherung 
anzugeben und in den Erläuterungen auch über die 
Ergebniskomponenten für Schäden, Kosten und 
Erträge aus Kapitalanlagen zu berichten. 

Konzernbericht 

§ 89. Veröffentlicht eine Aktiengesellschaft einen 
konsolidierten Jahresabschluß, so hat sie ihren 
Zwischenbericht in konsolidierter Form zu veröf­
fentlichen. Der Exekutivausschuß kann jedoch für 
den Fall, daß die jeweils nicht veröffentlichte Form 
wichtige zusätzliche Angaben enthält, deren Veröf­
fentlichung teilweise oder zur Gänze verlangen. 

Ausnahmen von der Berichtspflicht 

§ 90. (1) Der Exekutivausschuß kann auf Antrag 
der Gesellschaft von der Aufnahme einzelner 
Angaben in den Zwischenbericht befreien, wenn die 
Verbreitung der Angaben -

1. nicht im öffentlichen Interesse liegt oder 
2, dem Emittenten erheblichen Schaden zufügt, 

sofern die Nichtveröffentlichung das Publi­
kum nicht über Tatsachen und Umstände 
täuscht, die für die Beurteilung der Aktien der 
Gesellschaft wesentlich sind. 

(2) Der Antrag auf Befreiung hat die Angaben, 
die vom Zwischenbericht ausgenommen werden 
sollen, genau zu bezeichnen und die Umstände, die 
nach Ansicht der Gesellschaft die Befreiung 
rechtfertigen, darzutun und zu bescheinigen, daß 
durch die Befreiung die Anleger nicht geschädigt 
werden, 

Änderungen bedeutender Beteiligungen 

§ 91. (1) Erwerben oder veräußern natürliche 
oder juristische Personen unmittelbar oder mittelbar 
eine Beteiligung an einer Aktiengesellschaft mit Sitz 
in Österreich, deren Aktien an einer österreichi­
schen Börse amtlich notieren, so haben sie innerhalb 
von sieben Tagen den Exekutivausschuß sowie die 
Gesellschaft über den Anteil an Stimmrechten zu 
unterrichten, den sie nach diesem Erwerb oder 
dieser Veräußerung halten, wenn als Folge dieses 
Erwerbs oder dieser Veräußerung der Anteil an den 
Stimmrechten 10 vH, 25 vH, SO vH, zwei Drittel 
und 75 vH erreicht, übersteigt oder unterschreitet. 
Die Frist von sieben Kalendertagen läuft ab dem 
Zeitpunkt, zu dem der Inhaber einer bedeutenden 
Beteiligung von dem Erwerb oder Veräußerul).g 
Kenntnis hatte, oder ab dem Zeitpunkt, zu dem er 
nach Umständen davon hätte Kenntnis haben 
müssen. 

(2) Sofern der Erwerb oder die Veräußerung 
gemäß Abs. 1 im Rahmen der Ausübung des 
Effektengeschäftes (§ 1 Abs. 2 Z 5 KWG) erfolgt, ist 
Abs. 1 nicht anzuwenden. 
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(3) Falls der Erwerber oder Veräußerer zu einem 
Konzern gehört, für den ein konsolidierter 
Jahresabschluß zu erstellen ist, so kann die 
Unterrichtung der Gesellschaft gemäß Abs. 1 
entweder durch den Erwerber oder Veräußerer 
oder durch dessen Mutterunternehmen oder durch 
elO weIter übergeordnetes Konzernunternehmen 
erfolgen. 

Feststellung der Stimmrechtsanteile 

§ 92. Den Stimmrechten des Erwerbers oder 
Veräußerers sind für die Anwendung des § 91 
folgende Stimmrechte gleichzustellen: 

1. Stimmrechte, die von anderen Personen in 
ihrem eigenen Namen für Rechnung des 
Erwerbers oder Veräußerers gehalten werden; 

2. Stimmrechte, die von Unternehmen gehalten 
werden, die der Erwerber oder Veräußerer 
kontrolliert; 

3. Stimmrechte, die von einem Dritten gehalten 
werden, mit dem der Erwerber oder Veräuße­
rer eine schriftliche Vereinbarung getroffen 
hat, die beide verpflichtet, langfristig eine 
gemeinsame Politik bezüglich der Geschäfts­
führung der betreffenden Aktiengesellschaft 
zu verfolgen, in dem sie die von ihnen 
gehaltenen Stimmrechte einvernehmlich aus­
üben; 

4. Stimmrechte, die von einem Dritten auf Grund 
einer schriftlichen Vereinbarung gehalten 
werden, die mit dem Erwerber oder Veräuße­
rer oder mit einem von ihm kontrollierten 
Unternehmen getroffen worden ist und eine 
vorläufige Übertragung dieser Stimmrechte 
gegen Entgelt vorsieht; 

5. Stimmrechte aus vom Erwerber oder Veräuße­
rer gehaltenen Aktien, die als Sicherheit 
verwahrt werden, es sei denn, der Verwahrer 
hält die Stimmrechte und bekundet die 
Absicht, sie auszuüben; in diesem Fall sind sie 
den Stimmrechten des Verwahrers gleichzu­
stellen; 

6. Stimmrechte aus Aktien, an denen zugunsten 
des Erwerbers oder Veräußerers ein Frucht­
genußrecht eingeräumt ist; 

7. Stimmrechte, die der Erwerber oder Veräuße­
rer oder eine der anderen unter Z 1 bis 6 
bezeichneten Personen auf Grund einer 
förmlichen Vereinbarung durch einseitige 
Willenserklärung erwerben kann; in diesem 
Fall ist die im § 91 Abs. 1 vorgesehene 
Unterrichtung zu dem Zeitpunkt vorzuneh­
men, in dem die Vereinbarung getroffen wird; 

8. Stimmrechte aus Aktien, die beim Erwerber 
oder Veräußerer verwahrt sind, sofern er diese 
Stimmrechte nach seinem Ermessen ausüben 
kann, wenn keine besonderen Weisungen der 
Eigentümer vorliegen; erreichen oder über­
schreiten diese Stimmrechte zusammen mit 
eigenen des Erwerbers oder Veräußerers oder 

mit solchen gemäß Z 1 bis 7 die im § 91 Abs. 1 
angeführten Hundertsätze, so ist anstelle der 
im § 91 Abs. 1 angeführten Frist eine Unter­
richtung der Gesellschaft spätestens drei 
Wochen vor deren Hauptversammlung erfor­
derlich. 

Unterrichtung des Publikums 

§ 93. (1) Die Aktiengesellschaft, deren Stimm­
rechtsverhältnisse eine wesentliche Veränderung 
erfahren, hat innerhalb von neun Kalendertagen, 
nachdem sie davon Kenntnis erlangt hat, das 
Publikum darüber zu unterrichten, wenn die 
Beteiligungsänderung zu einer Abweichung von 
früher veröffentlichten Angaben über die Stimm­
rechts- und Kapitalverhältnisse führt; die Unterrich­
tung hat jedenfalls zu erfolgen, wenn durch die 
Beteiligungsänderung die im § 91 Abs. 1 angeführ­
ten Stimmrechtsanteile erreicht, über- oder unter­
schritten werden. Die Unterrichtung kann durch 
Bekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
oder dadurch erfolgen, daß im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung auf die Tatsache der Beteiligungs­
änderung hingewiesen und eine inländische Bezugs­
quelle für die näheren Angaben genannt wird. 

(2) Unterläßt die Gesellschaft die Veröffentli­
chung gemäß Abs. 1, so kann der Exektutivausschuß 
nach erfolglosem Verstreichen einer angemessenen 
Nachfrist, die nicht kürzer als sieben Tage und nicht 
länger als drei Wochen sein darf, die Unterrichtung 
des Publikums auf Kosten der Gesellschaft vorneh­
men. 

Gleichwertigkeit der Informationen 

§ 94. Sind die Aktien einer Gesellschaft gemäß 
§ 91 Abs. 1 auch an einer oder mehreren ausländi­
schen Börsen amtlich notiert, so sind in Österreich 
mindestens jene Informationen zu veröffentlichen, 
die dem Publikum in den Sitzstaaten der ausländi­
schen Börsen, an denen die Aktien ebenfalls 
notieren, bekanntgemacht werden; § 93 Abs.2 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

Optionen und Finanzterminkontrakte 

§ 95. (1) Anträge auf Zulassung von Optionen 
und Finanzterminkontrakten zum Börsehandel sind 
von einem Börsemitglied unter sinngemäßer 
Anwendung des § 72 zu stellen. 

(2) (Verfassungsbestimmung) Bei der Entschei­
dung über den Zulassungsantrag ist § 64 sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Beziehen sich die Optionen oder Finanzter­
minkontrakte auf Aktien, so ist bei der Einbringung 
des Zulassungsantrages vom Antragsteller nachzu­
weisen, daß der Emittent der Aktien von der beab­
sichtigten AntragsteIlung schriftlich in Kenntnis 
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gesetzt wurde. In diesem Fall kann der Emittent 
der Aktien innerhalb von vier Wochen der Zulas­
sung wegen Verletzung seiner berechtigten Interes­
sen widersprechen. Der Exekutivausschuß darf den 
Zulassungsantrag nicht vor Ablauf dieser Frist 
bewilligen, es sei denn, daß sich der Emittent der 
Aktien ausdrücklich schriftlich damit einverstanden 
erklärt, daß über seine Aktien an einer öster­
reichischen Bö{se Optionen oder Finanzterminkon­
trakte gehandelt sowie dafür Kurse veröffentlicht 
werden. Ein nach Ablauf der vierwöchigen Frist 
erhobener Einspruch des Emittenten der Aktien ist 
vom Exekutivausschuß nur dann zu berücksichti­
gen, wenn der Emittent einen ihm durch den 
Optionen- oder Terminkontrakthandel drohenden 
Schaden glaubhaft macht. Jedoch gilt die Rück­
nahme der Zulassung durch den Exekutivausschuß 
selbst in diesem Fall nicht für zum Zeitpunkt des 
Einspruchs noch schwebende Geschäfte. 

(4) Für die Bekanntmachung der Aufnahme des 
Börsehandels, die Kursermittlung und Veröffentli­
chung der Kurse gelten die Bestimmungen der § 59 
und 79 Abs. 2 und 3 sinngemäß. 

Übergangs- und Schluß bestimmungen 

§ 96. (1) Nach dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes gelten folgende Übergangsbestimmungen: 

1. (Zu § 3 Abs. 2) 
Die erstmalige Bestellung von Börseräten 
durch den Bundesminister für Finanzen hat 
anläßlich der für die Wiener Börse vorzu­
nehmenden Wahl der Börseräte nach Ablauf 
der Funktionsperiode gemäß Z 7 zu erfol­
gen. 

2. (Zu § 5 Abs. 2 Z 3) 
Die am 30. November 1989 für die Bedienste­
ten der Wiener Börsekammer geltende 
Dienst- und Pensionsordnung ist eine Dienst­
und Pensionsordnung im Sinne des § 5 Abs. 2 
Z 3. Die zu diesem Zeitpunkt bestehenden 
Dienst- und Pensionsverträge der Bedienste­
ten einer österreichischen Börse bleiben vom 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes unbe­
rührt. 

3. (Zu § 15 Abs. 3) 
Auf die am 30. November 1989 an einer öster­
reichischen Wertpapierbörse zugelassenen 
Freien Makler ist § 15 Abs. 3 nicht anzuwen­
den. 

4. (Zu § 16 Abs. 1 bis 4) 
Die am 30. November 1989 an einer öster­
reichischen Wertpapierbörse tätigen Freien 
Makler haben die Sicherheit längstens bis 
zum 31. Dezember 1990 zu leisten. Die Mel­
dung der Auftragssalden und die Begrenzung 
des Geschäftsumfanges im Verhältnis zur 
geleisteten Sicherheit gilt für diese Freien 
Makler ab dem 1. Jänner 1991. 

5. (Zu §§ 32 bis 44) 
Die Bestimmungen der §§ 32 bis 44 treten für 
die an einer österreichischen Wertpapier­
oder allgemeinen Warenbörse bestellten Sen­
sale an die Stelle der Bestimmungen des Bun­
desgesetzes über Börsesensale, BGBI. Nr. 3/ 
1949. 

6. (Zu § 43) 
Börsesensale, die am 30. November 1989 das 
66. Lebensjahr vollendet haben, sind ihrer 
Funktion mit 31. März 1990 zu entheben. 

7. (Zu §§ 49 und 50) 
Der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bei der Wiener Börse bestellte 
Börsekommissär ist Börsekommissa'r der 
Wertpapierbörse gemäß § 46. Die bei der 
Wiener Wertpapierbörse bestellten Stellver­
treter sind Stellvertreter bei der Wertpapier­
börse gemäß § 46. Die am 30. November 1989 
in die Wiener Börsekammer gewählten oder 
entsandten Börseräte bleiben bis zum Ende 
ihrer Funktionsperiode (31. Dezember 1990) 
im Amt. Der Präsident und die Vizepräsiden­
ten bleiben bis zu der spätestens bis 28. Feber 
1991 vorzunehmenden Neuwahl im Amt. 

8. (Zu § 65) 
Die Meldepflicht der Börsemitglieder gilt 
erstmals für den 30. Juni 1990. 

9. (Zu §§ 66, 68 und 74 bis 80) 
Die Bestimmungen der §§·66, 68 und 74 bis 
80 über die Zulassung von Wertpapieren zum 
amtlichen Handel und zum geregelten Frei­
verkehr einschließlich der Bestimmungen über 
den Prospekt für die Zulassung treten mit 
1. Juli 1990 in Kraft. 

10. (Zu §§ 87 bis 90) 
Die §§ 87 bis 90 treten mit 1. Jänner 1991 In 

Kraft. 
11. (Zu §§ 91 bis 93) 

Die Bestimmungen der §§ 91 bis 93 treten am 
1. Jänner 1992 in Kraft. Natürliche und juri­
stische Personen, die 10 vH oder mehr 
Stimmrechtsanteile an Aktiengesellschaften 
im Sinne des § 91 Abs. 1 halten, haben späte­
stens bei der ersten Hauptversammlung dieser 
Gesellschaften, die nach dem 31. März 1992 
stattfindet, die Gesellschaft und gleichzeitig 
den Exekutivausschuß von dem von ihnen 
gehaltenen Stimmrechtsanteilen in Kenntnis 
zu setzen. Die Aktiengesellschaften haben 
innerhalb des auf die Hauptversammlung fol­
genden Monats das Publikum im Sinne des 
§ 91 über die Stimmrechtsanteile zu informie­
ren. 

§ 97. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset­
zes treten außer Kraft: 

1. Das Gesetz betreffend die Organisation der 
Börsen (Börsegesetz), RGBI. Nr. 67/1875, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 658/1921,36111926 und 160/1948; 
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2. das Statut für die Wiener Börse, 1. Teil 
Börseo'rdnung, Verordnungsblatt der Wiener 
Börsekammer Nr. 550/1984 in der Fassung 
Nr. 139/1986, unbeschadet des § 98 Abs.1 
Z1. 

§ 98. (1) Die nachstehenden Verordnungen der 
Börsekammer der Wiener Börse gelten als Bundes­
gesetze: 

1. Das Statut für die Wiener Börse, 1. Teil 
Börseordnung, Verordnungsblatt der Wiener 
Börsekammer Nr. 550/1984 in der Fassung 
Nr. 139/1986, hinsichtlich deren §§ 13 bis 15, 
17,23 bis 26, 32, 33, 35, 45 Abs. 3 erster Satz, 
76 und 78; 

2. die Richtlinien für die Zulassung von Wertpa­
pieren zum Handel und zur amtlichen 
Notierung an der Wiener Börse, Verord­
nungsblatt der Wiener Börsekammer 
Nr. 597/1987 in der Fassung Nr. 899/1988; 

3. die Richtlinien für die Einbeziehung von 
Wertpapieren in den Geregelten Freiverkehr 
an der Wiener Börse, Verordnungsblatt der 
Wiener Börsekammer Nr. 949/1987 in der 
Fassung Nr. 110/1988; 

4. das Regulativ für die Feststellung und 
Veröffentlichung der Kurse der zum amtli­
chen Handel und zum Geregelten Freiverkehr 
an der Wiener Wertpapierbörse zugelassenen 
Verkehrsgegenstände (Kurs regulativ, Wertpa­
pierbörse), Verordnungsblatt der Wien er 
Börsekammer Nr. 604/1980 in der Fassung 
Nr. 550/1984; 

5. die Richtlinien für die Lieferbarerklärung von 
Aktien und Partizipationsscheinen, die aus 
Kapitalerhöhungen stammen, an der Wien er 
Börse, Verordnungsblatt der Wiener Börse­
kammerNr.948/1987; 

6. die Richtlinien für die Lieferbarerklärung von 
Aktien, die aus Kapitalerhöhu,ngen aus Gesell­
schaftsmitteln stammen, an der Wiener Börse, 
Verordnungsblatt der Wiener Börsekammer 
Nr.841/1986. 

(2) Die Bundesgesetze gemäß Abs. 1 treten mit 
30. Juni 1990 außer Kraft. 

§ 99. Die Börsekammer der Wiener Börse hat 
das im § 13 vorgesehene Statut bis 30. Juni 1990 zu 
erlassen. Das Statut tritt mit 1. Juli 1990 in Kraft. 

§ 100. (1) Die nach diesem Bundesgesetz von der 
Wiener Börsekammer zu erlassenden Verordnun­
gen können nach Verlautbarung dieses Bundesge­
setzes schon vor dessen Inkrafttreten erlassen wer­
den. Diese Verordnungen treten am 1. Dezember 
1989 in Kraft, wenn nicht die Verordnung selbst 
einen späteren Termin für ihr Inkrafttreten 
bestimmt. 

(2) Die nach diesem Bundesgesetz von der V 011-
versammlung der Börsekammer vorzunehmende 

Einrichtung von Ausschüssen und die Übertragung 
von Befugnissen des Präsidenten an den Generalse­
kretär können durch die Wiener Börsekammer 

. nach Verlautbarung dieses Bundesgesetzes schon 
vor dessen Inkrafttreten erfolgen. Solche 
Beschlüsse werden mit 1. Dezember 1989 wirksam. 

§ 101. Mit der Vollziehung 
1. der §§ 13 Abs. 2, 27, 28 und 80 ist der Bundes­

minister für Justiz; 
2. der §§ 29 bis 31 ist der Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten; 
3. der §§ 60 Abs. 5, 63 Abs. 2 zweiter Satz und 

82 Abs. 5 zweiter Satz der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Justiz; 

4. der übrigen Bestimmungen dieses Bundesge­
setzes ist unbeschadet des § 51 der gemäß 
§ 45 Abs. 1 jeweils sachlich zuständige Bun­
desminister betraut. 

Abschnitt 11 

Das Bundesgesetz über Börsesensale, BGBI. 
Nr. 3/1949, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 lautet: 

,,§ 1. (1) Börsesensale im Sinne dieses Bundesge­
setzes sind die nach den Bestimmungen der §§ 15 bis 
18 für eine landwirtschaftliche Börse amtlich 
bestellten Handelsmäkler. 

(2) Die Börsesensale ven~litteln für Auftraggeber 
Käufe und Verkäufe über Getreide und Mühlenfa­
brikate, ferner Verträge über die diesem Warenver­
kehr dienenden Hilfsgeschäfte, wie Versichenings-, 
Fracht-, Speditions- und Leihgeschäfte." 

2. § 30 lautet: 

,,§ 30. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Justiz betraut." 

Abschnitt III 

Die Börsegesetznovelle, RGBI. Nr. 10/1903, wird 
wie folgt geändert: 

1. Die §§ 23 und 24 werden aufgehoben. 

2. § 26 lautet: 

,,§ 26. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft und 
der Bundesminister für Justiz betraut." 

Abschnitt IV 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Dezember 1989 
in Kraft. 
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AnlageA 

Schema A 

SCHEMA FÜR DEN ZULASSUNGSPROSPEKT 
FÜR DIE AMTLICHE NOTIERUNG VON 

AKTIEN 

Kapitell 

Angaben über die Personen, welche die Verantwor­
tung für den Prospekt übernehmen, sowie über die 

Abschlußprüfung 

1. Name und Stellung der natürlichen Personen 
oder Bezeichnung und Sitz der juristischen 
Personen, die für den Prospekt oder gegebe­
nenfalls für bestimmte Abschnitte des Pro­
spekts die Verantwortung übernehmen (im 
letzteren Fall Angabe der betreffenden Ab­
schnitte). 

2. Erklärung der Personen nach Z 1, die für den 
Prospekt die Verantwortung übernehmen, daß 
ihres Wissens die Angaben in den Abschnitten 
des Prospekts, für die sie die Verantwortung 
übernehmen, richtig sind und keine Tatsachen 
verschwiegen werden, die die Aussage des 
Prospekts verändern können. 

3. Name, Anschrift und Berufsbezeichnung der 
gesetzlich zugelassenen Abschlußprüfer, wel­
che die Jahresabschlüsse der letzten drei 
Geschäftsjahre gemäß den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften geprüft haben. 
Erklärung, daß die Jahresabschlüsse geprüft 
worden sind. 
Wurde die Bestätigung der Ordnungsmäßig­
keit von den gesetzlich zugelassenen Ab­
schlußprüfern verweigert oder mit Einschrän­
kungen erteilt, so müssen der Wortlaut der 
Verweigerung oder der Einschränkungen 
vollständig wiedergegeben und die Gründe 
dafür angeführt werden.· 
Bezeichnung der sonstigen Angaben im 
Prospekt, die von den Prüfern geprüft worden 
sind. 

Kapitel 2 

Angaben über die Zulassung zur amtlichen Notie­
rung und die zuzulassenden Aktien 

1. Angabe, ob es sich um eine Zulassung zur 
amtlichen Notierung von bereits unterge­
brachten Aktien oder um eine Zulassung zur 
amtlichen Notierung zur Unterbringung über 
die Börse handelt. 

2. Angaben über die Aktien, deren Zulassung zur 
amtlichen Notierung beantragt wird: 
a) Angabe der Beschlüsse, Ermächtigungen 

und Genehmigungen, auf Grund derer 
Aktien begeben und/oder ausgegeben 
worden sind oder werden. 

b) Art der Ausgabe und Nennbetrag. 
Genaue Bezeichnung oder Gattung der 
Aktien, Zahl der Aktien, die begeben 
und/oder ausgegeben worden sind oder 
werden (wenn sie vorher festgelegt worden 
ist), insbesondere Anzahl und Nennbetrag 
je Aktie oder, wenn ein solcher nicht 
vorhanden ist, rechnerischer Wert oder 
aber Gesamtnennbetrag und beigefügte 
Kupons. 

c) Bei Aktien, die anläßlich einer Verschmel­
zung, einer Spaltung, der Einbringung der 
Gesamtheit oder eines Teils des Vermö­
gens eines Unternehmens, anläßlich eines 
öffentlichen Umtauschangebots oder als 
Gegenleistung für andere als Bareinlagen 
begeben werden, Angabe der Stellen, wo 
das Pu.blikum zu den Unterlagen, aus 
denen die Bedingungen für diese V or­
gänge ersichtlich sind, Zugang hat. 

d) Kurze Beschreibung der mit den Aktien 
verbundenen Rechte, insbesondere Um­
fang des Stimmrechts, Anspruch auf 
Beteiligung am Gewinn und am Erlös aus 
einer Liquidation sowie alle Vorrechte. 

e) Verfallfrist für Dividendenbezug und 
Angabe, zu wessen Gunsten die Dividen­
den verfallen. 

f) Die im Ursprungs- und/oder Notierungs­
land erhobenen Quellensteuern auf Ak­
tieneinkünfte. Angaben über die etwaige 
Übernahme der Quellensteuer durch den 
Emittenten. 

g) Übertragbarkeit der Aktien und etwaige 
. Beschränkungen der Handelbarkeit, zum 
Beispiel bei vinkulierten Aktien. 

h) Beginn der Dividendenberechtigung. 
i) Börsen, an denen die Zulassung zur 

amtlichen Notierung beantragt wird, wer­
den soll ,oder bereits stattgefunden hat. 

j) Stellen, die in Österreich für den Emitten­
ten als Zahl- und Hinterlegungsstelle 
dienen. 

3. Angaben, soweit zutreffend, über öffentliche 
oder private Ausgabe und Unterbringung der 
Aktien, deren Zulassung zur amtlichen Notie­
rung beantragt wird, wenn diese innerhalb von 
zwölf Monaten vor der Zulassung stattgefun­
denhaben. 
a) Angaben über die Ausübung des Bezugs­

rechts der Aktionäre oder die Beschrän­
kung oder den Ausschluß des Bezugs­
rechts. 
Gegebenenfalls Angabe der Gründe für die 
Beschränkung oder den Ausschluß des 
Bezugsrechts; in diesen Fällen Begründung 
des Ausgabepreises, falls es sich um die 
Ausgabe von Aktien gegen Barzahlung 
handelt; Angabe der Begünstigten, wenn 
die Beschränkung oder der Ausschluß der 
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Bezugsrechte zugunsten bestimmter Per­
sonen erfolgt. 

b) Gesamtbetrag der öffentlichen oder priva­
ten Ausgabe oder Unterbringung der 
ausgegebenen oder untergebrachten Ak­
tien, gegebenenfalls nach Gattungen. 

c) Erfolgt oder erfolgte die öffentliche oder 
private Ausgabe oder Unterbringung 
gleichzeitig auf Märkten verschiedener 
Staaten und wird oder wurde eine Tranche 
bestimmten dieser Märkte vorbehalten, 
Angabe dervorbehaltenen Tranchen. 

d) Zeichnungs- oder Verkaufspreis, wobei 
der Nennbetrag oder, wenn ein solcher 
nicht vorhanden ist, der rechnerische Wert 
oder der dem Kapital gutgeschriebene 
Betrag, ein Emissionsagio und gegebenen­
falls die Kosten, die offen auf Käufer oder 
Zeichner abgewälzt werden, anzugeben 
sind. 
Modalitäten der' Zahlung des Preises, 
insbesondere Leistung der Einlage, bei 
noch nicht voll eingezahlten Aktien. 

e) Art der Ausübung des Bezugsrechts, 
Handelbarkeit der Bezugsrechte, Bestim­
mungen über nicht in Anspruch genom­
mene Bezugsrechte. 

f) Zeitraum für die Zeichnung oder den Kauf 
der Aktien und Angabe der Stellen, die 
Zeichnungen des Publikums entgegenneh­
men. 

g) Modalitäten und Fristen für die Ausliefe­
rung der Aktien, gegebenenfalls Erteilung 
von Zwischenscheinen. 

h) Angabe der natürlichen oder juristischen 
Personen, welche die Emission vom 
Emittenten geschlossen übernehmen oder 
übernommen haben oder für die Emission 
garantieren. Erstreckt sich die Übernahme 
oder die Garantie nicht auf die gesamte 
Emission, Angabe des nicht gedeckten 
Teils. 

i) Angabe oder Veranschlagung der Emis­
sionskosten insgesamt und/ oder pro Aktie, 
wobei die Gesamtvergütungen (einschließ­
lich Übernahmeprovision oder -spanne, 
Garantieprovision und Unterbringungs­
oder Schalterprovision) der an der Durch­
führung der Emission beteiligten Personen 
und Gesellschaften gesondert auszuweisen 
sind. 

j) Nettoerlös der Emission für den Emitten­
ten und vorgesehener Verwendungszweck. 

4. Angaben über die Zulassung der Aktien zur 
amtlichen Notierung: 

a) Merkmale der Aktien, für die die Zulas­
sung zur amtlichen Notierung beantragt 
wird, insbesondere ihre Anzahl und 
Nennbetrag je Aktie oder, wenn ein 
solcher nicht vorhanden ist, rechnerischer 

Wert oder aber Gesamtnennbetrag, gen aue 
Bezeichnung oder Gattung und beigefügte 
Kupons. 

b) Bei Unterbringung von Aktien, die noch 
nicht öffentlich untergebracht. sind, über 
die Börse, Angabe der Zahl der hierfür 
dem Markt zur Verfügung gestellten 
Stücke und ihr Nennbetrag oder, wenn ein 
solcher nicht vorhanden ist, rechnerischer 
Wert oder Angabe des Gesamtnennbetrags 
und gegebenenfalls Angabe des Mindest­
verkaufs kurses. 

c) Soweit bekannt, Zeitpunkt, von dem ab die 
neuen Aktien notiert bzw. gehandelt 
werden. 

d) Werden Aktien derselben Gattung bereits 
an einer oder mehreren Börsen notiert, 
Angabe dieser Börsen. 

e) Wenn Aktien derselben Gattung noch 
nicht zur amtlichen Notierung zugelassen 
sind, . sondern an einem oder mehreren 
anderen geregelten, anerkannten und 
offenen Märkten mit ordnungsgemäßer 
Funktionsweise gehandelt werden, Angabe 
dieser Märkte. 

f) Angabe für das letzte Geschäftsjahr und 
das laufende Geschäftsj ahr von 

öffentlichen Kauf- oder Umtauschan­
geboten für die Aktien des Emittenten 
durch Dritte, 
öffentlichen Umtauschangeboten des 
Emittenten für Aktien einer anderen 
Gesellschaft. 

Angabe des Preises oder der Umtauschbe­
dingungen und des Ergebnisses dieser 
Angebote. 

5. Werden gleichzeitig oder fast gleichzeitig mit 
der Begebung der Aktie'n, deren Zulassung zur 
amtlichen Notierung beantragt wird, Aktien 
der gleichen Gattung privat gezeichnet oder 
untergebracht oder werden Aktien anderer 
Gattungen im Hinblick auf eine öffentliche 
oder private Unterbringung begeben, so sind 
Art der Vorgänge sowie Zahl und Merkmale 
der betroffenen Ak,tien anzugeben, 

Kapitel 3 

Allgemeine Angaben über den Emittenten und 
dessen Kapital 

1. Allgemeine Angaben über den Emittenten: 
a) Bezeichnung, Sitz und Ort der Hauptver­

waltung, wenn dieser nicht mit dem Sitz 
zusammenfällt. 

b) Zeitpunkt der Gründung, Dauer des 
Emittenten, sofern sie nicht unbestimmt ist. 
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c) Rechtsordnung, unter der der Emittent 
tätig ist, und Rechtsform, die er im 
Rahmen dieser Rechtsordnung angenom­
men hat. 

d) Angabe des Gegenstandes des Emittenten 
unter Bezugnahme auf die betreffende 
Bestimmung der Satzung. 

e) Angabe des Registers und Nummer der 
Eintragung in dieses Register. 

f) Angabe, wo die im Prospekt genannten, 
den Emittenten betreffenden Unterlagen 
eingesehen werden können. 

2. Allgemeine Angaben über das Kapital: 
a) Betrag des gezeichneten Kapitals, Zahl 

und Gattungen der Aktien, die dieses 
Kapital vertreten, unter Angabe ihrer 
Hauptmerkmale. 
Nicht eingezahlter Teil des gezeichneten 
Kapitals mit Hinweis auf die Zahl oder den 
Gesamtnennbetrag und die Art der noch 
nicht voll eingezahlten Aktien, gegebenen­
falls aufgeschlüsselt nach dem Grad ihrer 
Einzahlung. 

b) Gibt es ein genehmigtes, aber nicht 
gezeichnetes Kapital oder ein bedingtes. 
Kapital, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Ausgabe von Wandelschuldver­
schreibungen oder Optionen auf die 
Zeichnungvon Aktien, so sind anzugeben: 

Betrag des genehmigten Kapitals oder 
des bedingten Kapitals und etwaige 
Dauer der Ermächtigung für die 
Kapitalerhöhung, 
Kreis der Begünstigten, die ein Recht 
auf vorzugsweise Zeichnung dieses 
zusätzlichen Kapitals haben, 
Bedingungen und Modalitäten der 
Ausgabe der Aktien, die diesem zusätz­
lichen Kapital entsprechen. 

c) Hat das Unternehmen Anteile ausgegeben, 
die nicht das Kapital vertreten, Angabe 
ihrer Zahl und Hauptmerkmale. 

d) Betrag der Wertpapiere mit Umtausch­
oder Bezugsrecht auf Aktien mit Angabe 
der Umwandlungs-, Tausch- oder Bezugs­
bedingungen und -modalitäten. 

e) Bedingungen, die in der Satzung für eine 
Veränderung des Kapitals und der Rechte, 
die mit den verschiedenen Aktiengattun­
gen verbunden sind, vorgesehen sind, 
soweit sie strenger sind als die Rechtsvor­
schriften. 

f) Kurze Beschreibung der Vorgänge, die 
den Betrag des gezeichneten Kapitals 
und/oder die Zahl und die Gattung der das 
gezeichnete Kapital vertretenden Aktien in 
den letzten drei Jahren verändert haben. 

g) Soweit dem Emittenten bekannt, Angabe 
der natürlichen oder juristischen Personen, 
die direkt oder indirekt, einzeln oder 

gemeinsam den Emittenten beherrschen 
oder beherrschen können, und Angabe des 
von ihnen gehaltenen Kapitalanteils, der 
ein Stimmrecht verleiht. 
Eine gemeinsame Beherrschung liegt dann 
vor, wenn mehrere Gesellschaften oder 
mehrere Personen untereinander eine 
Vereinbarung getroffen haben, die ihnen 
die Möglichkeit gibt, dem Emittenten 
gegenüber eine gemeinsame Politik zu 
verfolgen. . 

h) Soweit dem Emittenten bekannt, Angabe 
der Aktionäre, die direkt oder indirekt 20% 
des Kapitals des Emittenten halten. 

i) Gehört der Emittent zu einem Konzern, 
kurze Beschreibung des Konzerns und der 
Stellung des Emittenten in diesem Kon­
zern. 

j) Zahl, Buchwert und Nennbetrag oder, 
wenn ein solcher nicht vorhanden ist, 
rechnerischer Wert der eigenen Aktien, die 
von dem Emittenten oder einer Gesell­
schaft, an der er mittel- oder unmittelbar 
zu mehr als 50% beteiligt ist, erworben 
wurden und im Portefeuille gehalten 
werden, sofern sie nicht gesondert in der 
Bilanz ausgewiesen werden. 

Kapitel 4 

Angaben über die Geschäftstätigkeit des Emittenten 

1. Haupttätigkeitsbereiche des Emittenten: 
a) Beschreibung der Haupttätigkeitsbereiche 

des Emittenten unter Angabe der wichtig­
sten Arten der vertriebenen Erzeugnisse 
und/ oder erbrachten Dienstleistungen. 
Angabe neuer Erzeugnisse und/oder Tä­
tigkeiten, wenn sie von Bedeutung sind. 

b) Nettoumsatzerlöse für die letzten drei 
Geschäftsjahre, aufgegliedert nach Tätig­
keitsbereichen sowie nach geographisch 
bestimmten Märkten, soweit sich, unter 
Berücksichtigung der Organisation des 
Verkaufs von für die normale Geschäftstä­
tigkeit des Emittenten typischen Erzeug­
nissen und der Erbringung von für die 
normale Geschäftstätigkeit des Emittenten 
typischen Dienstleistrtngen, die Tätigkeits­
bereiche und geographisch bestimmten 
Märkte untereinander erheblich unter­
scheiden. 

c) Standort, Bedeutung der Schwerpunktbe­
triebe des Emittenten und kurze Angaben 
über Grundbesitz. Schwerpunktbetrieb ist 
ein Betrieb, der mehr als 10% zum Umsatz 
oder zur Produktion beiträgt. 

d) Bei Bergwerken, Öl- und Erdgasvorkom­
men, Steinbrüchen und ähnlichen Tätig­
keitsbereichen, wenn sie von Bedeutung 
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sind, Beschreibung der Lagerstätte~, 
Schätzung der wirtschaftlich nutzbaren 
Vorräte und voraussichtliche Nutzungs­
dauer. 
Angabe der Dauer und der wesentlichen 
Bedingungen der Abbaurechte und der 
Bedingungen für deren wirtschaftliche 
Nutzung. 
Angaben über den Stand der Erschließung. 

e) Wenn die Angaben gemäß lit. abis d durch 
außergewöhnliche Ereignisse beeinflußt 
worden sind, so ist darauf hinzuweisen. 

2. Kurze Angaben über die etwaige Abhängigkeit 
des Emittenten in bezug auf Patente und 
Lizenzen, Industrie-, Handels- oder Finanzie­
rungsverträge oder neue Herstellungsverfah­
ren, wenn diese Faktoren von wesentlicher 
Bedeutung für die Geschäftstätigkeit oder die 
Rentabilität des Emittenten sind. 

3. Angaben über die Forschungs- und Entwick­
lungspolitik für neue Produkte und Verfahren 
währe~d der letzten drei Geschäftsjahre, wenn 
diese Angaben von Bedeutung sind. 

4. Angabe aller Gerichts- oder Schiedsverfahren, 
die einen erheblichen Einfluß auf die Finanz­
lage des Emittenten haben können oder in den 
letzten zwei Jahren gehabt haben. 

5. Angaben von Unterbrechungen der Geschäfts­
tätigkeit des Emittenten, die einen erheblichen 
Einfluß auf seine Finanzlage haben können 
oder in den letzten zwei Jahren gehabt haben. 

6. Durchschnittlicher Personalbestand und seine 
Entwicklung während der letzten drei Ge­
schäftsjahre,. wenn diese Entwicklung von 
Bedeutung ist, möglichst nach Haupttätig­
keitsbereichen aufgeschlüsselt. 

7. Investitionspolitik : 
, a) Zahlenangaben über die wichtigsten in den 

letzten drei Geschäftsjahren und den 
bereits vergangenen Monaten des laufen­
den Geschäftsjahres vorgenommenen In­
vestitionen einschließlich Anlagen in ande­
ren Unternehmen in Form von Aktien, 
Anteilen, Schuldverschreibungen usw. 

b) Angaben über die wichtigsten laufenden 
Investitionen mit Ausnahme von Anlagen 
in anderen Unternehmen, deren Erwerb 
eingeleitet ist. 
Verteilung dieser Investitionen nach geo­
graphischen Gesichtspunkten (In- und 
Ausland). 
Finanzierungsart (Eigen- oder Fremdfi­
nanzierung). 

c) Angaben über die wichtigsten künftigen 
Investitionen des Emittenten, die von 
seinen Leitungsorganen bereits fest be­
schlossen sind, mit Ausnahme von Anlagen 
in anderen Unternehmen. 

Kapitel 5 

Angaben über die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten 

1. Rechnungslegung des Emitteten: 
a) Die von den Organen des Emittenten 

aufgestellten Bilanzen und Gewinn- und 
Verlustrechnungen der letzten drei Ge­
schäftsjahre in Form einer Vergleichsüber­
sicht mit Anhang zum Jahresabschluß des 
letzten Geschäftsjahres. 
Bei Eingang des Prospektentwurfs beim 
Exekutivausschuß darf der Stichtag des 
letzten veröffentlichten Jahresabschlusses 
nicht länger als 18 Monate zurückliegen. 

b) Stellt der Emittent lediglich einen konsoli­
dierten Jahresabschluß auf, so hat er diesen 
gemäß lit. a in den Prospekt aufzunehmen. 
Stellt der Emittent sowohl einen nichtkon­
solidierten Jahresabschluß als auch einen 
konsolidierten Jahresabschluß auf, so hat 
er beide Arten von Jahresabschlüssen 
gemäß lit. a in den Prospekt aufzunehmen. 
Der Exekutivausschuß kann jedoch dem 
Emittenten gestatten, entweder den nicht­
konsolidierten oder den konsolidierten 
Jahresabschluß aufzunehmen, wenn der 
nicht aufgenommene Jahresabschluß keine 
wesentlichen zusätzlichen Aussagen ent­
hält. 

c) Versteuertes Jahresergebnis je Aktie des 
Emittenten auf Grund der normalen 
Geschäftstätigkeit für die letzten drei 
Geschäftsjahre, wenn der Emittent in den 
Prospekt den nichtkonsolidierten Jahres­
abschluß aufnimmt. 
Nimmt der Emittent nur konsolidierte 
Jahresabschlüsse in den Prospekt auf, so 
hat er das auf jede Aktie entfallende 
konsolidierte Ergebnis des Geschäftsjahres 
für die letzten drei Geschäftsjahre anzuge­
ben. Diese Angabe hat zusätzlich zu 
derj enigen gemäß Absatz 1 zu erfolgen, 
wenn der Emittent auch seinen nichtkon­
solidierten Jahresabschluß in derr Prospekt 
aufnimmt. 
Hat sich in dem vorgenannten Zeitraum 
von drei Geschäftsjahren die Zahl der 
Aktien des Emittenten insbesondere durch 
eine Erhöhung der Herabsetzung des 
Kapitals oder durch Zusammenlegung 
oder Splitting der Aktien geändert, so sind 
die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Ergebnisse je Aktie zu bereinigen, um sie 
vergleichbar zu machen; in diesem Fall 
sind die Berichtigungsformeln anzugeben. 

d) Höhe der Dividende je Aktie für die 
letzten drei Geschäftsjahre, gegebenenfalls 
bereinigt, um sie entsprechend lit. c Abs. 3 
vergleichbar zu machen. 

1084 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 37 von 72

www.parlament.gv.at



38 1084 der Beilagen 

e) Liegt der Stichtag des letzten veröffent­
lichten nichtkonsolidierten und! oder kon­
solidierten Jahresabschlusses mehr als neun 
Monate zurück, so ist eine Zwischenüber­
sicht über die Finanzlage für mindestens 
die ersten sechs Monate in den Prospekt 
aufzunehmen oder ihm beizufügen. 
Wurde diese Zwischenübersicht nicht 
geprüft, so ist dies anzugeben. 
Stellt der Emittent einen konsolidierten 
Jahresabschluß auf, so entscheidet der 
Exekutivausschuß, ob die Zwischenüber­
sicht in konsolidierter Form vorzulegen ist 
oder nicht. 
Jede wesentliche Änderung, die seit 
Abschluß des letzten Geschäftsjahres oder 
dem Stichtag der Zwischenübersicht über 
die Finanzlage eingetreten ist, ist in einem 
in den Prospekt aufzunehmenden oder 
ihm beizufügenden Vermerk zu beschrei­
ben. 

f) Entsprechen die nichtkonsolidierten oder 
konsolidierten Jahresabschlüsse ausländi­
scher Emittenten nicht den geltenden 
bundesgesetzlichen Vorschriften über den 
Jahresabschluß von Gesellschaften und 
geben sie kein den tatsächlichen Verhält­
nissen entsprechendes Bild von der Vermö­
gens-, Finanz- und Ertragslage des Emit­
tenten, so sind nähere und!oder ergän­
zende Angaben zu machen. 

g) Aufstellung über Herkunft und Verwen­
dung der Mittel für die .letzten drei 
Geschäftsjahre. 

2. Einzelangaben über Unternehmen, an denen 
der Emittent mit einem Kapitalanteil beteiligt 
ist, der die Beurteilung seiner Vermögens-, 
Finanz- oder Ertragslage wesentlich beeinflus­
sen könnte. 
Die nachstehend aufgeführten Angaben sind 
auf jeden Fall für Unternehmen zu machen, an 
denen der Emittent direkt oder indirekt eine 
Beteiligung hält, wenn deren Buchwert minde­
stens 10% seines Eigenkapitals darstellt oder 
mit mindestens 10% zu seinem Nettoergebnis 
beiträgt oder wenn im Falle eines Konzerns 
der Buchwert dieser Beteiligung mindestens 
10% des konsolidierten Eigenkapitals darstellt 
oder mit mindestens 10% zum konsolidierten 
Nettoergebnis des Konzerns beiträgt. 
Die nachstehend aufgeführten Angaben kön­
nen unterbleiben, wenn der Emittent nach­
weist, daß die Beteiligung vorübergehend ist. 
Desgleichen können die unter lit. e und f 
vorgesehenen Angaben unterbleiben, wenn das 
Unternehmen, bei dem die Beteiligung besteht, 
seine Jahresabschlüsse nicht veröffentlicht. 
Die unter lit. g und j vorgeschriebenen 
Angaben können weggelassen werden, wenn 
nach Ansicht des Exekutivausschusses dadurch 
die Anleger nicht irregeführt werden können. 

a) Bezeich~ung und Sitz des Unternehmens, 
b) Tätigkeitsbereich, 
c) Höhe des Kapitalanteils, 
d) gezeichnetes Kapital, 
e) Rücklagen, 
f) versteuertes Ergebnis des letzten Ge­

schäftsjahres auf Grund der normalen 
Gesch äftstätigkeit, 

g). Wert, zu dem der Emittent die gehaltenen 
Aktien oder Anteile in den Büchern führt, 

h) auf: die gehaltenen Aktien oder Anteile 
noch einzuzahlender Betrag, 

i) Höhe der Dividendeneinkünfte des letzten 
Geschäftsjahres auf Grund des Aktien­
oder Anteilbesitzes, 

j) Höhe der Forderungen und der Verbind­
lichkeiten des Emittenten gegenüber dem 
Unternehinen. 

3. Einzelangaben über die nicht unter die Z 2 
fallenden Unternehinen, von denen der 
Emittent mindestens 10% des Kapitals hält. 
Diese Angaben können unterbleiben, wenn sie 
im Hinblick auf den Zweck des Prospektes 
(§ 74) von geringem Interesse sind. 
a) Bezeichnung und Sitz des Unternehmens, 
b) Höhe des Kapitalanteils. 

4. Enthält der Prospekt konsolidierte Jahresab­
schlüsse, so sind anzugeben: 
a) die angewandten Konsolidierungsgrund­

sätze. Diese Grundsätze sind klar zu 
beschreiben, wenn im Sitzstaat keine 
Rechtsvorschriften über die Konsolidie­
rung von Jahresabschlüssen bestehen oder 
wenn diese Grundsätze nicht den betref­
fenden Rechtsvorschriften oder einer all­
gemein anerkannten Methode entspre­
chen, die in Österreich üblich ist; 

b) die Firma und der Sitz der in den 
Konzernabschluß einbezogenenU nter­
nehmen, wenn diese Angabe für die 
Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten wichtig ist. Es 
genügt, diese Unternehmen in der nach Z 2 
vorgeschriebenen Liste zu kennzeichnen; 

c) für jedes unter lit. b genannte Unterneh-
men: 

der Betrag der insgesamt von Dritten 
gehaltenen Anteile, wenn die Jahresab­
schlüsse voll konsolidiert worden sind; 
die Quote der auf der Grundlage der 
gehaltenen Anteile berechneten Kon­
solidierung, wenn quotenmäßig konso­
lidiert worden ist. 

5. Ist der Emittent ein herrschendes Unterneh­
men, das mit einem oder mehreren abhängigen 
Unternehmen einen Konzern bildet, so sind 
die Angaben nach den Kapiteln 4 und 7 
sowohl für den Emittenten als auch für den 
Konzern zu machen. 
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Der Exekutivausschuß kann zulassen, daß 
diese Angaben nur für den Emittenten oder 
nur für den Konzern zu machen sind, wenn die 
nicht vorgelegten Angaben nicht von wesentli­
cher Bedeutung sind. 

6. Ergeben sich Angaben nach Schema A aus den 
gemäß Kapitel 5 aufgenommenen Jahresab­
schlüssen, so brauchen sie nicht wiederholt zu 
werden. 

Kapitel 6 

Angaben über die Verwaltung, Geschäftsführung 
und Aufsicht 

1. Name und Anschrift nachstehender Personen 
sowie ihre Stellung bei der emittierenden 
Gesellschaft unter Angabe der wichtigsten 
Tätigkeiten, die sie außerhalb des Emittenten 
ausüben, sofern diese für den Emittenten von 
Bedeutung sind: 
a) Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäfts­

führungs- und Aufsichtsorgane, 
b) persönlich haftende . Gesellschafter bei 

einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
c) Gründer, wenn es sich um eine Gesell­

schaft handelt, die seit weniger als fünf 
Jahren besteht. 

2. Bezüge und Vergünstigungen der Leitung des 
Emittenten: 
a) Für das letzte abgeschlossene Geschäfts­

jahr an Mitglieder der Verwaltungs-, 
Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane 
gezahlte Bezüge und gewährte Sachlei­
stungen gleich welcher Art (als allgemeine 
Kosten oder Anteil am Jahresgewinn 
verbucht); diese Beträge sind für jedes 
Gesellschaftsorgan getrennt anzugeben. 
Angabe der Bezüge und Sachleistungen, 
die durch sämtliche Unternehmen, die vom 
Emittenten abhängig sind und mit denen 
letzterer einen Konzern bildet, an Mitglie­
der der Verwaltungs-, Geschäftsführungs­
oder Aufsichtsorgane des Emittenten ge­
zahlt bzw. gewährt werden; diese Beträge 
sind für jedes Gesellschaftsorgan getrennt 
anzugeben. 

b) Gesamtzahl der insgesamt von den Mit­
gliedern der Verwaltungs-, Geschäftsfüh­
rungs- und Aufsichtsorgane gehaltenen 
Aktien des Emittenten und diesen Perso­
nen eingeräumte Optionen auf Aktien des 
Emittenten. 

c) Angaben über Art und Umfang der 
Interessen von Mitgliedern der Verwal­
tungs-,Geschäftsführungs- oder Auf­
sichtsorgane an der Form oder Sache nach 
ungewöhnlichen Geschäften des Emitten­
ten (zB außerhalb der normalen Geschäfts­
tätigkeit liegende Kaufgeschäfte, Erwerb 
und Veräußerung von Gegenständen des 
Anlagevermögens) während des letzten 

und des laufenden Geschäftsjahres. Sind 
derartige ungewöhnliche Geschäfte in 
weiter zurückliegenden Geschäftsjahren 
getätigt und noch nicht endgültig abge­
schlossen worden, so sind auch hierüber 
Angaben zu machen. 

d) Globale Angabe der Höhe aller noch 
laufenden: Darlehen, die vom Emittenten 
den unter Z 1 lit. a genannten Personen 
gewährt wurden, sowie der vom Emitten­
ten für diese Personen übernommenen 
Bürgschaften. 

3. Angabe der Systeme zur Arbeitnehmerbeteili­
gung am Kapital des Emittenten. 

Kapitel 7 

Angaben über den jüngsten Geschäftsgang und die 
Geschäftsaussichten des Emittenten 

1. Allgemeine Angaben über die Geschäftsent­
wicklung des Emittenten seit Abschluß des 
Geschäftsjahres, auf das sicn der letzte 
veröffentlichte Jahresabschluß bezieht, insbe-
sondere über -

die wichtigsten Tendenzen in <;ler jüngsten 
Entwicklung der Produktion, des Absat­
zes, der Lagerhaltung und der Auftragsbe­
stände, 
die jüngsten Tendenzen in der Entwick­
lung auf der Kosten- und Erlösseite. 

2. Angaben über die Aussichten des Emittenten, 
zumindest für das laufende Geschäftsjahr. 

Werden die Aktien durch Zertifikate vertreten, so 
sind im Prospekt in bezug auf die Zertifikate noch 
die Angaben nach Schema C zu machen. 

Anlage B 

Schema B 

SCHEMA FÜR DEN ZULASSUNGSPROSPEKT 
FÜR DIE AMTLICHE NOTIERUNG VON 

SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Kapitel 1 

Angaben über die Personen, welche die Verantwor­
tung für den Prospekt übernehmen, sowie über die 

Abschlußprüfung 

1. Name und Stellung der natürlichen Personen 
oder Bezeichnung und Sitz der juristischen 
Personen, die für den Prospekt oder gegebe­
nenfalls für bestimmte Abschnitte die Verant­
wortung übernehmen (im letzteren Fall 
Angaben der betreffenden Abschnitte). 
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2. Erklärung der Personen nach Z 1, die für den 
Prospekt die Verantwortung übernehmen, daß 
ihres Wissens die Angaben in den Abschnitten 
des Prospekts, für die sie die Verantwortung 
übernehmen, richtig sind und keine Tatsachen 
verschwiegen werden, die die Aussage des 
Prospekts verändern können. 

3. Name, Anschrift und Berufsbezeichnung der 
gesetzlich zugelassenen Abschlußprüfer, wel­
che die Jahresabschlüsse der letzten drei 
Geschäftsjahre gemäß den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften geprüft haben. 
Erklärung, daß die Jahresabschlüsse geprüft 
worden sind. 
Wurde die Bestätigung der Ordnungsmäßig­
keit von den gesetzlich zugelassenen Ab­
schlußprüfern verweigert oder mit Einschrän­
kungen erteilt, so müssen der Wortlaut der 
Verweigerung oder der Einschränkungen 
vollStändig wiedergegeben und die Gründe 
dafür angeführt werden. 
Bezeichnung der sonstigen Angaben im 
Prospekt, die von den Prüfern geprüft worden 
sind. 

Kapitel 2 

Angaben über die Anleihe und die Zulassung der 
Schuldverschreibungen zur amtlichen Notierung 

1. Anleihebedingungen : 
a) Gesamtbetrag der Anleihe; 'ist dieser 

Betrag nicht festgesetzt, so muß dies 
erwähnt werden. Art, Zahl und Nummern 
der Schuldverschreibungen und Nennbe­
trag der einzelnen Stücke. 

b) Ausgabepreis, ausgenommen bei Dauer­
ernissionen, Rücknahmepreis sowie Nomi­
nalzinssatz; sind mehrere Zinssätze vorge­
sehen, Bedingungen für den Wechsel von 
einem Zinssatz zum anderen. 

c) Bedingungen für die Gewährung anderer 
Vorteile, gleich welcher Art; die Methode 
Zur Berechnung dieser Vorteile ist anzuge­
ben. 

d) Die im Ursprungs- und/oder Notierungs­
land erhobenen Quellensteuern auf die 
Einkünfte aus den Schuldverschreibungen. 
Angaben über die etwaige Übernahme der 
Quellensteuern durch den Emittenten. 

e) Modalitäten der Tilgung der Anleihe, 
einschließlich des Rückzahlungsverfah­
rens. 

f) Stellen, die in Österreich für den Emitten­
ten als Zahl- und Hinterlegungsstelle 
dienen. 

g) Währung der Anleihe; wenn die Anleihe 
auf Rechnungseinheiten lautet, deren 
vertraglicher Status; Währungsoption. 

h) Fristen: 
aa) Laufzeit der Anleihe, gegebenenfalls 

zwischenzeitliche Fälligkeitstermine, 

bb) Beginn der Verzinsung und Zinster­
mIne, 

cc) Frist für die Verjährung der Ansprü­
che auf Zinsen und Rückzahlung, 

dd) Modalitäten und Fristen für die 
Auslieferung der effektiven Stücke, 
gegebenenfalls Erteilung von Zwi~ 
schenscheinen. 

i) Außer bei Dauerernissionen: Angabe der 
Rendite. Kurze Angabe der Methode für 
die Berechnung dieser Rendite. 

2. Angaben über Rechtsverhältnisse : 
a) Angabe der Beschlüsse, Ermächtigungen 

und Genehmigungen, auf Grund derer die 
Schuldverschreibungen begeben und/ oder 
ausgegeben worden sind oder werden. 
Art der Ausgabe und Nennbetrag, 
Zahl der Schuldverschreibungsstücke, die 
begeben und/oder ausgegeben worden 
sind oder werden, wenn sie vorher 
festgelegt worden ist. 

b) Art und Umfang der Garantien, Sicherhei­
ten und Verpflichtungen, mit denen die 
Bedienung der Anleihe, d. h. Tilgung und 
Zinszahlungen, gewährleistet werden sol­
len. 
Angabe der Stellen, wo das Publikum zu 
den Vertragstexten in bezug auf diese 
Garantien, Sicherheiten und Verpflichtun­
gen Zugang hat. 

c) Organisation der Treuhänder oder einer 
anderen Vertretung der Gesamtheit der 
Gläubiger. 
Name und Stellung bzw. Bezeichnung und 
Sitz des Vertreters der Gläubiger, wichtig­
ste Bedingungen dieser Vertretung, insbe­
sondere in bezug auf einen Wechsel in der 
Person des Vertreters, 
Angabe der Stellen, wo das Publikum zu 
den Verträgen über diese Arten der 
Vertretung Zugang hat. 

d) Klauseln über die Nachrangigkeit der 
Anleihe gegenüber anderen schon beste­
henden oder künftigen Schulden des 
Emittenten. 

e) Angabe der Rechtsordnung, nach der die 
Schuldverschreibungen begeben worden 
sind, sowie Angabe des Gerichtsstands. 

f) Angabe, ob es sich um N amens- oder 
Inhaberschuldverschreibungen handelt. 

g) Etwaige durch die Anleihebedingungen 
auferlegte Einschränkungen in bezug auf 
die freie Handelbarkeit der Schuldver­
schreibungen. 

3. Auskünfte über die Zulassung der Schuldver­
schreibungen zur amtlichen Notierung: 
a) Börsen, an denen die Zulassung zur 

amtlichen Notierung beantragt wird, wer­
den soll oder bereits stattgefunden hat, 
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b) Angabe der natürlichen oder juristischen 
Personen, welche die Emission vom 
Emittenten geschlossen übernehmen oder 
übernommen haben oder für die Emission 
garantieren. Erstreckt sich die Übernahme 
oder die Garantie nicht auf die gesamte 
Emission, Angabe des nicht gedeckten 
Teils. 

c) Erfolgt oder erfolgte die öffentliche oder 
private Ausgabe oder Unterbringung 
gleichzeitig auf Märkten verschiedener 
Staaten und wird oder wurde eine Tranche 
bestimmten dieser Märkte vorbehalten, 
Angabe dervorbehaltenen Tranchen. 

d) Werden Schuldverschreibungen derselben 
Gattung bereits an einer oder mehreren 
Börsen notiert, Angabe dieser Börsen. 

e) Wenn Schuldverschreibungen derselben 
Gattung noch nicht zur amtlichen Notie­
rung zugelassen sind, sondern an einem 
oder mehreren anderen geregelten, aner­
kannten und offenen Märkten mit ord­
nungsgemäßer Funktionsweise gehandelt 
werden, Angabe dieser Märkte. 

4. Auskünfte über die Emission, wenn diese 
gleichzeitig mit der Zulassung zur amtlichen 
Notierung stattfindet oder wenn sie weniger 
als drei Monate vor der Zulassung stattgefun­
den hat: 
a) Art der Ausübung des Bezugsrechts, 

Handelbarkeit der Bezugsrechte, Bestim­
mungen über nicht in Anspruch genom­
mene Bezugsrechte. 

b) Modalitäten der Zahlung des Zeichnungs­
. oder Kaufpreises. 

c) Außer bei Daueremissionen: Zeitraum für 
die Zeichnung oder den Kauf der Schuld­
verschreibungen sowie Angabe der Mög­
lichkeit der vorzeitigen Schließung. 

d) Stellen, die Zeichnungen des Publikums 
entgegennehmen. 

e) Gegebenenfalls Angabe, daß die Zeich­
nungen gekürzt werden können. 

f) Außer bei Daueremissionen: Nettoerlös 
der Anleihe für den Emittenten. 

g) Zweck der Anleihe und vorgesehene 
Verwendung des Anleiheerlöses. 

Kapitel 3 

Allgemeine Angaben über den Emittenten und sein 
Kapital 

1. Allgemeine Angaben über den Emittenten: 
a) Bezeichnung, Sitz und Ort der Hauptver­

waltung, wenn dieser nicht mit dem Sitz 
zusammenfällt. 

b) Zeitpllnkt der Gründung, Dauer des 
Emittenten, sofern sie nicht unbestimmt ist. 

c) Rechtsordnung unter der der Emittent 
tätig ist, und Rechtsform, die er im 
Rahmen dieser Rechtsordnung angenom­
men hat. 

d) Angabe des Gegenstands des Emittenten 
unter Bezugnahme auf die betreffende 
Bestimmung der Satzung. 

e) Angabe des Registers und Nummer der 
Eintragung in dieses Register. 

f) Angabe, wo die im Prospekt genannten, 
den Emittenten betreffenden Unterlagen 
eingesehen werden können. 

2. Allgemeine Angaben über das Kapital: 
a) Betrag des gezeichneten Kapitals, Zahl von 

Gattungen der Anteile, die dieses Kapital 
vertreten, unter Angabe ihrer Hauptmerk­
male. 
Nicht eingezahlter Teil des gezeichneten 
Kapitals mit Angabe der Zahl oder des 
Gesamtnennbetrags und der Art der noch 
nicht voll eingezahlten Anteile, gegebenen­
falls aufgeschlüsselt nach dem Grad ihrer 
Einzahlung. 

b) Betrag der Wertpapiere mit Umtausch­
oder Bezugsrecht auf Aktien mit Angabe 
der Umwandlungs-, Tausch- oder Bezugs­
bedingungen und -modalitäten. 

c) Gehört der Emittent zu einem Konzern, 
kurze Beschreibung des Konzerns und der 
Stellung des Emittenten in ihm. 

d) Zahl, Buchwert und Nennbetrag oder, 
wenn ein solcher nicht vorhanden ist, 
rechnerischer Wert der eigenen Aktien, die 
von dem Emittenten oder einer Gesell­
schaft an der er mittel- oder unmittelbar zu 
mehr als 50% beteiligt ist, erworben 
wurden und im Portefeuille gehalten 
werden, sofern sie nicht gesondert in der 
Bilanz ausgewiesen werden und sofern sie 
einen bedeutenden Prozentsatz des ge­
zeichneten Kapitals darstellen. 

Kapitel 4 

Angaben über die Geschäftstätigkeit des Emittenten 

1. Haupttätigkeitsbereiche des Emittenten: 
a) Beschreibung der Haupttätigkeitsbereiche 

des Emittenten unter Angabe der wichtig­
sten Arten der vertriebenen Erzeugnisse 
und/ oder erbrachten Dienstleistungen. 
Angabe neuer Erzeugnisse und/oder Tä­
tigkeiten, wenn sie von Bedeutung sind. 

b) Nettoumsatzerlöse für die letzten zwei 
Geschäftsjahre. 

c) Standort, Bedeutung der Schwerpunktbe­
triebe des Emittenten und kurze Angaben 
über Grundbesitz. Schwerpunktbetrieb ist 
ein Betrieb, der mehr als 10% zum Umsatz 
oder zur Produktion beiträgt. 
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d) Bei Bergwerken, ÖI- und Erdgasvorkom-
men, Steinbrüchen und ähnlichen Tätig­
keitsbereichen, wenn sie von Bedeutung 
sind, Beschreibung der Lagerstätten, 
Schätzung der wirtschaftlich nutzbaren 
Vorräte und voraussichtliche Nutzungs­
dauer. 
Angabe der Dauer und der wesentlichen 
Bedingungen der Abbaurechte und der 
Bedingungen für deren wirtschaftliche 
Nutzung. 
Angaben über den Stand der Erschließung. 

e) Wenn die Angaben gemäß lit. abis d durch 
außergewöhnliche Ereignisse beeinflußt 
worden .sind, so ist darauf hinzuweisen. 

2. Kurze Angaben über die etwaige Abhängigkeit 
des Emittenten in bezug auf Patente und 
Lizenzen, Industrie-, Handels- und Finanz­
verträge oder neue Herstellungsverfahren, 
wenn diese Faktoren von wesentlicher Bedeu-· 
tung für die Geschäftstätigkeit oder die 
Rentabilität des Emittenten sind. 

3. Angabe aller Gerichts- oder Schiedsverfahren, 
die einen wesentlichen Einfluß auf die 
Finanzlage des Emittenten haben können oder 
in den letzten zwei Jahren gehabt haben. 

4. Investitionspolitik: 
a) Zahlenangaben über die wichtigsten, in 

den letzten drei Geschäftsjahren und den 
bereits vergangenen Monaten des laufen­
den Geschäftsjahres vorgenommenen In­
vestitionen einschließlich Anlagen in ande­
ren Unternehmen in Form von Aktien, 
Anteilen, Schuldverschreibungen usw. 

b) Angaben über die wichtigsten laufenden 
Investitionen mit Ausnahme von Anlagen 
in anderen Unternehmen, deren Erwerb 
eingeleitet ist. 
Verteilung dieser Investitionen nach geo­
graphischen Gesichtspunkten (In- und 
Ausland). 
Finanzierungsart (Eigen- oder Fremdfi­
nanzierung) . 

c) Angaben über die wichtigsten künftigen 
Investitionen des Emittenten, die von 
seinen Leitungsorganen bereits fest be­
schlossen sind, mit Ausnahme von Anlagen 
in anderen Unternehmen. 

Kapitel 5 

Angaben über die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten 

1. Rechnungslegung des Emittenten: 
a) Die von den Organen des Emittenten 

aufgestellten Bilanzen und Gewinn- und 
Verlustrechnungen der letzten zwei Ge­
schäftsjahre in Form einer Vergleichsüber­
sicht mit Anhang zum Jahresabschluß des 
letzten Geschäftsjahres. . 

Bei Eingang des Prospektentwurfs beim 
Exekutivausschuß darf der Stichtag des 
letzten veröffentlichten Jahresabschlusses 
nicht länger als 18 Monate zurückliegen. 

b) Stellt der Emittent lediglich einen konsoli­
dierten Jahresabschluß auf, so hat er diesen 
gemäß lit. a in den Prospekt aufzunehmen. 
Stellt der Emittent sowohl einen nichtkon­
solidierten Jahresabschluß als auch einen 
konsolidierten Jahresabschluß auf, so hat 
er beide Arten von Jahresabschlüssen 
gemäß lit. a in den Prospekt aufzunehmen. 
Der Exekutivausschuß kann jedoch dem 
Emittenten gestatten, entweder den nicht­
konsolidierten oder den konsolidierten 
Jahresabschluß aufzunehmen, wenn der 
nicht aufgenommene Jahresabschluß keine 
wesentlichen zusätzlichen Aussagen ent­
hält. 

c) Liegt der Stichtag des letzten veröffent­
lichten nichtkonsolidierten und/oder kon­
solidierten Jahresabschlusses mehr als neun 
Monate zurück, so ist eine Zwischenüber­
sicht über die Finanzlage für mindestens 
die ersten sechs Monate in den Prospekt 
aufzunehmen oder ihm beizufügen. 
Wurde diese· Zwischenübersicht nicht 
geprüft, so ist dies anzugeben. 
Stellt der Emittent einen konsolidierten 
Jahresabschluß auf, so entscheidet der 
Exekutivausschuß, ob die Zwischen über­
sicht in konsolidierter Form vorzulegen ist 
oder nicht. 
Jede wesentliche Änderung, die seit 
Abschluß des letzten Geschäftsjahres oder 
dem Stichtag der Zwischenübersicht über 
die Finanzlage eingetreten ist, ist in einem 
in den Prospekt aufzunehmenden oder 
ihm beizufügenden Vermerk zu beschrei­
ben. 

d) Entsprechen die nichtkonsolidierten oder 
konsolidierten Jahresabschlüsse ausländi­
scher Gesellschaften nicht den geltenden 
bundesgesetzlichen Vorschriften über den 
Jahresabschluß von Gesellschaften und 
geben sie kein den tatsächlichen Verhält­
nissen entsprechendes Bild von der Vermö­
gens-, Finanz- und Ertragslage des Emit­
tenten, so sind nähere und/oder ergän­
zende Angaben zu machen. 

e) Angabe, sofern wesentlich, zu einem 
möglichst naheliegenden Stichtag (der zu 
erwähnen ist): 

des Gesamtbetrags der noch zurückzu­
zahlenden Anleihen, wobei zwischen 
den (durch dingliche Sicherheiten oder 
auf andere Art durch den Emittenten 
oder durch Dritte) garantierten Anlei­
hen und den nichtgarantierten Anlei­
hen zu unterscheiden ist, 
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des Gesamtbetrags aller sonstigen 
Kreditaufnahmen und Verbindlichkei­
ten, wobei zwischen garantierten und 
nichtgarantierten Kreditaufnahmen 
und Verbindlichkeiten zu unterschei­
den ist, 
des Gesamtbetrags der Eventualver­
bindlichkeiten. 

Bei Nichtvorhandensein solcher Anleihen, 
Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten oder 
Eventualverbindlichkeiten ist eine entspre­
chende Negativerklärung in den Prospekt 
aufzunehmen. 
Stellt der Emittent konsolidierte Jahresab­
schlüsse auf, so finden die Grundsätze von 
lit. bAnwendung. 
Im allgemeinen sollen Verpflichtungen 
zwischen Unternehmen innerhalb des 
Konzerns nicht berücksichtigt werden; 
erforderlichenfalls ist hierüber eine Erklä­
rung abzugeben. 

f) Aufstellung über Herkunft und Verwen­
dung der Mittel für die letzten drei 
Geschäftsjahre. 

2. EinzeJangaben über Unternehmen, an denen 
der Emittent mit einem Kapitalanteil beteiligt 
ist, der die Beurteilung seiner Vermögens-, 
Finanz- oder Ertragslage wesentlich beeinflus­
sen könnte. 
Die nachstehend aufgeführten Angaben sind 
auf jeden Fall für Unternehmen zu machen, an 
denen' der Emittent direkt oder indirekt eine 
Beteiligung hält, wenn deren Buchwert minde­
stens 10% zu seinem Nettoergebnis beiträgt, 
oder wenn im Falle eines Konzerns der 
Buchwert dieser Beteiligung mindestens 10% 
des konsolidierten Eigenkapitals darstellt oder 
mit mindestens 10% zum konsolidierten 
Nettoergebnis des Konzerns beiträgt. 
Die nachstehend aufgeführten Angaben kön­
nen unterbleiben, wenn der Emittent nach­
weist, daß die Beteiligung vorübergehend ist. 
Desgleichen können die unter lit. e und f 
vorgesehenen Angaben unterbleiben, wenn das 
Unternehmen, bei dem ejne solche Beteiligung 
besteht, seine Jahresabschlüsse nicht veröffent­
licht. 
a) Bezeichnung und Sitz des Unternehmens, 
b) Tätigkeitsbereich, 
c) Höhe des Kapitalanteils, 
d) gezeichnetes Kapital, 
e) Rücklagen, 
f) versteuertes Ergebnis des letzten Ge­

schäftsjahres auf Grund der normalen 
Geschäftstätigkeit, 

g) auf die gehaltenen Aktien oder Anteile 
noch einzuzahlender Betrag, 

h) Höhe der Dividendeneinkünfte des letzten 
Geschäftsjahres auf Grund des Aktien­
oder Anteilbesitzes. 

3. Enthält der Prospekt konsolidierte Jahresab­
schlüsse, so sind anzugeben: 
a) die angewandten Konsolidierungsgrund­

sätze. Diese Grundsätze sind klar zu 
beschreiben, wenn in dem Sitzstaat keine 
Rechtsvorschriften über die Konsolidie­
rung von Jahresabschlüssen bestehen oder 
wenn diese Grundsätze nicht den betref­
fenden Rechtsvorschriften oder ein~r all­
gemein anerkannten Methode entspre­
chen, die in Österreich üblich ist; 

b) die Firma und der Sitz der in den 
Konzernabschluß einbezogenen Unter­
nehmen, wenn diese Angabe für die 
Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten wichtig ist. Es 
genügt,~diese Unternehmen in der nach Z 2 
vorgeschriebenen Liste zu kennzeichnen; 

c) für jedes unter lit. b genannte Unterneh-
men: 

der Betrag der insgesamt von Dritten 
gehaltenen Anteile, wenn die Jahresab­
schlüsse voll konsolidiert worden sind, 
die Quote der auf der Grundlage der 
gehaltenen Anteile berechneten Kon­
solidierung, wenn quotenmäßig konso­
lidiert worden ist. 

4. Ist der Emittent ein herrschendes Unterneh­
men, das mit einem oder mehreren abhängigen 
Unternehmen einen Konzern bildet, so sind 
die Angaben nach den Kapiteln 4 und 7 
sowohl für den Emittenten als auch für den 
Konzern zu machen. 
Der Exekutivausschuß kann zulassen, daß 
diese Angaben nur für den Emittenten oder 
nur für den Konzern zu machen sind, wenn die 
nicht vorgelegten Angaben nicht von wesentli­
cher Bedeutung sind. 

5. Ergeben sich Angaben nach Schema B aus den 
gemäß KapitelS aufgenommenen Jahresab­
schlüssen, so brauchen sie nicht wiederholt zu 
werden. 

Kapitel 6 

Angaben über die Verwaltung, .Geschäftsführung 
und Aufsicht 

1. Name und Anschrift nachstehender Personen 
sowie ihre Stellung bei dem emittierenden 
Unternehmen unter Angabe der wichtigsten 
Tätigkeiten, die sie außerhalb des Emittenten 
ausüben, sofern diese Tätigkeiten, die sie 
außerhalb des Emittenten ausüben, für den 
Emittenten von Bedeutung sind: 
a) Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäfts­

führungs- und Aufsichtsorgane, 
b) persönlich haftende Gesellschafter bei 

einer Kommanditgesellschaft auf Aktien. 
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Kapitel 7 

Angaben über den jüngsten Geschäftsgang und die 
Geschäftsaussichten des Emittenten 

1. Allgemeine Angaben über die Geschäftsent­
wicklung des Emittenten seit Abschluß -des 
Geschäftsjahres, auf das sich der letzte veröf­
fentlichte Abschluß bezieht, insbesondere 
über 

die wichtigsten Tendenzen in der jüngsten 
Entwicklung der Produktion, des Absat­
zes, der Lagerhaltung und der Auftragsbe­
stände und 
die jüngsten Tendenzen in der Entwick­
lung auf der Kosten- und Erlösseite. 

2. Angaben über die Aussichten des Emittenten, 
zumindest für das laufende Geschäftsjahr. 

Anlage C 

Schema C 

SCHEMA FÜR DEN ZULASSUNGSPROSPEKT 
FÜR DIE AMTLICHE NOTIERUNG VON 
ZERTIFIKATEN, DIE AKTIEN VERTRETEN 

Kapitell 

Angaben über den Aussteller 

1. Bezeichnung, Sitz und Ort der Hauptverwal­
tung, wenn dieser nicht mit dem Sitz 
zusammenfällt. 

2. Zeitpunkt der Gründung, Dauer des Ausstel­
lers, falls sie nicht unbestimmt ist. 

3. Rechtsordnung, unter der der Aussteller tätig 
ist, und Rechtsform, die er im Rahmen dieser 
Rechtsordnung angenommen hat. 

4. Betrag des gezeichneten Kapitals, Zahl und 
Gattungen der Anteile, die dieses Kapital 
vertreten, unter:Angabe ihrer Hauptmerkmale. 
Nicht eingezahlter Teil des gezeichneten 
Kapitals mit Angabe der Zahl oder des 
Gesamtnennbetrags und der Art, der noch 
nicht voll eingezahlten Anteile, gegebenenfalls 
aufgeschlüsselt nach dem Grad ihrer Einzah­
lung. 

5. Angabe der Hauptkapitaleigner. 
6. Name und Anschrift nachstehender Personen 

sowie ihre Stellung beim Aussteller unter 
Angabe der wichtigsten Tätigkeiten, die sie 
außerhalb des Ausstellers einnehmen, sofern 
diese Tätigkeiten für den Aussteller von 
Bedeutung sind: 
a) Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäfts­

führungs- und Aufsichtsorgane, 
b) persönlich haftende Gesellschafter bei 

einer Kommanditgesellschaft auf Aktien. 

7. Gegenstand des Ausstellers. Ist die Ausgabe 
von Zertifikaten, die Aktien vertreten, nicht 
der einzige Gegenstand des Ausstellers, so sind 
die Merkmale der sonstigen Tätigkeiten 
anzugeben und die rein treuhänderischen 
Tätigkeiten getrennt aufzuführen. 

8. Eine Zusammenfassung der Jahresabschlüsse 
des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. 
Liegt der Stichtag, auf den sich der letzte 
veröffentlichte nichtkonsolidierte und/oder 
konsolidierte Jahresabschluß bezieht, mehr als 
neun Monate zurück, so ist eine Zwischen­
übersicht über die Finanzlage für mindestens 
die ersten sechs Monate in den Prospekt 
aufzunehmen oder ihm beizufügen. Wurde 
diese Zwischenübersicht nicht geprüft, so ist 
dies anzugeben. 
Stellt der Aussteller einen konsolidierten 
Jahresabschluß auf, so entscheidet der Exeku­
tivausschuß, ob die Zwischenübersichi in 
konsolidierter Form vorzulegen ist oder nicht. 
Jede wesentliche Änderung, die seit Abschluß 
des letzten Geschäftsjahres oder dem Stichtag 
der Übersicht über die Finanzlage eingetreten 
ist, ist in einem in den Prospekt aufzunehmen­
den oder ihm beizufügenden Vermerk zu 
beschreiben. 

Kapitel 2 

Angaben über die Zertifikate als solche 

1. Rechtsstatus. 
Die Vorschriften über die Ausgabe der 
Zertifikate sind im Prospekt zu erwähnen, 
wobei der Zeitpunkt und der Ort ihrer 
Veröffentlichung anzugeben sind. 
a) Ausübung und Genußder mit den 

Originalpapieren verbundenen Rechte, vor 
allem das Stimmrecht, die Modalitäten 
seiner Ausübung durch den Aussteller und 
die vorgesehenen Maßnahmen, um die 
Anweisungen . der Zertifikatsinhaber zu 
erhalten, sowie das Recht auf Verteilung 
der Erträge und auf Liquidationserlöse. 

b) Bank- oder sonstige Garantien, die mit den 
Zertifikaten verbunden sind und die 
Erfüllung der Verpflichtungen des Ausstel­
lers absichern sollen. 

c) Möglichkeit, die Zertifikate gegen die 
Originalpapiere umzutauschen, und Be­
dingungen dieses Umtausches. 

2. Höhe der Provisionen und der vom Zertifi­
katsinhaber zu tragenden Kosten im Zusam­
menhangmit 

der Ausgabe der Zertifikate, 
der Einlösung der Kupons, 
der Begebung zusätzlicher Zertifikate, 
dem Umtausch der Zertifikate gegen die 
Originalpapiere. 
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3. Handelbarkeit der Zertifikate: 
a) Börsen, an denen die Zulassung zur 

amtlichen Notierung beantragt wird, wer­
den soll oder bereits stattgefunden hat; 

b) etwaige Beschränkungen der freien Han­
delbarkeit der Zertifikate. 

4. Zusätzliche Angaben für die Zulassung zur 
amtlichen Notierung: 
a) Wenn es sich um eine Unterbringung über 

die Börse handelt: Zahl der Zertifikate, die 
dem Markt angeboten werden und! oder 
Gesamtnennbetrag; gegebenenfalls Min­
destverkaufskurs. 

b) Soweit bekannt, Zeitpunkt, von dem ab die 
neuen Zertifikate notiert bzw. gehandelt 
werden. 

6. Angabe der steuerlichen Bestimmungen hin­
sichtlich aller Steuern und Abgaben, die im 
Land der Ausgabe der Zertifikate zu Lasten 
der Zertifikats inhaber erhoben werden und die 
im Ursprungs- und!oder Notierungsland 
erhobene Quellensteuer auf die den Zertifika­
ten zugrunde liegenden Wertpapiere. 

7. Angabe der Rechtsvorschriften, nach denen 
die Zertifikate begeben worden sind, sowie 
Angabe des Gerichtsstandes. 

·Anlage D 

Schema D 

SCHEMA FÜR DEN ZULASSUNGSPROSPEKT 
FÜR DIE AMTLICHE NOTIERUNG VON 
AKTIEN AUF GRUND VONBEZUGSRECH-

TEN 

'Gilt für Anträge auf Zulassung von Aktien, auf 
die die Aktionäre ein Bezugsrecht hatten und deren 
Gattung bereits an derselben Börse notiert. 

Kapitell 

Angaben über die Personen, welche die Verantwor­
tung für den Prospekt übernehmen, sowie über die 

Abschlußprüfung 

1. Name und Stellung der natürlichen Personen 
oder Bezeichnung und Sitz der juristischen 
Personen, die für den Prospekt oder gegebe­
nenfalls für bestimmte Abschnitte des Pro­
spekts die Verantwortung übernehmen (im 
letzteren Fall Angabe der betreffenden Ab­
schnitte). 

2. Erklärung der Personen nach Z 1, die für den 
Prospekt die Verantwortung übernehmen, daß 
ihres Wissens die Angaben in den Abschnitten 
des Prospekts, für die sie die Verantwortung 
übernehmen, richtig sind und keine Tatsachen 
verschwiegen werden, die die Aussage des 
Prospekts verändern können. 

3. Name, Anschrift und Berufsbezeichnung der 
gesetzlich zugelassenen Abschlußprüfer, wei­
che die Jahresabschlüsse der letzten drei 
Geschäftsjahre gemäß den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften geprüft haben. 
Erklärung, daß die Jahresabschlüsse geprüft 
worden sind. 
Wurde die Bestätigung der Ordnungsmäßig­
keit von· den gesetzlich zugelassenen Ab­
schlußprüfern verweigert oder mit Einschrän­
kungen erteilt, so müssen der Wortlaut der 
Verweigerung oder der Einschränkungen 
vollständig wiedergegeben und die Gründe 
dafür angeführt werden. 
Bezeichnung der sonstigen Angaben im 
Prospekt, die von den Prüfern geprüft worden 
sind. 

Kapitel 2 

Angaben über die Zulassung zur amtlichen Notie­
rung und die zuzulassenden Aktien 

1. Angabe, ob es sich um eine Zulassung zur 
amtlichen Notierung von bereits unterge­
brachten Aktien oder um eine Zulassung zur 
amtlichen Notierung zur Unterbringung über 
die Börse handelt. 

2. Angaben über die Aktien, deren Zulassung zur 
amtlichen Notierung beantragt wird: 
a) Angabe der Beschlüsse, Ermächtigungen 

und Genehmigungen, auf Grund derer 
Aktien begeben und! oder ausgegeben 
worden sind oder werden. 

b) Art der Ausgabe und Nennbetrag. 
Genaue Bezeichnung oder Gattung der 
Aktien, Zahl der Aktien, die begeben 
und! oder ausgegeben worden sind oder 
werden (wenn sie vorher festgelegt worden 
sind), insbesondere Anzahl und Nennbe­
trag je Aktie oder, wenn ein solcher nicht 
vorhanden ist, rechnerischer Wert oder 
aber Gesamtnennbetrag und beigefügte 
Kupons. 

c) Bei Aktien, die anläßlich einer Verschmel­
zung, einer Spaltung, der Einbringung der 
Gesamtheit oder eines Teils des Vermö­
gens eines Unternehmens, anläßlich eines 
öffentlichen Umtauschangebots oder als 
Gegenleistung für andere als Bareinlagen 
begeben werden, Angabe der Stellen, wo 
das Publikum zu den Unterlagen, aus 
denen die Bedingungen für diese V or­
gänge ersichtlich sind, Zugang hat. 

d) Kurze Beschreibung der mit den Aktien 
verbundenen Rechte, insbesondere Um­
fang des Stimmrechts, Anspruch auf 
Beteiligung am Gewinn und am Erlös aus 
einer Liquidation sowie alle Vorrechte. 

e) Verfallfrist für Dividendenbezug und 
Angabe, zu wessen Gunsten die Dividen­
den verfallen. 
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f) Die im Ursprungs- und/oder Notierungs­
land erhobenen Quellensteuern auf Ak­
tieneinkünfte. Angaben über die etwaige 
Übernahme der Quellensteuer durch den 
Emittenten. 

g) Übertragbarkeit der Aktien und etwaige 
Beschränkungen der Handelbarkeit, zum 
Beispiel bei vinkulierten Aktien. 

h) Beginn der Dividendenberechtigung. 
i) Börsen, an denen die Zulassung zur 

amtlichen Notierung beantragt wird, wer­
den soll oder bereits stattgefunden hat. 

i) Stellen, die in Österreich für den Emitten­
ten als Zahl- und Hinterlegungsstelle 
dienen. . 

3. Angaben, soweit zutreffend, über öffentliche 
oder private Ausgabe und Unterbringung der 
Aktien, deren Zulassung zur amtlichen Notie­
rung beantrage wird, wenn diese innerhalb von 
zwölf Monaten vor der Zulassung stattgefun­
den haben. 
a) Angaben über' die Ausübung des Bezugs­

rechts der Aktionäre oder die' Beschrän­
kung oder den Ausschluß des Bezugs­
rechts. 
Gegebenenfalls Angabe der Gründe für die 
Beschränkung oder den Ausschluß des 
Bezugsrechts; in diesen Fällen Begründung 
des Ausgabepreises, falls es sich um die 
Ausgabe von Aktien gegen Barzahlung 
handelt; Angabe der Begünstigten, wenn 
die Beschränkung oder der Ausschluß der 
Bezugsrechte zugunsten bestimmter Per­
sonen erfolgt. 

b) Gesamtbetrag der öffentlichen oder priva­
ten Ausgabe oder Unterbringung der 
ausgegebenen oder untergebrachten Ak­
tien, gegebenenfalls nach Gattungen. 

c) Erfolgt oder erfolgte die öffentliche oder 
private Ausgabe oder Unterbringung 
gleichzeitig auf Märkten verschiedener 
Staaten und wird oder wurde eine Tranche 
bestimmten dieser Märkte vorbehalten, 
Angabe der vorbehaltenen Tranchen. 

d) Zeichnungs- oder Verkaufspreis, wobei 
der Nennbetrag oder, wenn ein solcher 
nicht vorhanden ist, der rechnerische Wert 
oder der dem Kapital gutgeschriebene 
Betrag, ein Emissionsagio und gegebenen­
falls die Kosten, die offen auf Käufer oder 
Zeichner abgewälzt werden, anzugeben 
sind. 
Modalitäten der Zahlung des Preises, 
insbesondere Leistung der Einlage, bei 
noch nicht voll eingezahlten Aktien. 

e) Art der Ausübung des Bezugsrechts, 
Handelbarkeit der Bezugsrechte, Bestim­
mungen über nicht in Anspruch genom­
mene Bezugsrechte. 

. f) Zeitraum für die Zeichnung oder den Kauf 
der Aktien und Angabe der Stellen, die 

Zeichnungen des Publikums entgegenneh­
men. 

g) Modalitäten und Fristen für die Ausliefe­
rung der Aktien, gegebenenfalls Erteilung 
von Zwischenscheinen. 

h) Angabe der natürlichen oder juristischen 
Personen, welche die Emission vom 
Emittenten geschlossen übernehmen oder 
übernommen haben oder· für die Emission 
garantieren. Erstreckt sich die Übernahme 
oder die Garantie nicht auf die gesamte 
Emission, Angabe des nicht gedeckten 
Teils. 

i) Angabe oder Veranschlagung der Emis­
sionskosten insgesamt und/oder pro Aktie, 
wobei die Gesamtvergütungen (einschließ­
lich Übernahmeprovision oder -spanne, 
Garantieprovision und Unterbringungs­
oder Schalterprovision) der an der Durch­
führung der Emission beteiligten Personen 
und Gesellschaften gesondert auszuweisen 
sind. 

j) Nettoerlös der Emission für den Emitten­
ten und vorgesehener Verwendungszweck. 

4. Angaben über die Zulassung der Aktien zur 
amtlichen Notierung: 
a) Merkmale der Aktien, für die die Zulas­

sung zur amtlichen Notierung beantragt 
wird, insbesondere ihre Anzahl und 
Nennbetrag je Aktie oder, wenn ein 
solcher nicht vorhanden ist, rechnerischer 
Wert oder aber Gesamtnennbetrag, genaue 
Bezeichnung oder Gattung und beigefügte 
Kupons. 

b) Bei Unterbringung von Aktien, die noch 
nicht öffentlich untergebracht sind, über 
die Börse, Angabe der Zahl der hierfür 
dem Markt zur Verfügung gestellten 
Stücke und ihr Nennbetrag oder, wenn ein 
solcher nicht vorhanden ist, rechnerischer 
Wert oder Angabe des Gesamtnennbetrags 
und gegebenenfalls Angabe des Mindest­
verkaufskurses. 

c) Soweit bekannt, Zeitpunkt, von dem ab die 
neuen Aktien notiert bzw. gehandelt 
werden. 

d) WerdeT) Aktien derselben Gattung bereits 
an einer oder mehreren Börsen notiert, 
Angabe dieser Börsen. 

e) Wenn Aktien derselben Gattung noch 
nicht zur amtlichen Notierung zugelassen 
sind, sondern an einem oder mehreren 
anderen geregelten, anerkannten und 
offenen Märkten mit ordnungsgemäßer 
Funktionsweise gehandelt werden, Angabe 
dieser Märkte. 

t) Angabe für das letzte Geschäftsjahr und 
das laufende Geschäftsjahr von 

öffentlichen Kauf- oder Umtauschan­
geboten für die Aktien des Emittenten 
durch Dritte, 
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öffentlichen Umtauschangeboten des 
Emittenten für Aktien einer anderen 
Gesellschaft. 

Angabe des Preises oder der Umtauschbe­
dingungen und des Ergebnisses dieser 
Angebote. 

5. Werden gleichzeitig oder fast gleichzeitig mit 
der Begebung der Aktien, deren Zulassung zur 
amtlichen Notierung beantragt wird, Aktien 
der gleichen Gattung privat gezeichnet oder 
untergebracht oder werden Aktien anderer 
Gattungen im Hinblick auf eine öffentliche 
oder private Unterbringung begeben, so sind 
Art der Vorgänge sowie Zahl und Merkmale 
der betroffenen Aktien anzugeben. 

Kapitel 3 

Allgemeine Angaben über den Emittenten und 
dessen Kapital 

1. Allgemeine Angaben über den Emittenten: 
a) Bezeichnung, Sitz und Ort der Hauptver­

waltung, wenn dieser nicht mit dem Sitz 
zusammenfällt. 

b) Angabe, wo die im Prospekt genannten, 
den Emittenten betreffenden Unterlagen 
eingesehen werden können. 

2. Allgemeine Angaben über das Kapital: 
a) Betrag des gezeichneten Kapitals, Zahl 

und Gattungen der Aktien, die dieses 
Kapital vertreten, unter Angabe ihrer 
Hauptmerkmale. 
Nicht eingezahlter Teil des gezeichneten 
Kapitals mit Hinweis auf die Zahl oder den 
Gesa!J1tnennbetrag und die Art der noch 
nicht voll eingezahlten Aktien, gegebenen­
falls aufgeschlüsselt nach dem Grad ihrer 
Einzahlung. 

b) Gibt es ein genehmigtes, aber nicht 
gezeichnetes Kapital oder ein bedingtes 
Kapital, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Ausgabe von Wandelschuldver­
schreibungen oder Optionen auf die 
Zeichnung von Aktien, so sind anzugeben: 

. Betrag des genehmigten Kapitals oder 
des bedingten Kapitals und etwaige 
Dauer der Ermächtigung für die 
Kapitalerhöhung, 
Kreis der Begünstigten, die ein Recht 
auf vorzugsweise Zeichnung dieses 
zusätzlichen Kapitals haben, . 
Bedingungen und Modalitäten der 
Ausgabe der Aktien, die diesem zusätz­
lichen Kapital entsprechen. 

c) Soweit dem Emittenten bekannt, Angabe 
der natürlichen oder juristischen Personen, 
die direkt oder indirekt, einzeln oder 
gemeinsam den Emittenten beherrschen 
oder beherrschen können, und Angabe des 
von ihnen gehaltenen Kapitalanteils, der 
ein Stimmrecht verleiht. 

Eine gemeinsame Beherrschung liegt dann 
vor, wenn mehrere Gesellschaften oder 
mehrere Personen untereinander eine 
Vereinbarung getroffen haben, die ihnen 
die Möglichkeit gibt, dem Emittenten 
gegenüber eine gemeinsame Politik zu 
verfolgen. 

d) Soweit dem Emittenten bekannt, Angabe 
der Aktionäre, die direkt oder indirekt 20% 
des Kapitals des Emittenten halten. 

e) Gehört der Emittent zu einem Konzern, 
kurze Beschreibung des Konzerns und der 
Stellung des Emittenten in diesem Kon­
zern. 

f) Zahl, Buchwert und Nennbetrag oder, 
wenn ein solcher nicht vorhanden ist, 
rechnerischer Wert der eigenen Aktien, die 
von dem Emittenten oder einer Gesell­
schaft, an der er mittel- . oder unmittelbar 
zu mehr als 50% beteiligt ist, erworben 
wurden und im Portefeuille gehalten 
werden, sofern sie nicht gesondert in der 
Bilanz ausgewiesen werden. 

Kapitel 4 

Angaben über die Geschäftstätigkeit des Emittenten 

1. Kurze Angaben über die etwaige Abhängigkeit 
des Emittenten in bezug auf Patente und 

. Lizenzen, Industrie-, Handels- oder Finanzie­
rungsverträge oder neue Herstellungsverfah­
ren; wenn diese Faktoren von wesentlicher 
Bedeutung für die Geschäftstätigkeit oder die 
Rentabilität des Emittenten sind. 

2. Angabe aller Gerichts- oder Schiedsverfahren, 
die einen erheblichen Einfluß auf die Finanz­
lage des Emittenten haben können oder in den 
letzten zwei Jahren gehabt haben. 

3. Angaben von Unterbrechungen der Geschäfts­
tätigkeit des Emittenten, die einen erheblichen, 
Einfluß auf seine Finanzlage haben können 
oder in den letzten zwei Jahren gehabt haben. 

4. Investitionspolitik: 
a) Angaben über die wichtigsten laufenden 

Investitionen mit Ausnahme von Anlagen 
in anderen Unternehmen, deren Erwerb 
eingeleitet ist. 
Verteilung dieser Investitionen nach geo­
graphischen Gesichtspunkten (In- und 
Ausland). 
Finanzierungsart (Eigen- oder Fremdfi­
nanzierung). 

b) Angabep über die wichtigsten künftigen 
Investitionen des Emittenten, die von 
seinen Leitungsorganen bereits fest be­
schlossen sind, mit Ausnahme von Anlagen 
in anderen Unternehmen. 
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Kapitel 5 

Angaben über die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten 

1. Rechnungslegung des Emittenten: 
a) Liegt der Stichtag des letzten veröffent­

lichten nichtkonsolidierten und/oder kon­
solidierten Jahresabschlusses mehr als neun 
Monate zurück, -so ist eine Zwischenüber­
sicht über die Finanzlage für mindestens 
die ersten sechs Monate in den Prospekt 
aufzunehmen oder ihm beizufügen. 
Wurde diese Zwischenübersicht nicht 
geprüft, so ist dies anzugeben. 
Stellt der Emittent einen konsolidierten 
Jahresabschluß auf, so entscheidet der 
Exekutivausschuß, ob die Zwischenüber­
sicht in konsolidierter Form vorzulegen ist 
oder nicht. 
Jede wesentliche Änderung, die seit 
Abschluß des letzten Geschäftsjahres oder 
dem Stichtag der Zwischenübersicht über 
die Finanzlage eingetreten ist, ist in einern 
in den Prospekt aufzunehmenden oder 
ihm beizufügenden Vermerk zu beschrei­
ben. 

b) Entsprechen die nichtkonsolidierten oder 
konsolidierten Jahresabschlüsse ausländi­
scher Emittenten nicht den Bestimmungen 
der geltenden bundesgesetzlichen V or­
schriften über den Jahresabschluß von 
Gesellschaften und geben sie kein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechen­
des Bild von der V ermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten, so sind nähere 
und/ oder ergänzende Angaben zu ma­
chen. 

2. Ist der Emittent ein herrschendes Unterneh­
men, das mit einern oder mehreren abhängigen 
Unternehmen einen Konzern bildet, so sind 
die Angaben nach den Kapiteln 4 und 7 
sowohl für den Emittenten als auch für den 
Konzern zu machen. 
Der Exekutivausschuß kann zulassen, daß 
diese Angaben nur für den Emittenten oder 
nur für den Konzern zu machen sind, wenn die 
nicht vorgelegten Angaben ni'cht von wesentli­
cher Bedeutung sind. 

Kapitel 6 

Angaben über die Verwaltung, Geschäftsführung 
und Aufsicht 

1. Name und Anschrift nachstehender Personen 
sowie ihre Stellung bei der emittierenden 
Gesellschaft unter Angabe der wichtigsten 
Tätigkeiten, die sie außerhalb des Emittenten 
ausüben, sofern diese für den Emittenten von 
Bedeutung sind: 
a) Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäfts­

führungs- und Aufsichtsorgane, 

b) persönlich haftende Gesellschafter bei 
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, 

c) Gründer, wenn es sich um eine Gesell­
schaft handelt, die seit weniger als fünf 
Jahren besteht. 

2. Bezüge und Vergünstigungen der Leitung des 
Emittenten: 
a) Für das letzte abgeschlossene Geschäfts­

jahr an Mitglieder der Verwaltungs-, 
Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgane 
gezahlte Bezüge und gewährte Sachlei­
stungen gleich welcher Art (als allgemeine 
Kosten oder Anteil am Jahresgewinn 
verbucht); diese Beträge sind für jedes 
Gesellschaftsorgan getrennt anzugeben. 
Angabe der Bezüge und Sachleistungen, 
die durch sämtliche Untenlehmen, die vorn 
Emittenten abhängig sind und mit denen 
letzterer einen Konzern bildet, an Mitglie­
der der V erwaltungs-, Geschäftsführungs­
oder Aufsichtsorgane des Emittenten ge­
zahlt bzw. gewährt werden; diese Beträge 
sind für jedes Gesellschaftsorgan getrennt 
anzugeben. 

b) Gesamtzahl der insgesamt von den Mit­
gliedern der Verwaldmgs-, Geschäftsfüh­
rungs- und Aufsichtsorgane gehaltenen 
Aktien des Emittenten und diesen Perso­
nen eingeräumte Optionen auf Aktien des 
Emittenten. 

c) Angaben über Art und Umfang der 
Interessen von Mitgliedern der Verwal­
tungs-, Geschäftsführungs- oder Auf­
sichtsorgane an der Form oder Sache nach 
ungewöhnlichen Geschäften des Emitten­
ten (zB außerhalb der normalen Geschäfts­
tätigkeit liegende Kaufgeschäfte, Erwerb 
und Veräußerung von Gegenständen des 
Anlagevermögens) während des letzten 
und des laufenden Geschäftsjahres. Sind 
derartige ungewöhnliche Geschäfte in 
weiter zurückliegenden Geschäftsjahren 
getätigt und noch nicht endgültig abge­
schlossen worden, so sind auch hierüber 
Angaben zu machen. . 

d) Globale Angabe der Höhe aller noch lau­
fenden Darlehen, die vorn Emittenten den 
unter Z 1 lit. a genannten Personen 
gewährt wurden, sowie der vorn Emitten­
ten für diese Personen übernommenen 
Bürgschaften. 

Kapitel 7 

Angaben über den jüngsten Geschäftsgang und die 
Geschäftsaussichten des Emittenten 

1. Allgemeine Angaben über die Geschäftsent­
wicklung des Emittenten seit Abschluß des 
Geschäftsjahres, auf das sich der letzte 
veröffentlichte Jahresabschluß bezieht, insbe-
sondere über . 
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die wichtigsten Tendenzen in der jüngsten 
Entwicklung der Produktion, des Absat­
zes, der Lagerhaltung und der Auftragsbe­
stände, 
die jüngsten Tendenzen in der Entwick­
lung auf der Kosten- und Erlösseite. 

2. Angaben über die Aussichten des Emittenten 
zumindest für das laufende Geschäftsjahr. ' 

Werden die zuzulassenden Aktien durch Zertifikate 
vertreten, ist noch anzugeben: 

Kapitel 8 

Angaben über den Aussteller 

1. Bezeichnung, Sitz und Ort der Hauptverwal­
tung, wenn dieser nicht mit dem Sitz 
zusammenfällt. 

2. ~echtsordnung, unter der der Aussteller tätig 
1st, und Rechtsform, die er im Rahmen dieser 
Rechtsordnung angenommen hat. 

3. Betrag des gezeichneten Kapitals, Zahl und 
Gattungen der Anteile, die dieses Kapital 
vertreten, unter Angabe ihrer Hauptmerkmale. 
Nicht eingezahlter Teil des gezeichneten 
Kapitals mit Angabe der Zahl oder des 
Gesamtnennbetrags und der Art der noch 
nicht voll eingezahlten Anteile, gegebenenfalls 
aufgeschlüsselt nach dem Grad ihrer Einzah­
lung. 

4. Name und Anschrift nachstehender Personen 
sowie ihre Stellung beim Aussteller unter 
Angabe der wichtigsten Tätigkeiten, die sie 
außerhalb des Ausstellers einnehmen, sofern 
diese Tätigkeiten für den Aussteller von 
Bedeutung sind: 
a) Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäfts­

führungs- und Aufsichtsorgane, 
b) persönlich haftende Gesellschafter bei 

einer Kommanditgesellschaft auf Aktien. 
5. Eine Zusammenfassung der Jahresbeschlüsse 

des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. 
Liegt der Stichtag, auf den sich der letzte 
veröffentlichte nichtkonsolidierte und/oder 
konsolidierte Jahresabschluß bezieht, mehr als 
neun Monate zurück, so ist eine Zwischen­
übersicht über die Finanzlage für mindestens 
die ersten sechs Monate in den Prospekt 
aufzunehmen oder ihm beizufügen. Wurde 
diese Zwischenübersicht nicht geprüft, so ist 
dies anzugeben. 
Stellt der Aussteller' einen konsolidierten 
Jahresabschluß auf, so entscheidet der Exeku­
tivausschuß, ob die Zwischenübersicht über 
die Finanzlage in konsolidierter Form vorzule­
gen ist oder nicht. 
Jede wesentliche Änderung, die seit Abschluß 
des l.~tzten Geschäftsjahres oder dem Stichtag 
der Ubersicht über die Finanzlage eingetreten 
ist, ist in einem in den Prospekt aufzunehmen­
den oder ihm beizufügenden Vermerk zu 
beschreiben. 

Kapitel 9 

Angaben über die Zertifikate als solche 

1. Rechtsstatus. 
Die Vorschriften über die Ausgabe der 
Zertifikate sind im Prospekt zu erwähnen, 
wobei der Zeitpunkt und der Ort ihrer 
Veröffentlichung anzugeben sind. 
a) Ausübung und Genuß der mit den 

Originalpapieren verbundenen Rechte, vor 
allem das Stimmrecht, die Modalitäten 
seiner Ausübung durch den Aussteller und 
die vorgesehenen Maßnahmen, um die 
Anweisungen der Zertifikatsinhaber zu 
erhalten, sowie das Recht auf Verteilung 
der Erträge und auf Liquidationserlöse. 

b) Bank- oder sonstige Garantien, die mit den 
Zertifikaten verbunden sind und die 

. Erfüllung der Verpflichtungen des Ausstel­
lers absichern sollen. 

c) Möglichkeit, die Zertifikate gegen die 
Originalpapiere umzutauschen, und Be­
dingungen dieses Umtausches. 

2. Höhe der Provisionen und der vom Zertifi­
katsinhaber zu tragenden Kosten im Zusam­
menhangmit 

der Ausgabe der Zertifikate, 
der Einlösung der Kupons, 
der Begebung zusätzlicher Zertifikate, 
dem Umtausch der Zertifikate gegen die 
Originalpapiere. 

3. Handelbarkeit der Zertifikate: 
a) Börsen, an denen die Zulassung zur 

amtlichen Notierung beantragt wird, wer­
den soll oder bereits stattgefunden hat; 

b) etwaige Beschränkungen der freien Han­
delbarkeit der Zertifikate. 

4. Zusätzliche Angaben für die Zulassung zur 
amtlichen Notierung: 
a) Wenn es sich um eine Unterbringung über 

die Börse handelt: 
Zahl der Zertifikate, die dem Markt 
angeboten werden und/oder Gesamtnenn­
betrag ; gegebenenfalls Mindestverkaufs­
kurs; 

b) Zeitpunkt der Aufnahme der Notierung 
der neuen Zertifikate, wenn bekannt. 

5. Angabe der steuerlichen Bestimmungen hin­
sichtlich aller Steuern und Abgaben, die im 
Land der Ausgabe der Zertifikate zu Lasten 
der Zertifikationsinhaber erhoben werdert. 

6. Angabe der Rechtsvorschriften, nach denen 
die Zertifikate begeben worden sind, sowie 
Angabe des Gerichtsstands. 

Der Veröffentlichung des vorgenannten Prospektes 
ist der Jahresabschluß für das letzte Geschäftsjahr 
anzuschließen. Stellt der Emittent gleichzeitig einen 
nichtkonsolidierten und einen konsolidierten Jah­
resabschluß auf, so sind beide Arten von Abschlüs­
sen dem Prospekt anzuschließen. Der Exekutivaus­
schuß kann allerdings dem Emittenten gestatten, 
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entweder nur den nichtkonsolidierten oder nur den 
konsolidierten Jahresabschluß dem Prospekt anzu­
schließen, wenn der nicht angeschlossene Jahresab­
schluß keine wesentlichen zusätzlichen Aussagen 
enthält. 

Anlage E 

Schema E 

SCHEMA FÜR DEN ZULASSUNGSPROSPEKT 
FÜR DIE AMTLICHE NOTIERUNG VON 
WERTPAPIEREN MIT UMT AUSCH- ODER 

BEZUGSRECHTEN AUF AKTIEN. 

Gilt für Anträge auf die Zulassung von 
Wertpapieren mit Umtausch- oder Bezugsrechten 
auf Aktien, wenn die Aktionäre auf diese 
Wertpapiere ein Bezugsrecht hatten und die Aktien 
des Emittenten bereits an derselben Börse notiert 
sind. 

Kapitel 1 

1. Angaben über die Art der zur Umwandlung, 
zum Tausch oder zum Bezug angebotenen 
Aktien und die damit verbundenen Rechte. 

2. Die Umwandlungs-, Tausch- oder Bezugsbe­
dingungen und -modalitäten und die Angabe 
der Fälle, in denen sie geändert werden 
können. 

Kapitel 2 

Angaben über die Personen, welche die Verantwor­
tung für den Prospekt übernehmen, sowie über die 

Abschlußprüfung 

1. Name und Stellung der natürlichen Personen 
oder Bezeichnung und Sitz der juristischen 
Personen, die für den Prospekt oder gegebe­
nenfalls für bestimmte Abschnitte des Pro­
spekts die Verantwortung übernehmen (im 
letzteren Fall Angabe der betreffenden Ab­
schnitte). 

2. Erklärung .der Personen nach Z 1, die für den 
Prospekt die Verantwortung übernehmen, daß 
ihres Wissens die Angaben in den Abschnitten 
des Prospekts, für die sie die Verantwortung 
übernehmen, richtig sind und keine Tatsachen 
verschwiegen werden, die die Aussage des 
Prospekts verändern können. 

3. Name, Anschrift und Berufsbezeichnung der 
gesetzlich zugelassenen Abschlußprüfer, wel­
che die Jahresabschlüsse der letzten drei 
Geschäftsjahre gemäß den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften geprüft haben. 
Erklärung, daß die Jahresabschlüsse geprüft 
worden sind. 

Wurde die Bestätigung der Ordnungsmäßig­
keit von den gesetzlich zugelassenen Ab­
schlußprüfern verweigert oder mit Einschrän­
kungen erteilt, so müssen der Wortlaut der 
Verweigerung oder der Einschränkungen 
vollständig wiedergegeben und die Gründe 
dafür angeführt werden. 
Bezeichnung der sonstigen Angaben im 
Prospekt, die von den Prüfern geprüft worden 
sind. 

Kapitel 3 

Allgemeine Angaben über den Emittenten und 
dessen Kapital 

1. Allgemeine Angaben über den Emittenten: 
a) Bezeichnung, Sitz und Ort der Hauptver­

waltung, wenn dieser nicht mit dem Sitz 
zusammenfällt. 

b) Angabe, wo die im Prospekt genannten, 
den Emittenten betreffenden Unterlagen 
eingesehen werden können. 

2. Allgemeine Angaben über das Kapital: 
a) Betrag des gezeichneten Kapitals, Zahl 

und Gattungen der Aktien, die dieses 
Kapital vertreten, unter Angabe ihrer 
Hauptmerkmale. 
Nicht eingezahlter Teil des gezeichneten 
Kapitals mit Hinweis auf die Zahl oder den 
Gesamtnennbetrag und die Art der noch 
nicht voll eingezahlten Aktien, gegebenen­
falls aufgeschlüsselt nach dem Grad ihrer 
Einzahlung. 

b) Gibt es ein genehmigtes, aber nicht 
gezeichnetes Kapital oder ein bedingtes 

. Kapital, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Ausgabe von Wandelschuldver­
schreibungen oder Optionen auf die 
Zeichnung von Aktien, so sind anzugeben: 

Betrag des genehmigten Kapitals oder 
des bedingten Kapitals und etwaige 
Dauer der Ermächtigung für die 
Kapitalerhöhung, 
Kreis der Begünstigten, die ein Recht 
auf vorzugsweise Zeichnung dieses 
zusätzlichen Kapitals haben, 
Bedingungen und Modalitäten der 
Ausgabe der Aktien, die diesem zusätz­
lichen Kapital entsprechen. 

c) Soweit dem Emittenten bekannt, Angabe 
der natürlichen oder juristischen Personen, 
die direkt oder indirekt, einzeln oder 
gemeinsam den Emittenten beherrschen 
oder beherrschen können, und Angabe des 
von ihnen gehaltenen Kapitalanteils, der 
ein Stimmrecht verleiht. 
Eine gemeinsame Beherrschung liegt dann 
vor, wenn mehrere Gesellschaften oder 
mehrere Personen untereinander eine 
Vereinbarung getroffen haben, die ihnen 
die Möglichkeit gibt, dem Emittenten 
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gegenüber eme gememsame Politik zu 
verfolgen. 

d) Soweit dem Emittenten bekannt, Angabe 
der Aktionäre, die direkt oder indirekt 20% 
des Kapitals des Emittenten halten. 

e) Gehört der Emittent zu einem Konzern, 
kurze Beschreibung des Konzerns und der 
Stellung des Emittenten in diesem Kon­
zern. 

f) Zahl, Buchwert und Nennbetrag oder, 
wenn ein solcher nicht vorhanden ist, 
rechnerischer Wert der eigenen Aktien, die 
von dem Emittenten oder einer Gesell­
schaft, an der er mittel- oder unmittelbar 
zu mehr als 50% beteiligt ist, erworben 
wurden und im Portefeuille gehalten 
werden, sofern sie nicht gesondert in der 
Bilanz ausgewiesen werden. 

Kapitel 4 

Angaben über die Geschäftstätigkeit des Emittenten 

1. Kurze Angaben über die etwaige Abhängigkeit 
des Emittenten in Bezug auf Patente und 
Lizenzen, Industrie-, Handels- oder Finanzie­
rungsverträge oder neue Herstellungsverfah­
ren, wenn diese Faktoren von wesentlicher 
Bedeutung für die Geschäftstätigkeit oder die 
Rentabilität des Emittenten sind. 

2. Angabe aller Gerichts- oder Schiedsverfahren, 
die einen erheblichen Einfluß auf die finanz­
lage des Emittenten haben können oder in den 
letzten zwei Jahren gehabt haben. 

3. Angaben von Unterbrechungen der Geschäfts­
tätigkeit des Emittenten, die einen erheblichen 
Einfluß auf seine Finanzlage haben können 
oder in den letzten zwei Jahren gehabt haben. 

4. Investitionspolitik: 
a) .Angaben über die wichtigsten laufenden 

Investitionen mit Ausnahme von Anlagen 
in anderen Unternehmen, deren Erwerb 
eingeleitet ist. 
Verteilung dieser Investitionen nach geo­
graphischen Gesichtspunkten (In- und 
Ausland). 
Finanzierungsart (Eigen- oder Fremdfi­
nanzierung) . 

b) Angaben über die wichtigsten künftigen 
Investitionen des Emittenten, die von 
seinen Leitungsorganen bereits fest be­
schlossen sind, mit Ausnahme von Anlagen 
in anderen Unternehmen. 

Kapitel 5 

Angaben über die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten 

1. Rechnungslegung des Emittenten: 
a) Liegt der Stichtag des letzten veröffent­

lichten nichtkonsolidierten und/oder kon-

solidierten Jahresabschlusses mehr als neun 
Monate zurück, so ist eine Zwischenüber­
sicht über die Finanzlage für mindestens 
die ersten sechs Monate in den Prospekt 
aufzunehmen oder ihm beizufügen. 
Wurde diese Zwischenübersicht nicht 
geprüft, so ist dies anzugeben. 
Stellt der Emittent einen konsolidierten 
Jahresabschluß auf, so entscheidet der 
Exekutivausschuß, ob die Zwischenüber­
sicht in konsolidierter Form vorzulegen ist 
oder nicht. 
Jede wesentliche Änderung, die seit 
Abschluß des letzten Geschäftsjahres oder 
dem Stichtag der Zwischenübersicht über 
die Finanzlage eingetreten ist, ist in einem 
in den Prospekt aufzunehmenden oder 
ihm beizufügenden Vermerk zu beschrei­
ben. 

b) Entsprechen die nichtkonsolidierten oder 
konsolidierten Jahresabschlüsse ausländi­
scher Emittenten nicht den Bestimmungen 
der geltenden bundesgesetzlichen V or­
schriften über den Jahresabschluß von 
Gesellschaften und geben sie kein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechen­
des Bild von der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten, so sind nähere 
und/ oder ergänzende Angaben zu ma­
chen. 

2. Ist der Emittent ein herrschendes Unterneh­
men, das mit einem oder mehreren abhängigen 
Unternehmen einen Konzern bildet, so sind 
die Angaben nach den Kapiteln 4 und 7 
sowohl für den Emittenten als auch für den 
Konzern zu machen. 
Der Exekutivausschuß kann zulassen, daß 
diese Angaben nur für den Emittenten oder 
nur für den Konzern zu machen sind, wenn die 
nicht vorgelegten Angaben nicht von wesentli­
cher Bedeutung sind. 

Kapitel 6 

Angaben über die Verwaltung, Geschäftsführung 
und Aufsicht 

1. Name und Anschrift nachstehender Personen 
sowie ihre Stellung bei der emittierenden 
Gesellschaft unter Angabe der wichtigsten 
Tätigkeiten, die sie außerhalb des Emittenten 
ausüben, sofern diese für den Emittenten von 
Bedeutung sind: 
a) Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäfts­

führungs- und Aufsichtsorgane, 
b) persönlich haftende Gesellschafter bei 

einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
c) Gründer, wenn es sich um eine Gesell­

schaft handelt, die seit weniger als fünf 
Jahren besteht. 
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2. Bezüge und Vergünstigungen der Leitung des 
Emittenten: 
a) Für das letzte abgeschlossene Geschäfts­

jahr an Mitglieder der Verwaltungs-, 
Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgane 
gezahlte Bezüge und gewährte Sachlei­
stungen gleich welcher Art (als allgemeine 
Kosten oder Anteil am Jahresgewinn 
verbucht); diese Beträge sind für jedes 
Gesellschaftsorgan getrennt anzugeben. 
Angabe der Bezüge und Sachleistungen, 
die durch sämtliche Unternehmen, die vom 
Emittenten abhängig sind und mit denen 
letzterer einen Konzern bildet, an Mitglie­
der der Verwaltungs-, Geschäftsführungs­
oder Aufsichtsorgane des Emittenten ge­
zahlt bzw. gewährt werden; diese Beträge 
sind für jedes Gesellschaftsorgan getrennt 
anzugeben. 

b) Gesamtzahl der insgesamt von den Mit­
gliedern der Verwaltungs-, Geschäftsfüh­
rungs- und Aufsichtsorgane gehaltenen 
Aktien des Emittenten und diesen Perso­
nen eingeriiumte Optionen auf Aktien des 
Emittenten. 

c) Angaben über Art und Umfang der 
Interessen von Mitgliedern der Verwal­
tungs-, Geschäftsführungs- oder Auf­
sichtsorgane an der Form oder Sache nach 
ungewöhnlichen Geschäften des Emitten­
ten (zB außerhalb der normalen Geschäfts- . 
tätigkeit liegende Kaufgeschäfte, Erwerb 
und Veräußerung von Gegenständen des 
Anlagevermögens) während des letzten 
und des laufenden Geschäftsjahres. Sind 
derartige ungewöhnliche Geschäfte in 
weiter zurückliegenden Geschäftsjahren 
getätigt und noch nicht endgültig abge­
schlossen worden, so sind auch hierüber 
Angaben zu machen. 

d) Globale Angabe der Höhe aller noch lau­
fenden Darlehen, die vom Emittenten den 
unter Z 1 lit. a genannten Personen 
gewährt wurden, sowie der vom Emitten­
ten für diese Personen übernommenen 
Bürgschaften. 

Kapitel 7 

Angaben über den jüngsten Geschäftsgang und die 
Geschäftsaussichten des Emittenten 

1. Allgemeine Angaben über die Geschäftsent­
wicklung des Emittenten seit Abschluß des 
Geschäftsjahres: auf das sich der letzte 
veröffentlichte Jahresabschluß bezieht, insbe­
sondere über 

die wichtigsten Tendenzen in der jüngsten 
Entwicklung der Produktion, des Absat­
zes, der Lagerhaltung und der Auftragsbe­
stände, 

die jüngsten Tendenzen in der Entwick­
lung auf der Kosten- und Erlösseite. 

2. Angaben über die Aussichten des Emittenten, 
zumindest für das laufende Geschäftsjahr. 

Kapitel 8 

Angaben über die Anleihe und die Zulassung der 
Schuldverschreibungen zur amtlichen Notierung 

1. Anleihebedingungen : 
a) Gesamtbetrag der Anleihe; ist dieser 

Betrag nicht festgesetzt, so muß' dies 
erwähnt werden. Art, Zahl und Nummern 
der Schuldverschreibungen und Nennbe­
trag der einzelnen Stücke. 

b) Ausgabepreis, ausgenommen bei Dauer­
emissionen, Rücknahmepreis sowie Nomi­
nalzinssatz; sind mehrere Zinssätze vorge­
sehen, Bedingungen für den Wechsel von 
einem Zinssatz zum anderen. 

c) Bedingungen für die Gewährung anderer 
Vorteile, gleich welcher Art; die Methode 
zur Berechnung dieser Vorteile ist anzuge­
ben. 

d) Die im Ursprungs- und/oder Notierungs­
land erhobenen Quellensteuern auf die 
Einkünfte aus den Schuldverschreibungen. 
Angaben über die etwaige Übernahme der 
Quellensteuern durch den Emittenten. 

e) Modalitäten der Tilgung der Anleihe, 
einschließlich des Rückzahlungsverfah­
rens. 

f) Stellen, die in Österreich für den Emitten­
ten als Zahl- und Hinterlegungsstelle 
dienen. 

g) Währung der Anleihe; wenn die Anleihe 
auf Rechnungseinheiten lautet, deren 
vertraglicher Status; Währungsoption. 

h) Fristen: 
aa) Laufzeit der Anleihe, gegebenenfalls 

zwischenzeitliche Fälligkeitstermine, 
bb) Beginn der Verzinsung und Zinster­

mme, 
ce) Frist für die Verjährung der Ansprü­

che auf Zinsen und Rückzahlung, 
dd) Modalitäten und Fristen für die 

Auslieferung der effektiven Stücke, 
gegebenenfalls Erteilung von Zwi­
schenscheinen. 

i) Außer bei Dauerernissionen: Angabe der 
Rendite. Kurze Angabe der Methode für 
die Berechnung dieser Rendite. 

2. Angaben über Rechtsverhältnisse : 
a) Angabe der Beschlüsse, Ermächtigungen 

und Genehmigungen, auf Grund derer die 
Schuldverschreibungen begeben und/oder 
ausgegeben worden sind oder werden. 
Art der Ausgabe und Nennbetrag. 
Zahl der Schuldverschreibungsstücke, die 

1084 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)52 von 72

www.parlament.gv.at



1084 der Beilagen S3 

begeben und/oder ausgegeben worden 
sind oder werden, wenn sie vorher 
festgelegt worden ist. 

b) Art und Umfang der Garantien, Sicherhei­
ten und Verpflichtungen, mit denen die 
Bedienung der Anleihe, dh. Tilgung und 
Zins zahlungen, gewährleistet werden sol­
len. 
Angabe der Stellen, wo das Publikum zu 
den Vertragstexten in bezug auf. diese 
Garantien, Sicherheiten und Verpflichtun­
gen Zugang hat. 

c) Organisation der Treuhänder oder einer 
anderen Vertretung der Gesamtheit der 
Gläubiger. 
Name und Stellung bzw. Bezeichnung und 
Sitz des Vertreters der Gläubiger, wichtig­
ste Bedingungen dieser Vertretung, insbe­
sondere in bezug auf einen Wechsel inder 
Person des Vertreters. 
Angabe der Stellen, wo das Publikum zu 
den Verträgen über diese Arten der 
Vertretung Zugang hat. 

d) Klauseln über die Nachrangigkeit der 
Anleihe gegenüber anderen schon beste­
henden oder künftigen Schulden des 
Emittenten. 

e) Angabe der Rechtsordnung, nach denen 
die Schuldverschreibungen begeben wor­
den sind, sowie Angabe des Gerichts­
stands. 

f) Angabe, ob es sich um Namens- oder 
Inhaberschuldverschreibungen handelt. 

g) Etwaige durch die· Anleihebedingungen 
auferlegte Einschränkungen in bezug auf 
die freie Handelbarkeit der Schuldver­
schreibungen. 

3. Auskünfte über die Zulassung der Schuldver­
schreibungen zur amtlichen Notierung: 
a) Börsen, an denen die Zulassung zur 

amtlichen Notierung beantragt wird, wer­
den soll oder bereits stattgefunden hat. 

b) Angabe der natürlichen oder juristischen 
Personen, welche die Emission vom 
Em"ittenten geschlossen übernehmen oder 
übernommen haben oder für die Emission 
garantieren. Erstreckt sich die Übernahme 
oder dit;: Garantie nicht auf die gesamte 
Emission, Angabe des nicht gedeckten 
Teils. 

c) Erfolgt oder erfolgte die öffentliche oder 
private Ausgabe oder Unterbringung 
gleichzeitig auf Märkten verschiedener 
Staaten und wird oder wurde eine Tranche 
bestimmten dieser Märkte vorbehalten, 
Angabe dervorbehaltenen Tranchen. 

d) Werden Schuldverschreibungen derselben 
Gattung bereits an einer oder mehreren 
Börsen notiert, Angabe dieser Börsen. . 

, e) Wenn Schuldverschreibungen derselben 
Gattung noch nicht zur amtlichen Notie-

rung zugelassen sind, sondern an einem 
oder mehreren anderen geregelten, aner­
kannten und offenen Märkten mit ord­
nungsgemäßer Funktionsweise gehandelt 
werden, Angabe dieser Märkte. 

4. Auskünfte über die Emission, wenn diese 
gleichzeitig mit der Zulassung zur amtlichen 
Notierung stattfindet oder wenn sie weniger 
als drei Monate vor der Zulassung stattgefun­
den hat: 
a) Art der Ausübung "des Bezugsrechts, 

Handelbarkeit der Bezugsrechte, Bestim­
mungen über nicht in Anspruch genom­
mene Bezugsrechte. 

b) Modalitäten der Zahlung des Zeichnungs­
oder Kaufpreises. 

c) Außer bei Dauerernissionen: Zeitraum für 
die Zeichnung oder den Kauf der Schuld­
verschreibungen sowie Angabe der Mög­
lichkeit der vorzeitigen Schließung. 

d) Stellen, die Zeichnungen des Publikums 
entgegennehmen. 

e) Gegebenenfalls Angabe, daß die Zeich­
nungen gekürzt werden können. 

f) Außer bei Daueremissionen: Nettoerlös 
der Anleihe für den Emittenten. 

g) Zweck der Anleihe und vorgesehene 
Verwendung des Anleiheerlöses .. 

Anlage F 

Schema F 

SCHEMA FÜR DEN ZULASSUNGSPROSPEKT 
FÜR DIE AMTLICHE NOTIERUNG VON 
SCHULDVERSCHREIBUNGEN (AUSGE­
NOMMENWERTPAPIERE MIT UMTAUSCH­
ODER BEZUGSRECHTEN AUF AKTIEN) 
VON EMITTENTEN, VON DENEN BEREITS 
WERTPAPIERE AN DERSELBEN BÖRSE NO-

TIEREN 

Kapitel 1 

Angaben über die Personen, welche die Verantwor­
tung für den Prospekt übernehmen, sowie über die 

Abschlußprüfung 

1. Name und Stellung der natürlichen Personen 
. oder Bezeichnung und Sitz der juristischen 
Personen, die für den Prospekt oder gegebe­
nenfalls für bestimmte Abschnitte die Verant­
wortung übernehmen (im letzteren Fall 
Angabe der betreffenden Abschnitte). 

2. Erklärung der Personen nach Z 1, die für den 
Prospekt die Verantwortung übernehnien, daß 
ihres Wissens die Angaben in den Abschnitten 
des Prospekts, für die sie die Verantwortung 
übernehmen, richtig sind und keine Tatsachen 
verschwiegen werden, die die Aussage des 
Prospekts verändern können. 
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3. Name, Anschrift und Berufsbezeichnung der 
gesetzlich zugelassenen Abschlußprufer, weI­
che die Jahresabschlüsse der letzten drei 
Geschäftsjahre gemäß den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften geprüft haben. 
Erklärung, daß die Jahresabschlüsse geprüft 
worden sind. 
Wurde die Bestätigung der Ordnungsmäßig­
keit von den gesetzlich zugelassenen Ab­
schlußprüfern verweigert oder mit Einschrän­
kungen erteilt, so müssen der Wortlaut der 
Verweigerung oder der Einschränkungen 
vollständig wiedergegeben und die Gründe 
dafür angeführt werden. 
Bezeichnung der sonstigen Angaben im 
Prospekt, die von den Prüfern geprüft worden 
sind. 

Kapitel 2 

Angaben über die Anleihe und die Zulassung der 
Schuldverschreibungen zur amtlichen Notierung 

1. Anleihebedingungen : 
a) Gesamtbetrag der Anleihe; ist dieser 

Betrag nicht festgesetzt, so muß dies 
erwähnt werden. Art, Zahl und Nummern 
der Schuldverschreibungen und Nennbe­
trag der einzelnen Stücke. 

b) Ausgabepreis, ausgenommen bei Dauer­
ernissionen, Rücknahmepreis sowie Nomi­
nalzinssatz; sind mehrere Zinssätze vorge­
sehen, Bedingungen für den Wechsel von 
einem Zinssatz zum anderen. 

c) Bedingungen für die Gewährung anderer 
Vorteile, gleich welcher Art; die Methode 
zur Berechnung dieser Vorteile ist anzuge­
ben. 

d) Die im Ursprungs- und/oder Notierungs­
land erhobenen Quellensteuern auf die 
Einkünfte aus den Schuldverschreibungen. 
Angaben über die etwaige Übernahme der 
Quellensteuern durch den Emittenten. 

e) Modalitäten der Tilgung der Anleihe, 
einschließlich des Rückzahlungsverfah­
rens. 

t) Stellen, die in Österreich für den Emitten­
ten als Zahl- und Hinterlegungsstelle 
dienen. 

g) Währung der Anleihe; wenn die Anleihe 
auf Rechnungseinheiten lautet, deren 
vertraglicher Status; Währungsoptio~. 

h) Fristen: 
aa) Laufzeit der Anleihe, gegebenenfalls 

zwischenzeitliehe Fälligkeitstermine, 
bb) Beginn der Verzinsung und Zinster­

mIne, 
cc) Frist für die Verjährung der Ansprü­

che auf Zinsen und Rückzahlung, 
dd) Modalitäten und Fristen für die 

Auslieferung der effektiven Stücke, 
gegebenenfalls Erteilung von Zwi­
schenscheinen. 

i) Außer bei Dauerernissionen : Angabe der 
Rendite. Kurze Angabe der Methode für 
die Berechnung dieser Rendite. 

2. Angaben über Rechtsverhältnisse : 
a) Angabe der Beschlüsse, Ermächtigungen 

und Genehmigungen, auf Grund derer die 
Schuldverschreibungen begeben und/oder 
ausgegeben worden sind oder werden. 
Art der Ausgabe und Nennbetrag. 
Zahl der Schuldverschreibungsstücke, die 
begeben und/oder ausgegeben worden 
sind oder werden, wenn sie vorher 
festgelegt worden ist. 

b) Art und Umfang der Garantien, Sicherhei­
ten und Verpflichtungen, mit denen die 
Bedienung der Anleihe, dh. Tilgung und 
Zinszahlungen, gewährleistet werden sol­
len. 
Angabe der Stellen, wo das Publikum zu 
den Vertragstexten in bezug auf diese 
Garantien, Sicherheiten und Verpflichtun­
gen Zugang hat. 

c) Organisation der Treuhänder oder einer 
anderen Vertretun.g der Gesamtheit der 
Gläubiger. 
Name und Stellung bzw. Bezeichnung und 
Sitz des Vertreters der Gläubiger, wichtig-' 
ste Bedingungen dieser Vertretung, insbe­
sondere in bezug auf einen Wechsel in der 
Person des Vertreters. . 
Angabe der Stellen, wo das Publikum zu 
den Verträgen über diese Arten der 
Vertretung Zugang hat. 

d) Klauseln über die Nachrangigkeit der 
Anleihe gegenüber anderen schon beste­

, henden oder künftigen Schulden des 
Emittenten. 

e) Angabe der Rechtsordnung, nach der die 
Schuldverschreibungen begeben worden 
sind, sowie Angabe des Gerichtsstands. 

f) Angabe, ob es sich um Namens- oder 
Inhaberschuldverschreibungen handelt. 

g) Etwaige durch die Anleihebedingungen 
auferlegte Einschränkungen in bezug auf 
die freie Handelbarkeit der Schuldver­
schreibungen. 

3. Auskünfte über die Zulassung der Schuldver­
schreibungen zur amtlichen Notierung: 
a) Börsen, an denen die Zulassung zur 

amtlichen Notierung beantragt wird, wer­
den soll oder bereits stattgefunden hat. 

b) Angabe der natürlichen oder juristischen 
Personen, welche die Emission vom 
Emittenten geschlossen übernehmen oder 
übernommen haben oder für die Emission 
garantieren. Erstreckt sich die Übernahme 
oder die Garantie nicht auf die gesamte 
Emission, Angabe des nicht gedeckten 
Teils. . 
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c) Erfolgt oder erfolgte die öffentliche oder 
private Ausgabe oder Unterbringung 
gleichzeitig auf Märkten verschiedener 
Staaten und wird oder wurde eine Tranche 
bestimmten dieser Märkte vorbehalten, 
Angabe dervorbehaltenen Tranchen. 

d) Werden Schuldverschreibungen derselben 
Gattung bereits an einer oder mehreren 
Börsen notiert, Angabe dieser Börsen. 

e) Wenn Schuldverschreibungen derselben 
Gattung noch nicht zur' amtlichen Notie­
rung zugelassen sind, sondern an einem 
oder mehreren anderen geregelten, aner­
kannten und offenen Märkten mit ord­
nungsgemäßer Funktionsweise gehandelt 
werden, Angabe dieser Märkte. 

4. Auskünfte über die Emission, wenn diese 
gleichzeitig mit der Zulassung zur amtlichen 
Notierung stattfindet oder wenn sie weniger 
als drei Monate vor der Zulassung stattgefun­
den hat: 
.a) Art der Ausübung des Bezugsrechts, 

Handelbarkeit der Bezugsrechte, Bestim­
mungen über nicht in Anspruch genom­
mene Bezugsrechte. 

b) Modalitäten der Zahlung des Zeichnungs­
oder Kaufpreises. 

'c) 'Außer bei Daueremissionen: Zeitraum für 
die Zeichnung oder den Kauf der Schuld­
verschreibungen sowie Angabe der Mög­
lichkeit der vorzeitigen Schließung, 

d) Stellen, die Zeichnungen des Publikums 
entgegennehmen. ' 

e) Gegebenenfalls Angabe, daß die Zeich-
nungen gekürzt werden können. . 

f) Außer bei Daueremissionen: Nettoerlös 
der Anleihe für den Emittenten. 

g) Zweck der Anleihe und vorgesehene 
Verw'endung des Anleiheerlöses. 

Kapitel 3 

Allgemeine Angaben über den Emittenten und sein 
Kapital 

1. Allgemeine Angaben über den Emittenten: 
a) Bezeichnung, Sitz und Ort der Hauptver­

waltung, wenn dieser nicht mit dem Sitz 
zusammenfällt. 

b) Angabe, wo die im Prospekt genannten, 
den Emittenten betreffenden Unterlagen 
eingesehen werden können. 

2. Allgemeine Angaben über das Kapital: 
a) Betrag des gezeichneten Kapitals, Zahl von 

Gattungen der Anteile, die dieses Kapital 
vertreten, unter Angabe ihrer Hauptmerk­
male, 
Nicht eingezahlter Teil des gezeichneten 
Kapitals mit Angabe der Zahl oder des 
Gesamtnennbetrags und der Art der noch 
nicht voll eingezahlten Anteile, gegebenen-

falls aufgeschlüsselt nach dem Grad ihrer 
Einzahlung. 

b) Gehört der Emittent zu einem Konzern, 
kurze Beschreibung des Konzerns und der 
Stellung des Emittenten in ihm. 

Kapitel 4 

Angaben über die Geschäftstätigkeit des Emittenten 

Angabe aller Gerichts- oder Schiedsverfahren, die 
einen wesentlichen Einfluß auf die Finanzlage des 
Emittenten haben können oder in jüngster Zeit 
gehabt haben. 

Kapitel 5 

Angaben über die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten 

1. Rechnungslegung des Emittenten: 
a) Liegt der Stichtag des letzten veröffent­

lichten nichtkonsolidierten und/oder kon­
solidierten Jahresabschlusses mehr als n,eun 
Monate zurück, so ist eine Zwischenüber­
sicht über die Finanzlage für mindestens 
'die ersten sechs Monate in den Prospekt 
aufzunehmen oder ihm beizufügen. 
Wurde diese Zwischenübersicht nicht 
geprüft, so ist dies anzugeben. 
Stellt der Emittent einen konsolidierten 
Jahresabschluß auf, so entscheidet der 
Exekutivausschuß, ob die Zwischenüber­
sicht in konsolidierter Form vorzulegen ist 
oder nicht. 
Jede wesentliche Änderung, die seit 
Abschluß des letzten Geschäftsjahres oder 
dem Stichtag der Zwischenübersicht über 
die Finanzlage eingetreten ist, ist in einem 
in den Prospekt aufzunehmenden oder 
ihm beizufügenden Vermerk zu beschrei­
ben. 

b) Entsprechen die nichtkonsolidierten oder 
konsolidierten Jahresabschlüsse nicht 'den 
Bestimmungen der geltenden' bundesgesetzli­
chen Vorschriften über den Jahresabschluß 
von Gesellschaften und geben sie kein den 

. tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild von der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten, so sind nähere 
und/ oder ergänzende Angaben zu machen. 
c) Angabe, sofern wesentlich, zu einem 

möglichst naheliegenden Stichtag (der zu 
erwähnen ist): 

des Gesamtbetrages der noch zurück­
zuzahlenden Anleihen, wobei zwischen 
den (durch dingliche Sicherheiten oder 
auf andere Art durch den Emittenten 
oder durch Dritte) garantierten Anlei­
hen und den nichtgarantierten Anlei­
hen zu unterscheiden ist, 
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des Gesamtbetrags aller sonstigen 
Kreditaufnahmen und Verbindlichkei­
ten, wobei zwischen garantierten oder 
nichtgarantierten Kreditaufnahmen 
und Verbindlichkeiten zu unterschei­
den ist, 
des Gesamtbetrags der Eventualver­
bindlichkeiten. 

Bei Nichtvorhandensein solcher Anleihen, 
Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten oder 
Eventualverbindlichkeiten wird eine ent­
sprechende Negativerklärung in den Pro­
spekt aufgenommen. 
Im 'allgemeinen sollen Verpflichtungen 
zwischen Unternehmen innerhalb des 
Konzerns nicht berücksichtigt werden; 
erforderlichenfalls ist hierüber eine Erklä­
rung abzugeben. 

d) Aufstellung über Herkunft und Verwen­
dung der Mittel für die letzten drei 
Geschäftsjahre. 

2. Ist der Emittent ein herrschendes Unterneh­
men, das mit einem oder mehreren abhängigen 
Unternehmen einen Konzern bildet, so sind 
die Angaben nach den Kapiteln 4 und 7 
sowohl für den Emittenten als auch für den 
Konzern zu machen. 
Der Exekutivausschuß kann zulassen, daß 
diese Angaben nur für den Emittenten oder 
nur für den Konzern zu machen sind, wenn die 
nicht vorgelegten Angaben nicht von wesentli­
cher Bedeutung sind. 

Kapitel 6 

Angaben über die Verwaltung, Geschäftsführung 
und Aufsicht 

1. Name und Anschrift nachstehender Pe~sonen 
sowie ihre Stellung bei dem emittierenden 
Unternehmen unter Angabe der wichtigsten 
Tätigkeiten, die sie außerhalb des Emittenten 

. ausüben, sofern diese Tätigkeiten, die sie 
außerhalb des Emittenten ausüben, für den 
Emittenten von Bedeutung sind: 
a) Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäfts­

führungs- und Aufsichtsorgane, 
b) persönlich haftende Gesellschafter bei 

einer Kommanditgesellschaft auf Aktien. 

Kapitel 7 

Angaben über den jüngsten Geschäftsgang und die 
Geschäftsaussichten des Emittenten 

1. Allgemeine Angaben über die Geschäftsent­
wicklung des Emittenten seit Abschluß des 
Geschäftsjahres, auf das sich der letzte 
veröffentlichte Abschluß bezieht, insbesondere 
über 

die wichtigsten Tendenzen in der jüngsten 
Entwicklung der Produktion, des Absat­
zes, der Lagerhaltung und der Auftragsbe­
stände und 
die jüngsten Tendenzen in der Entwick­
lung auf der Kosten- und Erlösseite. 

2. Angaben über die Aussichten des Emittenten, 
zumindest für d~s laufende Geschäftsjahr. 

Der Veröffentlichung des vorgenannten Prospektes 
ist der Jahresabschluß für 'das letzte Geschäftsjahr' 
anzuschließen. Stellt der Emittent gleichzeitig einen 
nichtkortsolidierten und einen konsolidierte'll Jah" 
res abschluß auf, so sind beide Arten von Abschlüs­
sen dem Prospekt anzuschließen. Der Exekutivaus­
schuß kann allerdings dem Emittenten gestatten, 
entweder nur den nichtkonsolidierten oder nur den 
konsolidierten Jahresabschluß dem Prospekt anzu­
schließen, wenn der nicht angeschlossene Jahresib­
schluß keine wesentlichen zusätzlichen Aussagen 
enthält. 

Anlage G 

Schema G 

SCHEMA FÜR DEN ZULASSUNGSPROSPEKT 
FÜR DIE AMTLICHE NOTIERUNc' VON 
SCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT UM­
TAUSCH- ODER BEZUGSRECHTEN UND 
EMITTENT DER ANLEIHEN MIT EMITTENT 

DER AKTIEN IDENTISCH 

Kapitel 1 

Angaben über die Personen, welche die Verantwor­
tung für den Prospekt übernehmen, sowie über die 

Abschlußprüfung 

Name, Anschrift und Berufsbezeichnung. der 
gesetzlich zugelassenen Abschlußprüfer, welche die 
Jahresabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre 
gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
g~prüft haben . 

Erklärung, daß die Jahresabschlüsse geprüft 
worden sind. 

Wurde die Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit 
von den gesetzlich zugelassenen Abschlußprüfern 
verweigert oder mit Einschränkungen erteilt,· so 
müssen der Wortlaut der Verweigerung oder der 
Einschränkungen vollständig wiedergegeben und 
die Gründe dafür angeführt werden, 

Kapitel 2 

Allgemeine Angaben über den Emittenten und 
dessen Kapital 

1. Allgemeine Angaben über den Emittenten: 
a) Bezeichnung, Sitz und Ort der Hauptver­

waltung, wenn dieser nicht mit dem Sitz 
zusammenfällt. 
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b) Zeitpunkt der Gründung, Dauer des 
Emittenten, sofern sie nicht unbestimmt ist. 

c) Rechtsordnung, unter der der Emittent 
tätig ist, und Rechtsform, die er im 
Rahmen dieser Rechtsordnung angenom­
men hat. 

d) Angabe des Gegenstandes des Emittenten 
unter Bezugnahme auf die betreffende 
Bestimmung der Satzung. 

e) Angabe des Registers und Nummer der 
Eintragung in dieses Register. 

f) Angabe, wo die im Prospekt genannten, 
den Emittenten betreffenden Unterlagen 
eingesehen werden können. 

'2. Allgemeine Angaben über das Kapital: 
a) Betrag des gezeichneten Kapitals, Zahl 

und Gattungen der Aktien, die dieses 
Kapital vertreten, unter Angabe ihrer 
Hauptmerkmale. 
Nicht eingezahlter Teil des gezeichneten 
Kapitals mit Hinweis auf die ~ahl oder den 
Gesamtnennbetrag und die Art der noch 
nicht voll eingezahlten Aktien, gegebenen-

. falls aufgeschlüsselt nach dem Grad ihrer 
Einzahlung. 

b) Gibt es ein genehmigtes, aber nicht 
gezeichnetes Kapital oder ein bedingtes 
Kapital, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Ausgabe 'Von Wandelschuldver­
schreibungen oder Optionen auf die 
Zeichnung von Aktien, so sind anzugeben: 

Betrag des genehmigten Kapitals oder 
des bedingten Kapitals und etwaige 
Dauer der Ermächtigung für die 
Kapitalerhöhung, . 
Kreis der Begünstigten, die ein Recht 
auf vorzugsweise Zeichnung dieses 
zusätzlichen Kapitals haben, 
Bedingungen und Modalitäten der 
Ausgabe der Aktien, die diesem zusätz­
lichen Kapital entsprechen. 

c) .Hat das Unternehmen Anteile ausgegeben, 
die nicht das Kapital vertreten, Angabe 
ihrer Zahl und Hauptmerkmale. 

d) Betrag der Wertpapiere mit Umtausch­
oder Bezugsrecht auf Aktien mit Angabe 
der Umwandlungs-, Tausch- oder Bezugs­
bedingungen und -modalitäten. , 

e) Bedingung~n, die in der Satzung für eine 
Veränderung des Kapitals und der Rechte, 
die mit den verschiedenen Aktiengattun­
genverbunden sind, vorgesehen sind, 
sowe.it sie strenger sind als die Rechtsvor­
schriften. 

f) Kurze . Beschreibung der Vorgänge, die 
den Betrag des gezeichneten Kapitals 
und/ oder die Zahl und die Gattung der das 
gezeichnete Kapital vertretenden Aktien in 
den letzten drei Jahren verändert haben. 

g) Soweit dem Emittenten bekannt, Angabe 
der natüflichen oder juristischen Personen, 
die direkt oder indirekt, einzeln oder 
gemeinsam den Emittenten beherrschen 
oder beherrschen können, und Angabe des 
von ihnen gehaltenen. Kapitalanteils, der 
ein Stimmrecht verleiht. 
Eine gemeinsame Beherrschung liegt dann 
vor, wenn mehrere Gesellschaften oder 
mehrere Personen untereinander eine 
Vereinbarung getroffen haben, die ihnen 
die Möglichkeit gibt, dem Emittenten 
gegenüber eine gemeinsame Politik zu 
verfolgen. 

h) Soweit dem Emittenten bekannt, Angabe 
der Aktionäre, die direkto.der indirekt 20% 
des Kapitals des Emittenten halten. 

i) Gehört der Emittent zu einem Konzern, 
kurze Beschreibung des Konzerns und der 
Stellung des Emittenten in diesem Kon­
zern. 

j) Zahl, Buchwert und Nennbetrag oder, 
,wenn ein solcher nicht vorhanden ist, 
rechnerischer Weri der eigenen Aktien, die 
von dem Emittenten oder einer Gesell­
schaft, an der er mittel- oder unmittelbar 
zu mehr als 50% beteiligt ist, erworben 
wurden und im Portefeuille, gehalten 
werden, 'sofern sie nicht gesondert in der 
Bilanz ausgewiesen werden. 

Kapitel 3 

Angabe~ über die Geschäftstätigkeit des Emittenten 

1. Haupttätigkeitsbereiche des Emittenten: 
a) Beschreibung der Haupttätigkeitsbereiche 

des Emittenten unter Angabe der wichtig­
sten Arten der vertriebenen Erzeugnisse 
und/ oder erbrachten Dienstleistungen. 
Angabe neuer Erzeugnisse und/oder Tä­
tigkeiten, wenn 'sie von Bedeutung sind. 

b) Nettoumsatzerlöse für die letzten drei 
Geschäftsjahre, aufgegliedert nach Tätig­
keitsbereichen sowie nach geographisch 
bestimmten Märkten, soweit sich, unter 
Berücksichtigung der Organisation des 
Verkaufs von für die normale Geschäftstä­
tigkeit des Emittenten typischen Erzeug­
nissen und der Erbringung von für die 
normale Geschäftstätigkeit des Emittenten 
typischen Dienstleistungen, die Tätigkeits­
bereiche und geographisch bestimmten 
Märkte untereinander erheblich unter­
scheiden. 

c~ Standort, Bedeuturig der Schwerpunktbe­
triebe des Emittenten und kurze Angaben 
über Grundbesitz. Schwerpunktbetrieb ist 
ein Betrieb, der mehr als 10% zum Umsatz 
oder zur Produktion beiträgt. 
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. d) Bei Bergwerken, Öl- und Erdgasvorkom-
men, Steinbrüchen und ähnlichen Tätig­
keitsbereichen, wenn sie von Bedeutung 
sind, Beschreibung der Lagerstätten, 
Schätzung der wirtschaftlich nutzbaren 
Vorräte und voraussichtliche Nutzungs­
dauer. 
Angabe der Da1,ler und der wesentlichen' 
Bedingungen der Abbaurechte und der 
Bedingungen für deren wirtschaftliche 
Nutzung, 
Angaben über den Stand der Erschließung, 

e) Wenn die Angaben gemäß lit. abis d durch 
außergewöhnliche Ereignisse beeinflußt 
worden sind, so ist darauf hinzuweisen, 

2. Kurze Angaben über die etwaige Abhängigkeit 
des Emittenten in bezug auf Patente und 
Lizenzen, Industrie-, Handels- oder Finanzie­
rungsverträge oder neue Herstellungsverfah-
ren, wenn diese Faktoren von wesentlicher 
Bedeutung für die Geschäftstätigkeit oder die 
Rentabilität des Emittenten sind 

3. Ang,;:ben über die Forschungs-' und Entwick­
lungspolitik für neue Produkte und Verfahren 
während der letzten drei Geschäftsjahre wenn 
diese Angaben von Bedeutung sind, ' 

4, Angabe aller Gerichts- oder Schiedsverfahren 
die einen erheblichen Einfluß auf die Finanz~ 
lage des Emittenten haben können oder in den 

'letzten zwei Jahren gehabt haben. 
5. Angaben von Unterbrechungen der Geschäfts­

tätigkeit des Emittenten, die einen erheblichen 
Einfluß auf seine Finanzlage haben können 
oder in den letzten zwei Jahren gehabt haben, 

6. Durchschnittlicher Personalbestand und seine 
Entwicklung während der letzten drei Ge­
schäftsjahre, wenn diese Entwicklung von 
Bedeutung ist, möglichst nach Haupttätig­
keitsbereichen aufgeschlüsselt. 

7. Investitionspolitik: 
a) Zahlenangaben über die wichtigsten in den 

letzten drei Geschäftsjahren' und den 
bereits vergangenen Monaten des laufen­
den Geschäftsjahres vorgenommenen In­
vestitionen einschließlich Anlagen in ande­
ren Unternehmen in Form von Aktien 
Anteilen, Schuldverschreibungen usw, ' 

b) Angaben über die wichtigsten laufenden 
!nvestiiionen mit Ausnahme von Anlagen 
In anderen Unternehmen, deren Erwerb 
eingeleitet ist. 
Verteilung dieser Investitionen nach geo­
graphischen Gesichtspunkten (In- und 
Ausland), 
Finanzierungsart (Eigen- oder Fremdfi-
nanzierung). -

c) Angabe,n über die wichtigsten künftigen 
Investltlonen des Emittenten, die von 
seinen Leitungsorganen bereits fest be­
schlossen sind, mit Ausnahme von Anlagen 
in anderen Unternehmen. 

Kapitel 4 

Angaben über die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten 

1, Rechnungslegung des Emittenten: 

a) Die von den Organen des Emittenten 
aufgestellten Bilanzen und Gewinn- und 
Verlustrechnungen der letzten drei Ge­
schäftsj ahre in Form einer Vergleichsüber­
Jicht mit Anhang zum Jahresabschluß des 
letzten Geschäftsjahres, 
Bei Eingang des Prospektentwurfs beim 
Exekutivausschuß darf der Stichtag des 
letzten veröffentlichten Jahresabschlusses 
nicht länger als 18 Monate zurückliegen. 

b) Stellt der Emittent lediglich einen konsoli­
dierten Jahresabschluß auf, so hat er diesen 
gemäß lit. a in den Prospekt aufzunehmen. 
Stellt der Emittent sowohl einen nichtkon­
solidierten Jahresabschluß als auch einen 
konsolidierten Jahresabschluß auf, so hat 
er beide Arten von Jahresabschlüssen 
gemäß lit. a in den Prospekt aufzunehmen, 
Der Exekutivausschuß kann jedoch dem 
Emittenten gestatten, entweder den nicht­
konsolidierten oder den konsolidierten 
Jahresabschluß aufzunehmen, wenn der 
nicht aufgenommene Jahresabschluß keine 
wesentlichen zusätzlichen Aussagen ent­
hält. 

c) Versteuertes Jahresergebnis je Aktie des 
Emittenten auf .Grund der normalen 
Geschäftstätigkeit für die letzten drei 
Geschäftsjahre, wenn der Emittent in den 
Prospekt den nichtkonsolidierten Jahres­
abschluß aufnimmt. 
Nimmt der Emittent nur konsolidierte 
Jahresabschlüsse in den Prospekt auf, so­
hat er das auf jede Aktie entfallende 
konsolidierte Ergebnis des Geschäftsjahres 
für die letzten drei Geschäftsjahre anzuge­
ben, Diese Angabe hat zusätzlich zu 
derjenigen gemäß Absatz 1 zu erfolgen, 
wenn der Emittent auch seinen nichtkon­
solidierten Jahresabschluß in den Prospekt 
aufnimmt, 
Hat sich in dem vorgenannten Zeitraum 
von drei Geschäftsjahren die Zahl der 
Aktien des Emittenten insbesondere durch 
eine Erhöhung oder Herabsetzung des 
Kapitals oder durch Zusammenlegung 
oder Splitting der Aktien geändert, so sind 
die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Ergebnisse je Aktie zu bereinigen, um sie 
vergleichbar zu machen; in diesem Fall 
sind die Berichtigungsformeln anzugeben. 

d) Höhe der Dividende je Aktie für die 
letzten drei Geschäftsjahre, gegebenenfalls 
bereinigt, um sie entsprechend lit. c Abs. 3 
vergleichbar zu machen. 
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e) Liegt dfr Stichtag des letzten veröffent­
lichten nichtkonsolidierten und! oder kon­
solidierten Jahresabschlusses mehr als neun 
Monate zurück, so ist eine Zwischenüberc 

. sicht über die Finanzlage für mindestens 
die ersten sechs Monate in den Prospekt 
aufzunehmen oder ihm beizufügen. 
Wurde diese Zwischenübersicht nicht 
geprüft, so ist dies anzugeben. 
Stellt der Emittent einen konsolidierten 
Jahresabschluß auf, so entscheidet der 
Exekutivausschuß, ob die Zwischenüber­
sicht in konsolidierter Form vorzulegen ist 
oder nicht. 
Jede wesentliche Änderung, die seit 
Abschluß des letzten Geschäftsjahres oder 
dem Stichtag der Zwischenübersicht über 
die Finanzlage eingetreten ist, ist in einem 
in den Prospekt aufzunehmenden oder 
ihm beizufügenden Vermerk zu beschrei­
ben. 

E) Entsprechen die nichtkonsolidierten oder 
konsolidierten Jahresabschlüsse ausländi­
scher Emittenten nicht den geltenden 
bundesgesetzlichen Vorschriften über den 
Jahresabschluß von Gesdlschaften und 
geben sie kein den tatsächlichen Verhält­
nissen entsprechendes Bild von der Vermö­
gens-, Finanz- und Ertragslage des Emit­
tenten, so sind nähere und! oder ergän­
zende Angaben zu machen. 

g) Aufstellung über Herkunft und Verwen­
dung der Mittel für die letzten drei 
Geschäftsjahre. 

2. Einzelangaben über Unternehmen, an denen 
der Emittent mit einem Kapitalanteil beteiligt 
ist, der die Beurteilung seiner Vermögens-, 
Finanz- oder Ertragslage wesentlich beeinflus­
sen könnte. 
Die nachstehend aufgeführten Angaben sind 
auf jeden Fall für Unternehmen zu machen, an 
denen der Emittent direkt oder indirekt eine 
BeteÜigung hält, wenn deren Buchwert minde­
stens 10% seines Eigenkapitals darstellt oder 
mit mindestens 10% zu seinem Nettoergebnis 
beiträgt oder wenn im Falle eines Konzerns 
der Buchwert dieser Beteiligung mindestens 
10% des konsolidierten Eigenkapitals darstellt 
oder mit mindestens 10% zum konsolidierten 
Nettoergebnis des Konzerns beiträgt. 
Die nachstehend aufgeführten Angaben kön­
nen u~terbleiben, wenn der Emittent nach­
weist, daß die Beteiligung vorübergehend ist. 
Desgleichen können die unter lit. e und f 
vorgesehenen Angaben unterbleiben; wenn das 
Unternehmen, bei dem die Beteiligung besteht, 
seine Jahresabschlüsse nicht veröffentlicht. 
Die unter lit. g und j vorgeschriebenen 
Angaben können weggelassen werden, wenn 
nach Ansicht des Exekutivausschusses dadurch 
die Anleger nicht irregeführt werden können. 

a) Bezeichnung und Sitz des Unternehmens, 
b) Tätigkeitsbereich, 
c) Höhe des Kapitalanteils, 
d) gezeichnetes Kapital, 
e) Rücklagen, 
E) versteuertes Ergebnis des letzten Ge­

schäftsjahres auf Grund der normalen 
Geschäftstätigkeit, 

g) Wert, zu dem der Emittent die gehaltenen 
Aktien oder Anteile in den Büchern führt, 

h) auf die gehaltenen Aktien oder Anteile' 
noch einzuzahlender Betrag, 

i) Höhe der Dividendeneinkünfte des letzten 
Geschäftsjahres auf Grund des Aktien­
oder Anteilbesitzes, 

j) Höhe der Forderungen und der Verbind­
lichkeiten des Emittenten gegenüber dem 
Unternehmen. 

3. Einzelangaben über die nicht unter die Z 2 
fallenden Unternehmen, von denen der 
Emittent mindestens 10% des Kapitals hält. 
Diese Angaben können unterbleiben, wenn sie 
im Hinblick auf den Zweck des Prospektes 
(§ 74) von geringem Interesse sind. 
a) Bezeichnung und Sitz des Unternehmens, 
b) Höhe des Kapitalanteils. 

4. Enthält der Prospekt konsolidierte Jahresab­
schlüsse, so sind anzugeben: 
a) die angewandten Konsolidierungsgrund­

sätze. Diese Grundsätze sind klar zu 
beschreiben, wenn im Sitzstaat keine 
Rechtsvorschriften über die Konsolidie­
rung von Jahresabschlüssen bestehen oder 
wenn diese Grundsätze nicht den betref­
fenden Rechtsvorschriften oder einer all­
gemein anerkannten Methode entspre­
chen, die in Österreich üblich ist; 

b) die Firma und der Siq, der in den 
Konzernabschluß einbezogenen Unter­
nehmen, wenn diese Angabe. für die 
Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten wichtig ist. Es 
genügt, diese Unternehmen in der nach Z 2 
vorgeschriebenen Liste zu kennzeichnen; 

c) für jedes unter lit. b genannte Unterneh-
men: 

der Betrag der insgesamt von Dritten 
gehaltenen Anteile, wenn die J ahresab­
schi üsse voll konsolidiert worden sind; 
die Quote der auf der Grundlage der 
gehaltenen Anteile berechneten Kon­
solidierung, wenn quotehmäßig konso­
lidiert worden ist. 

5. Ist der Emittent ein beherrschendes Unterneh­
men, das mit einem oder mehreren abhängigen 
Unternehmen einen Konzern bildet, so sind 
die Angaben nach den Kapiteln 4 und 7 
sowohl für den Emittenten als auch für den 
Konzern zu machen. 
Der Exekutivausschuß kann zulassen, daß 
diese Angaben nur für den Emittenten oder 
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nur für den Konzern zu machen sind, wenn die. 
nicht vorgelegten Angaben nicht von wesentli­
cher Bedeutung sind. 

6. Ergeben sich Angaben nach Schema A aus den 
gemäß Kapitel 5 aufgenommenen Jahresab­
schlüssen, so brauchen sie nicht wiederholt zu 
werden. 

KapitelS 

Angaben über die Verwaltung, Geschäftsführung 
und Aufsicht 

1. Name und Anschrift nachstehender Personen 
sowie ihre Stellung bei der emittierenden 
Gesellschaft unter Angabe der wichtigsten 
Tätigkeiten, die sie außerhalb des Emittenten 

. ausüben, sofern diese für den Emittenten von 
Bedeutung sind: 
a) Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäfts­

führungs- und Aufsichtsorgane, 
b) persönlich haftende Gesellschafter bei 

einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
c) Gründer, wenn es sich um eipe Gesell­

schaft handelt, die seit weniger als fünf 
Jahren besteht. 

2. Bezüge und Vergünstigungen der Leitung des 
Emittenten: 
a) Für- das letzte abgeschlossene Geschäfts­

jahr an Mitglieder der Verwaltungs-, 
Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgane 
gezahlte Bezüge und gewährte Sachlei­
stungen gleich welcher Art (als allgemeine 
Kosten oder Anteil am Jahresgewinn 
verbucht); diese Beträge sind für jedes 
Gesellschaftsorgan getrennt anzugeben. 
Angabe der Bezüge und Sachleistungen, 
die durch sämtliche Unternehmen, die vom 
Emittenten abhängig sind und mit denen 
letzterer einen Konzern bildet, an Mitglie­
der der V e~altungs-, Geschäftsführungs­
oder Aufsichtsorgane des Emittenten ge­
zahlt bzw. gewährt werden; diese Beträge 
sind für jedes Gesellschaftsorgan getrennt 
anzugeben. 

b) Gesamtzahl der insgesamt von den Mit-
gliedern der Verwaltungs-, Geschäftsfüh­

. rungs- und Aufsichtsorgane gehaltenen 
Aktien des Emittenten und diesen Perso­
nen eingeräumte Optionen auf Aktien des 
Emittenten. 

c) Angaben über Art und Umfang der 
Interessen von Mitgliedern der Verwal­
tungs-, Geschäftsführungs- oder Auf­
sichtsorgane an der Form oder Sache nach 
ungewöhnlichen Geschäften des Emitten­
ten (zB außerhalb der normalen Geschäfts­
tätigkeit liegende Kaufgeschäfte, Erwerb 
und Veräußerung von Gegenständen des 
Anlagevermögens) während des letzten 
und des laufenden Geschäftsjahres. Sind 

derartige ungewöhnliche Geschäfte in 
weiter zurückliegenden Geschäftsjahren 
getätigt und noch nicht endgültig abge­
schlossen worden, so sind auch hi~rüber 
Angaben zu machen. 

d) Globale Angabe der Höhe aller noch 
laufenden Darlehen, die vom Emitt~nten 
den unter Z 1 lit. a genannten Personen 
gewährt wurden, sowie der vom Emitten­
ten für diese Personen übernommenen 
Bürgschaften. 

3. Angabe der Systeme zur Arbeitnehmerbeteili­
gung am Kapital des Emitteriten. 

Kapitel 6 

Angaben über den jüngsten Geschäftsgang_ und die 
Geschäftsaussichten des Emittenten 

1. Allgemeine Angaben über die Geschäftsent­
wicklung des Emittenten seit Abschluß des 
Geschäftsjahres, auf das sich der letzte 
veröffentlichte Jahresabschlußbezieht, insbe­
sondere über 

die wichtigsten Tendenzen in der jüngsten 
Entwicklung der Produktion, des Absat­
zes, der Lagerhaltung und der Auftragsbe­
stände, 
die jüngsten Tendenzen in der Entwick­
lung auf der Kosten- und Erlösseite. 

2. Angaben über die Aussichten des Emittenten, 
zumindest für das laufende Geschäftsjahr. 

Kapitel 7 

Angaben über die Anleihe undd,ie Zulassung der 
Schuldverschreibungen zur amtlichen Notierung 

1. Anleihebedingungen : 
a) Gesamtbetrag der Anleihe;' ist dieser 

Betrag nicht· festgesetzt, so muß dies 
erwähnt werden. Art, Zahl und Nummern 
der Schuldverschreibungen. und Nennbe­
trag der einzelnen Stücke. 

b) Ausgabepreis, ausgenommen bei Dauer­
ernissionen, Rücknahmepreis sowie Nomi­
nalzinssatz; sind mehrere Zinssätze vorge­
sehen, Bedingungen für den Wechsel von 
einem Zinssatz zum anderen. 

c) Bedingungen für die Gewährung anderer 
Vorteile, gleich welcher Art; die Methode 
zur Berechnung dieser Vorteiie ist anzuge­
ben. 

d) Die im Ursprungs- und/oder Notierungs­
land erhobenen Quellensteuern auf die 
Einkünfte aus den Schuldverschreibungen. 
Angaben über die etwaige Übernahme der 
Quellensteuern durch den Emittenten. 

e) Modalitäten der Tilgung der Anleihe, 
einschließlich des Rückzahlungsverfah­
rens. 
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f) .Stellen, die in Österreich für den Emitten­
ten als Zahl- und Hinterlegungsstelle 
dienen: 

g) Währung der Anleihe; wenn die Anleihe 
auf Rechnungseinheiten lautet, deren 
vertraglicher Status; Währungsoption. 

h) Fristen: 
aa) Laufzeit der Anleihe, gegebenenfalls 

zwischenzeitliehe Fälligkeitstermine, 
bb) Beginn der Verzinsung und Zinster­

mine, 
ce) Frist für die Verjährung der Ansprü­

che auf Zinsen und Rückzahlung, 
dd) Modalitäten und Fristen für die 

Auslieferung der effektiven Stücke, 
gegebenenfalls Erteilung von Zwi­
schenscheinen. 

i) Außer bei Dauerernissionen : Angabe der 
Rendite. Kurze Angabe der Methode für 
die Berechnung dieser Rendite. 

2. Angaben über Rechtsverhältnisse : 
a) Angabe der Beschlüsse, Ermächtigungen 

und Genehmigungen, auf Grund derer die 
Schuldverschreibungen begeben und!oder 
ausgegeben worden sind oder werden. 
Art der Ausgabe und Nennbetrag. 
Zahl der Schuldverschreibungsstücke, die 
begeben und! oder ausgegeben worden 
sind oder werden, wenn sie vorher 
f~stgelegt worden ist. 

b) Art und Umfang der Garantien, Sicherhei­
ten und Verpflichtungen, mit denen die 
Bedienung der Anleihe, dh. Tilgung und 
Zinszahlungen, gewährleistet werden sol­
len. 
Angabe der Stellen, wo das Publikum zu . 
den Vertragstexten in bezug auf diese 
Garantien, Sicherheiten und Verpflichtun­
gen Zugang hat. 

c) Organisation der Treuhänder oder einer 
anderen Vertretung der Gesamtheit der 
Gläubiger. 
Name und Stellung bzw. Bezeichnung und 
Sitz des Vertreters der Gläubiger, wichtig­
ste Bedingungen dieser Vertretung, insbe­
sondere in bezug auf einen Wechsel in der 
Person des Vertreters. 
Angabe der Stellen, wo das Publikum zu 
den Verträgen über diese Arten der 
Vertretung Zugang hat. . 

d) Klauseln über die Nachrangigkeit der 
Anleihe gegenüber anderen schon beste­
henden oder künftigen Schulden des 
Emittenten. 

e) ~ngabe der Rechtsordnung, nach der die 
Schuldverschreibungen begeben worden 
sind, sowie Angabe des Gerichtsstands. 

f) Angabe, ob es sich um N amens- oder 
Inhaberschuldverschreibungen handelt. 

g) Etwaige durch die Anleihebedingungen 
auferlegte Einschränkungen in bezug auf 
die freie Handelbarkeit der Schuldver­
schreibungen. 

3. Auskünfte über die Zulassung der Schuldver­
schreibungen zur amtlichen Notierung: 
a) Börsen, an denen die Zulassung zur 

amtlichen Notierung beantragt wird, wer­
den soll oder bereits stattgefunden hat. 

b) Angabe der natürlichen oder juristischen 
Personen, welche die Emission vom 
Emittenten geschlossen übernehmen oder 
übernommen haben oder für die Emission 
garantieren. Erstreckt sich die Übernahme 
oder die Garantie nicht auf die gesamte 
Emission, Angabe des nicht gedeckten 
Teils. 

c) Erfolgt oder erfolgte die öffentliche oder 
private Ausgabe oder Unterbringung 
gleichzeitig auf Märkten verschiedener 
Staaten und wird oder wurde eine Tranche 
bestimmten dieser Märkte vorbehalten, 
Angabe dervorbehaltenen Tranchen. 

d) Werden Schuldverschreibungen derselben 
Gattung bereits an einer oder mehreren 
Börsen notiert, Angabe dieser Börsen. 

e) Wenn Schuldverschreibungen derselben 
Gattung noch nicht zur amtlichen Notie­
rung zugelassen sind, sondern an einem 
oder mehreren anderen geregelten, aner­
kannten und offenen Märkten mit ord­
nungsgemäßer Funktionsweise gehandelt 
werden, Angabe dieser Märkte. 

4. Auskünfte über die Emission, wenn diese 
gleichzeitig mit der Zulassung zur amtlichen 
Notierung stattfindet oder wenn sie weniger 
als drei Monate vor der Zulassung stattgefun­
den hat: 
a) Art der Ausübung des Bezugsrechts, 

Handelbarkeit der Bezugsrechte, Bestim­
mungen über nicht in Anspruch genom­
mene Bezugsrechte. 

b) Modalitäten der Zahlung des Zeichnungs­
oder Kaufpreises. 

c) Außer bei Dauerernissionen: Zeitraum für 
die Zeichnung oder den Kauf der Schuld­
verschreibungen sowie Angabe der Mög­
lichkeit der vorzeitigen Schließung. 

d) Stellen, die Zeichnungen des Publikums 
entgegennehmen. 

e) Gegebenenfans Angabe, daß die Zeich­
nungen gekürzt werden können. 

f) Außer bei Dauerernissionen : Nettoerlös 
der Anleihe für den Emittenten. 

g) .Zweck der Anleihe und vorgesehene 
Verwendung des Anleiheerlöses. 

Kapitel 8 

1. Angaben über die Art der zur Umwandlung, 
zum Tausch oder zum Bezug angebotenen 
Aktien und die damit verbundenen Rechte. 

1084 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 61 von 72

www.parlament.gv.at



62 1084 der Beilagen 

2. Die Umwandlungs-, Tausch- oder Bezugsbe­
dingungen und -modalitäten sowie die Angabe 
der Fälle, in denen sie geändert werden 
können. 

Anlage H 

Schema H 

SCHEMA FÜR DEN ZULASSUNGSPROSPEKT 
FÜR DIE AMTLICHE NOTIERUNG VON 
SCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT UM­
T AUSCH- ODER BEZUGSRECHTEN UND 
EMITTENT DER ANLEIHEN MIT EMITTENT 

DER AKTIEN NICHT IDENTISCH 

I. ÜBER DIE ZU TAUSCHENDEN WERTPA­
PIERE 

1. Angaben über die Art der zur Umwandlung, 
zum Tausch der zum Bezug angebotenen 
Aktien und die damit verbundenen Rechte. 

2. Die Umwandlung-, Tausch- oder Bezugsbe­
dingungen und -modalitäten sowie die Anga­
ben der Fälle, in denen sie geändert werden 
können. 

H. ÜBER DEN EMITTENTEN DER SCHULD­
VERSCHREIBUNGEN 

Kapitel 1 

Angaben über die Personen, welche die VerantWor­
tung für den Prospekt übernehmen, sowie über die 

Abschlußprüfung 

1. Name und Stellung der natürlichen Personen 
oder Bezeichnung und Sitz der juristischen 
Personen, die für den Prospekt oder gegebe­
nenfalls für bestimmte Abschnitte die Verant­
wortung übernehmen (im letzteren Fall 
Angabe der betreffenden Abschnitte). 

2. Erklärung der Personen nach Z 1, die für den 
Prospekt die Verantwortung übernehmen, daß 
ihres Wissens die Angaben in den Abschnitten 
des Prospekts, für die sie die Verantwortung 
übernehmen, richtig sind und keine Tatsachen 
verschwiegen werden, die die Aussage des 
Prospekts verändern können. 

3. Name, Anschrift und Berufsbezeichnung der 
gesetzlich zugelassenen Abschlußprüfer, wei­
che die Jahresabschlüsse der letzten drei 
Geschäftsjahre gemäß den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften geprüft haben. 
Erklärung, daß die Jahresabschlüsse geprüft 
worden sind. 
Wurde die Bestätigung der Ordnungsmäßig­
keit von den gesetzlich zugelassenen Ab­
schlußprüfern verweigert oder mit Einschrän­
kungen erteilt, sb müssen der Wortlaut der 

Verweigerung oder der Einschränkungen 
vollständig wiedergegeben und die Gründe 
dafür angeführt werden. 
Bezeichnung der sonstigen Angaben im 
Prospekt, die von den Prüfern geprüft worden 
sind. 

Kapitel 2 

Angaben über die Anleihe und die Zulassung der 
Schuldverschreibungen zur amtlichen Notierung 

1. Anleihebedingungen : 

a) Gesamtbetrag der Anleihe; ist dieser 
Betrag nicht festgesetzt, so muß dies 
erwähnt werden. Art, Zahl und Nummern 
der Schuldverschreibungen und Nennbe­
trag der einzelnen Stücke. 

b) Ausgabepreis, ausgenommen bei Dauer­
emissionen, Rücknahmepreis sowie Nomi­
nalzinssatz; sind mehrere Zinssätze vorge­
sehen, Bedingungen für den Wechsel von 
einem Zinssatz zum anderen. 

c) Bedingungen für die Gewährung anderer 
Vorteile, gleich welcher Art; die Methode 
zur Berechnung dieser Vorteile ist anzuge­
ben. 

d) Die im Ursprungs- und/oder Notierungs­
land erhobenen Quellensteuern auf die 
Einkünfte aus den Schuldverschreibungen. 
Angaben über die etwaige Übernahme der 
Quellensteuern durch den Emittenten. 

e) Modalitäten der Tilgung der Anleihe, 
einschließlich des Rückzahlungsverfah­
rens. 

f) Stellen, die in Österreich für den Emitten­
ten als Zahl- und Hinterlegungsstelle 
dienen. 

g) Währung der Anleihe; wenn die Anleihe 
auf Rechnungseinheiten lautet, deren 
vertraglicher Status; Währungsoption. 

h) Fristen: 
aa) Laufzeit der Anleihe, gegebenenfalls 

zwischenzeitliche Fälligkeitstermine, 
bb) Beginn der Verzinsung und Zinster­

mine, 
cc) Frist für die Verjährung der Ansprü­

che auf Zinsen und Rückzahlung, 
dd) Modalitäten und Fristen für die 

Auslieferung der effektiven Stücke, 
gegebenenfalls Erteilung von Zwi­
schenscheinen. 

i) Außer bei Daueremissi~nen: Angabe der 
Rendite. Kurze Angabe der Methode für 
die Berechnung dieser Rendite. 

2. Angaben über Rechtsverhältniss~: 
a) Angabe der Beschlüsse, Ermächtigungen 

und Genehmigungen, auf Grund deren die 
Schuldverschreibungen begeben und/oder 
ausgegeben worden sind oder werden. 
Art der Ausgabe und Nennbetrag. 
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Zahl der Schuldverschreibungsstücke, die 
begeben und/oder ausgegeben worden 
sind oder werden, wenn sie vorher 
festgelegt worden ist. 

b) Art und Umfang der Garantien, Sicherhei­
ten und Verpflichtungen, mit denen die 
Bedienung der Anleihe, dh. Tilgung und 
Zinszahlungen, gewährleistet werden sol­
len. 
Angabe der Stellen, wo das Publikum zu 
den Vertragstexten in bezug auf diese 
Garantien, Sicherheiten und Verpflichtun­
gen Zugang hat. 

c) Organisation der Treuhänder oder einer 
anderen Vertretung der Gesamtheit der 
Gläubiger. 
Name und Stellung bzw. Bezeichnung und 
Sitz des Vertreters der Gläubiger, wichtig­
ste Bedingungen dieser Vertretung, insbe­
sondere in bezug auf einen Wechsel in der 
Person des Vertreter:s. 
Angabe der Stellen, wo das Publikum zu 
den Verträgen über diese Arten der 
Vertretung Zugang hat. 

d) Klauseln über die Nachrangigkeit der 
Anleihe gegenüber anderen schon beste­
henden oder künftigen Schulden des 
Emittenten. 

e) Angabe der Rechtsordnungen, nach denen 
die Schuldverschreibungen begeben wor­
den sind, sowie Angabe des Gerichts­
stands. 

f) Angabe, ob es sich um Namens- oder 
Inhaberschuldverschreibungen handelt. 

g) Etwaige durch die Anleihebedingungen 
auferlegte Einschränkungen in bezug auf 
die freie Handelbarkeit der Schuldver­
schreibungen. 

3. Auskünfte über die Zulassung der Schuldver­
schreibungen zur amtlichen Notierung: 
a) Börsen, an denen die Zulassung zur 

amtlichen Notierung beantragt wird, wer­
den soll oder bereits stattgefunden hat. 

b) Angabe der natürlichen oder juristischen 
Personen, welche die Emission vom 
Emittenten geschlossen übernehmen oder 
übernommen haben oder für die Emission 
garantieren. Erstreckt sich die Übernahme 
oder die Garantie nicht auf die gesamte 
Emission, Angabe des nicht gedeckten 
Teils. 

c) Erfolgt oder erfolgte die öffentliche oder 
private Ausgabe oder Unterbringung 
gleichzeitig auf Märkten verschiedener 
Staaten und wird oder wurde eine Tranche 
bestimmten dieser Märkte vorbehalten, 
Angabe der vorbehaltenen Tranchen. 

d) Werden Schuldverschreibungen derselben 
. Gattung bereits an einer oder mehreren 
Börsen notiert, Angabe dieser Börsen. 

e) Wenn Schuldverschreibungen derselben 
Gattung noch nicht zur amtlichen Notie­
rung zugelassen sind, sondern an einem 
oder mehreren anderen geregelten, aner­
kannten und offenen Märkten mit ord­
nungsgemäßer Funktionsweise gehandelt 
werden, Angabe dieser Märkte. 

4. Auskünfte über die Emission, wenn diese 
gleichzeitig mit der Zulassung zur amtlichen 
Notierung stattfindet oder wenn sie weniger 
als drei Monate vor der Zulassung stattgefun­
den hat: 
a) Art der Ausübung .des Bezugsrechts, 

Handelbarkeit der Bezugsrechte, Bestim­
mungen über nicht in Anspruch genom­
mene Bezugsrechte. 

b) Modalitäten der Zahlung des Zeichnungs­
oder Kaufpreises. 

c) Außer bei Dauerernissionen: Zeitraum für 
die Zeichnung oder den Kauf der Schuld­
verschreibungen sowie Angabe der Mög­
lichkeit der vorzeitigen Schließung. 

d) Stellen, die Zeichnungen des Publikums 
entgegennehmen. 

e) Gegebenenfalls Angabe, daß die Zeich­
nungen gekürzt werden können. 

f) Außer bei Dauerernissionen: Nettoerlös 
der Anleihe für den Emittenten. 

g) Zweck der Anleihe und vorgesehene 
Verwendung des Anleiheerlöses. 

Kapitel 3 

Allgemeine Angaben über den Emittenten und sein 
Kapital 

1. Allgemeine Angaben über den Emittenten: 
a) Bezeichnung, Sitz und Ort der Hauptver­

waltung, wenn dieser nicht mit dem Sitz 
zusammenfällt. 

b) Zeitpunkt der Gründung, Dauer des 
Emittenten, sofern sie nicht unbestimmt ist. 

c) Rechtsordnung unter der der Emittent 
tätig ist, und Rechtsform, die er im 
Rahmen dieser Rechtsordnung angenom­
men hat. 

d) Angabe des Gegenstands des Emittenten 
unter Bezugnahme auf die betreffende 
Bestimmung der Satzung. 

e) Angabe des Registers und Nummer der 
Eintragung in dieses Register. 

f) Angabe, wo die im Prospekt genannten, 
den Emittenten betreffenden Unterlagen 
eingesehen werden können. 

2. Allgemeine Angaben über das Kapital: 
a) Betrag des gezeichneten Kapitals, Zahl von 

Gattungen der Anteile, die dieses Kapital 
vertreten, unter Angabe ihrer Hauptmerk­
male. 
Nicht eingezahlter Teil des gezeichneten 
Kapitals mit Angabe der Zahl oder des 
Gesamtnennbetrags und der Art der noch 
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nicht voll eingezahlten Anteile, gegebenen­
falls aufgeschlüsselt nach dem Grad ihrer 
Einzahlung. 

b) Betrag der Wertpapiere mit Umtausch­
oder Bezugsrecht auf Aktien mit Angabe 
der Umwandlungs-, Tausch- oder Bezugs­
bedingungen und -modalitäten. 

c) Gehört der Emittent zu einem Konzern, 
kurze Beschreibung des Konzerns und der 
Stellung des Emittenten in ihm. 

d) Zahl, Buchwert und Nennbetrag oder, 
wenn ein solcher nicht vorhanden ist, 
rechnerischer Wert der eigenen Aktien, die 
von dem Emittenten oder einer Gesell­
schaft, an der er mittel- oder unmittelbar 
zu mehr als 50% beteiligt ist, erworben 
wurden und im Portefeuille gehalten 
werden, sofern sie nicht gesondert in der 
Bilanz ausgewiesen werden und sofern sie 
einen bedeutenden Prozentsatz des ge­
zeichneten Kapitals darstellen. 

Kapitel 4 

Angaben über die Geschäftstätigkeit des Emittenten 

1. Haupttätigkeitsbereiche des Emittenten: 
a) Beschreibung der Haupttätigkeitsbereiche 

des Emittenten unter Angabe der wichtig­
sten Arten der vertriebenen Erzeugnisse 
und/ oder erbrachten Dienstleistungen. 
Angabe neuer Erzeugnisse und/oder Tä­
tigkeiten, wenn sie von Bedeutung sind. 

b) Nettoumsatzerlöse für die letzten zwei 
Geschäftsjahre. 

c) Standort, Bedeutung der. Schwerpunktbe­
triebe des Emittenten und kurze Angaben 
über Grundbesitz. Schwerpunktbetrieb ist 
ein Betrieb, der mehr als 10% zum Umsatz 
oder zur Produktion beiträgt. 

d) Bei Bergwerken, Öl- und Erdgasvorkom­
men, Steinbrüchen und ähnlichen Tätig­
keitsbereichen, wenn sie von Bedeutung 
sind, Beschreibung der Lagerstätten, 
Schätzung der wirtschaftlich nutzbaren 
Vorräte und voraussichtliche Nutzungs­
dauer. 
Angabe der Dauer und der wesentlichen 
Bedingungen der Abbaurechte und der 
Bedingungen für deren wirtschaftliche 
Nutzung. 
Angaben über den Stand der Erschließung. 

e) Wenn die Angaben gemäß lit. abis d durch 
außergewöhnliche Ereignisse beeinfIußt 
worden sind, so ist darauf hinzuweisen. 

2. Kurze Angaben über die etwaige Abhängigkeit 
des Emittenten in bezug auf Patente und 
Lizenzen, Industrie-, Handels- und Finanz­
verträge oder neue Herstellungsverfahren, 
wenn diese Faktoren von wesentlicher Bedeu­
tung für die Geschäftstätigkeit oder die 
Rentabilität des Emittenten sind. 

3. Angabe aller Gerichts- oder Schiedsverfahren, 
die einen wesentlichen Einfluß auf die 
Finanzlage des Emittenten haben können oder 
in den letzten zwei Jahren gehabt haben. 

4. Investitionspolitik: 
a) Zahlenangaben über die wichtigsten, in 

den letzten drei Geschäftsjahren und den 
bereits vergangenen Monaten des laufen­
den Geschäftsjahres vorgenommenen In­
vestitionen einschließlich Anlagen in ande­
ren Unternehmen in Form von Aktien, 
Anteilen, Schuldverschreibungen usw. 

b) Angaben über die wichtigsten laufenden 
Investitionen mit Ausnahme 'von Anlagen 
in anderen Unternehmen, deren Erwerb 
eingeleitet ist. 
Verteilung dieser Investitionen nach geo­
graphischen Gesichtspunkten (In- und 
Ausland). . 
Finanzierungsart (Eigen- oder Fremdfi­
nanzierung). 

c) Angaben über die ~ichtigsten künftigen 
Investitionen des Emittenten, die von 
seinen Leistungsorganen bereits fest be­
schlossen sind, mit Ausnahme von Anlagen 
in anderen Unternehmen. 

Kapitel 5 

Angaben über die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten 

1. Rechnungslegung des Emittenten: 
a) Die von den Organen des Emittenten 

aufgestellten Bilanzen und Gewinn- und 
Verlustrechnungen der letzten zwei Ge­
schäftsjahre in Form einer Vergleichsüber­
sicht mit Anhang zum Jahresabschluß des 
letzten Geschäftsjahres. 
Bei Eingang des Prospektentwurfs beim 
Exekutivausschuß darf der Stichtag des 
letzten veröffentlichten Jahresabschlusses 
nicht länger als 18 Monate zurückliegen. 

b) Stellt der Emittent lediglich einen konsoli­
dierten Jahresabschluß auf, so hat er diesen 
gemäß lit. a in den Prospekt aufzunehmen. 
Stellt der Emittent sowohl einen nichtkon­
solidierten Jahresabschluß als auch einen 
konsolidierten Abschluß auf, so hat er 
beide Arten von Jahresabschlüssen gemäß 
lit. a in den Prospekt aufzunehmen. Der 
Exekutivausschuß kann jedoch dem Emit­
tenten gestatten, entweder den nichtkon­
solidierten oder den konsolidierten Jahres­
abschluß aufzunehmen, wenn der nicht 
aufgenommene Jahresabschluß keine we­
sentlichen zusätzlichen Aussagen enthält. 

c) Liegt der Stichtag des letzten veröffent­
lichten nichtkonsolidierten und/oder kon­
solidierten Jahresabschlusses mehr als neun 
Monate zurück, so ist eine Zwischenüber-
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sicht über die Finanzlage für mindestens 
die ersten sechs Monate in den Prospekt 
aufzunehmen oder ihm beizufügen. 
Wurde diese Zwischenübersicht nicht 
geprüft, so ist dies anzugeben. 
Stellt der Emittent einen konsolidierten 
Jahresabschluß auf, so entscheidet der 
Exekutivausschuß, ob die Zwischenüber­
sicht in konsolidierter Form vorzulegen ist 
oder nicht. 
Jede wesentliche Änderung, die seit 
Abschluß des letzten Geschäftsjahres oder 
dem Stichtag der Zwischenübersicht über 
die Finanzlage eingetreten ist, ist in einem 
in den Prospekt aufzunehmenden oder 
ihm beizufügenden Vermerk zu beschrei­
ben. 

d) Entsprechen die nichtkonsolidierten oder 
konsolidierten Jahresabschlüsse ausländi­
scher Gesellschaften nicht den geltenden 
bundesgesetzlichen Vorschriften über den 
Jahresabschluß von Gesellschaften und 
geben sie kein den tatsächlichen Verhält­
nissen entsprechendes Bild von der Vermö­
gens-, Finanz- und Ertragllage des Emit­
tenten, so sind nähere u d/ oder ergän­
zende Angaben zu machen. 

e) Angabe, sofern wesentli h, zu einem 
möglichst .naheliegenden tichtag (der zu 
erwähnen ISt): 

des Gesamtbetrags der noch zurückzu­
zahlenden Anleihen, wobei zwischen 
den (durch dingliche Sicherheiten oder 
auf andere Art durch en Emittenten 
oder durch Dritte) gar ntierten Anlei­
hen und den nichtgar ntierten Anlei­
hen zu unterscheiden is , 
des Gesamtbetrags lIer sonstigen 
Kreditaufnahmen und erbindlichkei­
ten, wobei zwischen g rantierten und 
nichtgarantierten K editaufnahmen 
und Verbindlichkeiten zu unterschei­
den ist, 
des Gesamtbetrags d r Eventualver­
bindlichkeiten. 

Bei Nichtvorhandensein solcher Anleihen, 
Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten oder 
Eventualverbindlichkeiten ist eine entsp're­
chende Negativerklärung ~'n den Prospekt 
aufzunehmen. 
Stellt der Emitte~t kons,:,li ierte Jahresab­
schlüsse auf, so fmden die runds ätze von 
lit. bAnwendung. 
Im allgemeinen sollen erpflichtungen 
zwischen Unternehmen innerhalb des 
Konzerns nicht berücks'chtigt werden; 
erforderlichenfalls ist hier"ber eine Erklä­
rung abzugeben. 

f) Aufstellung über Herkun t und Verwen­
dung der Mittel für dje letzten drei 
Geschäftsjahre. 

2. Einzelangaben über Unternehmen, an denen 
der Emittent mit einem Kapitalanteil beteiligt 
ist, der die Beurteilung seiner Vermögens-, 
Finanz- oder Ertragslage wesentlich beeinflus­
sen könnte. 
Die nachstehend aufgeführten Angaben sind 
auf jeden Fall für Unternehmen zu machen, an 
denen der Emittent direkt oder indirekt eine 
Beteiligung hält, wenn deren Buchw;ert minde­
stens 10% zu seinem Nettoergebnis beiträgt, 
oder wenn im Falle eines Konzerns der 
Buchwert dieser Beteiligung mindestens 10% 
des konsolidierten Eigenkapitals darstellt oder 
mit mindestens 10% zum konsolidierten 
Nettoergebnis des Konzerns beiträgt. 
Die nachstehend aufgeführten Angaben kön­
nen unterbleiben, wenn der Emittent nach­
weist, daß die Beteiligung vorübergehend ist. 
Desgleichen können die unter lit. e und f 
vorgesehenen Angaben unterbleiben, wenn das 
Unternehmen, bei dem eine solche Beteiligung 
besteht, seine Jahresabschlüsse nicht veröffent­
licht. 
a) Bezeichnung und Sitz des Unternehmens, 
b) Tätigkeitsbereich, 
c) Höhe des Kapitalanteils, 
d) gezeichnetes Kapital, 
e) Rücklagen, 
f) versteuertes Ergebnis des letzten Ge­

schäftsjahres auf Grund der normalen 
Geschäftstätigkeit, . 

g) auf die gehaltenen Aktien oder Anteil~ 
noch einzuzahlender Betrag, 

h) Höhe der Dividendeneinkünfte des letzten 
Geschäftsjahres auf Grund des Aktien­
oder Anteilbesitzes. 

3. Enthält der Prospekt konsolidierte Jahresab­
schlüsse, so sind anzugeben: 
a) die angewandten Konsolidierungsgrund­

sätze. Diese Grundsätze sind klar zu 
beschreiben, wenn in dem Sitzstaat keine 
Rechtsvorschriften über die Konsolidie­
rung von Jahresabschlüssen bestehen oder 
wenn diese Grundsätze nicht den betref­
fenden Rechtsvorschriften oder einer all­
gemein anerkannten Methode entspre­
chen, die in Österreich üblich ist. 

b) die Firma und der Sitz der in den 
Konzernabschluß einbezogenen Unter­
nehmen, wenn diese Angabe für die 
Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten wichtig ist. Es 
genügt, diese Unternehmen in der nach Z 2 
vorgeschriebenen Liste zu kennzeichnen. 

c) für jedes unter lit. b genannte Unterneh-
men:· 

der Betrag der insgesamt von Dritten 
gehaltenen Anteile, wenn die Jahresab­
schlüsse voll konsolidiert worden sind, 
die Quote der auf der Grundlage der 
gehaltenen Anteile berechneten Kon-

1084 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 65 von 72

www.parlament.gv.at



66 1084 der Beilagen 

solidierung, wenn quotenmäßig konso­
lidiert worden ist. 

4. Ist der Emittent ein herrschendes Unterneh­
men, das mit einem oder mehreren abhängigen 
Unternehmen einen Konzern bildet, so sind 
die Angaben nach den Kapiteln 4 und 7 
sowohl für den Emittenten als auch für den 
Konzern zu machen. 
Der Exekutivausschuß kann zulassen, daß 
diese Angaben nur für den Emittenten oder 
nur für den Konzern zu machen sind, wenn die 
nicht vorgelegten Angaben nicht von wesentli­
cher Bedeutung sind. 

S. Ergeben sich Angaben nach Schema B aus den 
gemäß Kapitel 5 aufgenommenen Jahresab­
schlüssen, so brauchen sie nicht wiederholt zu 
werden. 

Kapitel 6 

Angaben über die Verwaltung, Geschäftsführung 
und Aufsicht 

1. Name und Anschrift nachstehender Personen 
sowie ihre Stellung bei dem emittierenden 
Unternehmen unter Angabe der wichtigsten 
Tätigkeiten, die sie außerhalb des Emittenten 
ausüben, sofern diese Tätigkeiten, die sie 
außerhalb des Emittenten ausüben, für den 
Emittenten von Bedeutung sind: 
a) Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäfts­

führungs- und Aufsichtsorgane, 
b) persönlich haftende Gesellschafter bei 

einer Kommanditgesellschaft auf Aktien. 

Kapitel 7 

Angaben über den jüngsten Geschäftsgang und die 
Geschäftsaussichten des Emittenten 

1. Allgemeine Angaben über die Geschäftsent­
wicklung des Emittenten seit Abschluß des 
Geschäftsjahres, auf das sich der letzte 
veröffentlichte Abschluß bezieht, insbesondere 
über 

die wichtigsten Tendenzen in der jüngsten 
Entwicklung der Produktion, des Absat­
zes, der Lagerhaltung und der Auftragsbe­
stände und 
die jüngsten Tendenzen in der Entwick­
lung auf der Kosten- und Erlösseite. 

2. Angaben über die Aussichten des Emittenten, 
zumindest für das laufende G,eschäftsjahr. 

III: ÜBER DEN EMITTENTEN DER AKTIEN 

Kapitel 1 

Angaben über die Personen, welche die Verantwor­
tung für den Prospekt übernehmen, sowie über die 

Abschlußprüfung 

Name, Anschrift und Berufsbezeichnung der 
gesetzlich zugelassenen Abschlußprüfer, welche die 
Jahresabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre 

gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
geprüft haben. 

Erklärung, daß die Jahresabschlüsse geprüft 
worden sind. 

Wurde die BeStätigung der Ordnungsmäßigkeit 
von den gesetzlich zugelassenen Abschlußprüfern 
verweigert oder mit Einschränkungen erteilt, so 
müssen der Wortlaut der Verweigerung oder der 
Einschränkungen vollständig wiedergegeben und 
die Gründe dafür angeführt werden. 

Kapitel 2' 

Allgemeine Angaben über den Emittenten und 
dessen Kapitel 

1. Allgemeine Angaben über den Emittenten: 
a) Bezeichnung, Sitz und Ort der Hauptver­

waltung, wenn dieser nicht mit dem Sitz 
zusammenfällt. 

b) Zeitpunkt der Gründung, Dauer des 
Emittenten, sofern sie nicht unbestimmt ist. 

c) Rechtsordnung, unter der der Emittent 
tätig ist, und Rechtsform, die er im 
Rahmen dieser Rechtsordnung angenom­
men hat. 

d) Angabe des Gegenstandes des Emittenten 
unter Bezugnahme auf die betreffende 
Bestimmung der Satzung. 

e) Angabe des Registers und Nummer' der 
Eintragung in dieses Register. 

f) Angabe, wo die im Prospekt genannten, 
den Emittenten betreffenden Unterlagen 
eingesehen werden können. 

2. Allgemeine Angaben: über das Kapital: 
a) Betrag des gezeichneten Kapitals, Zahl 

und Gattungen der Aktien, die dieses 
Kapital vertreten, unter Angabe ihrer 
Hauptmerkmale. 
Nicht eingezahlter Teil des gezeichneten 
Kapitals mit Hinweis auf die Zahl oder den 
Gesamtnennbetrag und die Art der noch 
nicht voll eingezahlten Aktien, gegebenen­
falls aufgeschlüsselt nach dem Grad ihrer 
Einzahlung. 

b) Gibt es ein genehmigtes, aber nicht 
gezeichnetes Kapital oder ein bedingtes 
Kapital, insbesondere im Zusammenhang 
mit' der Ausgabe von Wandelschuldver­
schreibungen oder Optionen auf die 
Zeichnung von Aktien, so sind anzugeben: 

Betrag des genehmigten Kapitals oder 
des bedingten Kapitals und etwaige 
Dauer der Ermächtigung für die 
Kapitalerhöhung, 

. Kreis der Begünstigten, die ein Recht 
auf vorzugsweise Zeichnung dieses 
zusätzlichen Kapitals haben, 
Bedingungen und Modalitäten der 
Ausgabe der Aktien, die diesem zusätz­
lichen Kapital entsprechen. 
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c) Hat das Unternehmen Ant ile ausgegeben, 
die nicht das Kapital ve reten, Angabe 
ihrer Zahl und Hauptmer ale. 

d) Betrag der Wertpapiere it Umtausch-
oder Bezugsrecht auf Akt en mit Angabe 
der Umwandlungs-, Tausc - oder Bezugs­
bedingungen und -modalit"ten. 

e) Bedingungen, die in der Satzung für eine 
Veränderung des Kapitals nd der Rechte, 
die mit den verschiedene Aktiengattun­
gen verbunden sind, v rgesehen sind, 
soweit sie strenger sind al die Rechtsvor­
schriften. 

f) Kurze Beschreibung der Vorgänge, die 
den Betrag des gezeichneten Kapitals 
und/ oder die Zahl und die Gattung der das 
gezeichnete Kapital vertretenden Aktien in 
den letzten drei Jahren verändert haben. 

g) Soweit dem Emittenten bekannt, Angabe 
der natürlichen oder juristischen Personen, 
die direkt oder indirekt, einzeln oder 
gemeinsam den Emittenten beherrschen 
oder beherrschen können, und Angabe des 
von ihnen gehaltenen Ka italanteils, der 
ein Stimmrecht verleiht. 
Eine gemeinsame Beherrsc ung liegt dann 
vor, wenn mehrere Gesellschaften oder 
mehrere Personen unte einander eine 
Vereinbarung getroffen h ben, die ihnen 
die Möglichkeit gibt, d m Emittenten 
gegenüber eine gemeins me Politik zu 
verfolgen. 

h) Soweit dem Emittenten b kannt, Angabe 
der Aktionäre, die direkt 0 er indirekt 20% 
des Kapitals des Emittente halten. 

i) Gehört der Emittent zu inem Konzern, 
kurze Beschreibung des K nzerns und der 
Stellung des Emittenten i diesem Kon­
zern. 

j) Zahl, Buchwert und Ne nbetrag oder, 
wenn ein solcher nicht vorhanden ist, 
rechnerischer Wert der eig nen Aktien, die 
von dem Emittenten ode einer Gesell­
schaft, an der er mittel- 0 er unmittelbar 
zu mehr als 50% beteilig ist, erworben 
wurden und im Portef uille gehalten 
werden, sofern sie nicht g sondert in der 
Bilanz ausgewiesen werden 

Kapitel 3 

Angaben über die Geschäftstätigkeit des Emittenten 

1. Haupttätigkeitsbereiche des Emitienten: 
a) Beschreibung der Haupttätigkeitsbereiche 

des Emittenten unter Angabe der wichtig­
sten Arten der vertriebenen Erzeugnisse 
und! oder erbrachten ienstleistungen. 
Angabe neuer Erzeugniss und/oder Tä­
tigkeiten, wenn sie von Bed utung sind. 

b) Nettoumsatzerlöse für die letzten drei 
Geschäftsjahre, aufgegliedert nach Tätig­
keitsbereichen sowie nach geographisch 
bestimmten Märkten, soweit sich, unter 
Berücksichtigung der Organisation des 
Verkaufs von für die normale Geschäftstä­
tigkeit des Emittenten typischen Erzeug­
nissen und der Erbringung von für die 
normale Geschäftstätigkeit des Emittenten 
typischen Dienstleistungen, die Tätigkeits­
bereiche und geographisch bestimmten 
Märkte untereinander erheblich unter­
scheiden. 

c) Standort, Bedeutung der Schwerpunktbe­
triebe des Emittenten und kurze Angaben 
über Grundbesitz. Schwerpunktbetrieb ist 
ein Betrieb, der mehr als 10% zum Umsatz 
oder zur Produktion beiträgt. 

d) Bei Bergwerken, Öl- und Erdgasvorkom­
men, Steinbrüchen und ähnlichen Tätig­
keitsbereichen, wenn 'sie von Bedeutung 
sind, Beschreibung der Lagerstätten, 
Schätzung der wirtschaftlich nutzbaren 
Vorräte und voraussichtliche Nutzungs­
dauer. 
Angabe der Dauer und der wesentlichen 
Bedingungen der Abbaurechte und der 
Bedingungen für deren wirtschaftliche 
Nutzung. 
Angaben über den Stand der Erschließung. 

e) Wenn die Angaben gemäß lit. abis d durch 
außergewöhnliche Ereignisse beeinflußt 
worden sind, so ist darauf hinzuweisen. 

2. Kurze Angaben über die etwaige Abhängigkeit 
des Emittenten in bezug auf Patente und 
Lizenzen, Industrie-, Handels- oder Finanzie­
rungsverträge oder neue Herstellungsverfah­
ren, wenn diese Faktoren von wesentlicher 
Bedeutung für die Geschäftstätigkeit oder die 
Rentabilität des Emittenten sind. 

3. Angaben über die Forschungs- und Entwick­
lungspolitik für neue Produkte und Verfahren 
während der letzten drei Geschäftsjahre, wenn 
diese Angaben von Bedeutung sind. 

4. Angabe aller Gerichts- oder Schiedsverfahren, 
die einen erheblichen Einfluß auf die Finanz­
lage des Emittenten haben können oder in den 
letzten zwei Jahren gehabt haben. 

5. Angaben von Unterbrechungen der Geschäfts­
tätigkeit des Emittenten, die einen erheblichen 
Einfluß auf seine Finanzlage haben können 
oder in den letzten zwei Jahren gehabt haben. 

6. Durchschnittlicher Personalbestand und seine 
Entwicklung während der letzten drei Ge­
schäftsjahre, wenn diese Entwicklung von 
Bedeutung ist, möglichst nach Haupttätig­
keitsbereichen aufgeschlüsselt. 

7. Investititionspolitik: 
a) Zahlenangaben über die wichtigsten in den 

letzten drei Geschäftsjahren und den 
bereits vergangenen Monaten des laufen-
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den Geschäftsjahres vorgenommenen In­
vestitionen einschließlich Anlagen in ande­
ren Unternehmen in Form von Aktien, 
Anteilen, Schuldverschreibungen usw. 

b) Angaben über die wichtigsten laufenden 
Investitionen mit Ausnahme von Anlagen 
in anderen Unternehmen, deren Erwerb 
eingeleitet ist.· 
Verteilung dieser Investitionen nach geo­
graphischen Gesichtspunkten (In- und 
Ausland): 
Finanzierungsart (Eigen- oder Fremdfi­
nanzierung). 

c) Angaben über die wichtigsten künftigen 
Investitionen des Emittenten, die von 
seinen Leistungsorganen bereits fest be­
schlossen sind, mit Ausnahme von Anlagen 
in anderen Unternehmen. 

Kapitel 4 

Angaben über die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten 

1. Rechnungslegung des Emittenten: 
a) Die von den Organen des Emittenten 

aufgestellten Bilanzen und Gewinn- und 
Verlustrechnungen der letzten drei Ge­
schäftsjahre in Form einer Vergleichsüber­
si~ht mit Anhang zum Jahresabschluß des 
letzten Geschäftsjahres. 
Bei Eingang des Prospektentwurfs beim 
Exekutivausschuß darf der Stichtag des 
letzten veröffentlichten Jahresabschlusses 
nicht länger als 18 Monate zurückliegen. 

b) Stellt der Emittent lediglich einen konsoli­
dierten Jahresabschluß auf, so hat er diesen 
gemäß lit. a in den prospekt aufzunehmen. 
Stellt der Emittent sowohl einen nichtkon­
solidierten Jahresabschluß als auch einen 
konsolidierten Jahresabschluß auf, so hat 
er beide Arten von Jahresabschlüssen 
gemäß lit. a in den Prospekt aufzunehmen. 
Der Exekutivausschuß kann jedoch dem 
Emittenten gestatten, entweder den nicht­
konsolidierten oder den konsolidierten 
Jahresabschluß aufzunehmen, wenn der 
nicht aufgenommene Jahresabschluß keine 
wesentlichen zusätzlichen Aussagen ent­
hält. 

c) Versteuertes Jahresergebnis je Aktie des 
Emittenten auf Grund der normalen 
Geschäftstätigkeit für die letzten drei 
Geschäftsjahre, wenn der Emittent in den 
Prospekt den nichtkonsolidierten Jahres­
abschluß aufnimmt. 
Nimmt der Emittent nur konsolidierte 
Jahresabschlüsse in den Prospekt auf, so 
hat er das auf jede Aktie entfallende 
konsoliderte Ergebnis des Geschäftsjahres 
für die letzten drei Geschäftsjahre anzuge­
ben. Diese Angabe hat zusätzlich zu 

derjenigen gemäß Absatz 1 zu erfolgen, 
wenn der Emittent auch seinen nichtkon­
solidierten Jahresabschluß in den Prospekt 
aufnimmt. 
Hat sich in dem vorgenannten Zeitraum 
von drei Geschäftsjahren die Zahl der 
Aktien des Emittenten insbesondere durch 
eine Erhöhung oder Herabsetzung des 
Kapitals oder durch Zusammenlegung 
oder Splitting der Aktien geändert, so sind 
die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Ergebnisse je Aktie zu bereinigen, um sie 
vergleichbar zu machen; in diesem Fall 
sind die Berichtigungsformeln anzugeben. 

d) Höhe der Dividende je Aktie für die 
letzten drei Geschäftsjahre, gegebenenfalls 
bereinigt, um sie entsprechend lit. c Abs. 3 
vergleichbar zu machen. 

e) Liegt der Stichtag des letzten veröffent­
lichten nichtkonsolidierten und/oder kon­
solidierten Jahresabschlusses mehr als neun 
Monate zurück, so ist eine Zwischenüber­
sicht über die Finanzlage für mindestens 
die ersten sechs Monate in den Prospekt 
aufzunehmen oder ihm beizufügen. 
Wurde diese Zwischenübersicht nicht 
geprüft, so ist dies anzugeben. 
Stellt der Emittent einen konsolidierten 
Jahresabschluß auf, so entscheidet der 
Exekutivausschuß, ob die Zwischenüber­
sicht in konsolidierter Form vorzulegen ist 
oder nicht. 
Jede wesentliche Änderung, die seit 
Abschluß des letzten Geschäftsjahres oder 
dem Stichtag der Zwischenübersicht über 
die Finanzlage eingetreten ist, ist in einem 
in den Prospekt aufzunehmenden oder 
ihm beizufügenden Vermerk zu beschrei­
ben. 

f) Entsprechen die nichtkonsolidierten oder 
konsolidierten Jahresabschlüsse ausländi­
scher Emittenten nicht den geltenden 
bundesgesetzlichen Vorschriften über den 
Jahresabschluß von Gesellschaften und 
geben sie kein den tatsächlichen Verhält­
nissen entsprechendes Bild von der Vermö­
gens-, Finanz- und Ertragslage des Emit­
tenten, so sind nähere und/oder ergän­
zende Angaben zu machen. 

g) Aufstellung über Herkunft und Verwen­
dung der Mittel für die letzten drei 
Geschäftsjahre. 

2. Einzelangaben über Unternehmen, an denen 
der Emittent mit einem Kapitalanteil beteiligt 
ist, der die Beurteilung seiner Vermögens-, 
Finanz- oder Ertragslage wesentlich beeinflus­
sen könnte. 
Die nachstehend aufgeführten Angaben sind 
auf jeden Fall für Unternehmen zu machen, an 
denen der Emittent direkt oder indirekt eine 
Beteiligung hält, wenn deren Buchwert minde-
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stens 10% seines Eigenkapitals darstellt oder 
mit mindestens 10% zu seinem Nettoergebnis 
beiträgt oder wenn im Falle e·nes Konzerns 
der Buchwert dieser Beteiligu g mindestens 
10% des konsolidierten Eigenk pitals darstellt 
oder mit mindestens 10% zum konsolidierten 
Nettoergebnis des Konzerns bei rägt. 
Die nachstehend aufgeführten ngaben kön­
nen unterbleiben, wenn der mittent nach­
weist, daß die Beteiligung vorüb rgehend ist. 
Desgleichen können die unt r lit. e und f 
vorgesehenen Angaben unterbl iben, wenn das 
Unternehmen, bei dem die Bete·ligung besteht, 
seine Jahresabschlüsse nicht ver·· ffendicht. 
Die unter lit. g und j vo geschriebenen 
Angaben können weggelassen werden, wenn 
nach Ansicht des Exekutivaussc usses dadurch 
die Anleger nicht irregeführt we den können. 
a) Bezeichnung und Sitz des U ternehmens, 
b) Tätigkeitsbereich, 
c) Höhe des Kapitalanteils, 
d) gezeichnetes Kapital, 
e) Rücklagen, 
f) versteuertes Ergebnis des letzten Ge­

schäftsjahres auf Grund der normalen 
Geschäftstätigkeit, 

g) Wert, zu dem der Emittent die gehaltenen 
Aktien oder Anteile in den Büchern führt, 

h) auf die gehaltenen Aktien oder Anteile 
noch einzuzahlender Betrag, 

i) Höhe der Dividendeneinkü fte des letzten 
Geschäftsjahres auf Grun des Aktien­
oder Anteilbesitzes, 

j) Höhe der Forderungen un der Verbind­
lichkeiten des Emittenten egenüber dem 
Unternehmen. 

3. Einzelangaben über die nicht unter die Z 2 
fallenden Unternehmen, vo denen der 
Emittent mindestens 10% des Kapitals hält. 
Diese Angaben können unterbl iben, wenn sie 
im Hinblick auf den Zweck es Prospektes 
(§ 5) von geringem Interesse sin 
a) Bezeichnung und Sitz des U ternehmens, 
b) Höhe des Kapitalanteils. 

4. Enthält der Prospekt konsolid erte Jahresab­
schlüsse, so sind anzugeben: 
a) die angewandten Konsoli ierungsgrund­

sätze. Diese Grundsätze sind klar zu 
beschreiben, wenn im S·tzstaat keine 
Rechtsvorschriften über die Konsolidie­
rung von Jahresabschlüssen bestehen oder 
wenn diese Grundsätze nicht den betref­
fenden Rechtsvorschriften oder einer all­
gemein anerkannten Methode entspre­
chen, die in Österreich üblich ist; 

b) die Firma und der Sitz der in den 
Konzernabschluß einbezo enen Unter­
nehmen, wenn diese A gabe für die 
Beurteilung der Vermögen -, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten wichtig ist. Es 

genügt, diese Unternehmen in der nach Z 2 
vorgeschriebenen Liste zu kennzeichnen; 

c) für jedes unter lit. b genannte Unterneh-
men: 

der Betrag der insgesamt von Dritten 
gehaltenen Anteile, wenn die Jahresab­
schlüsse voll konsolidiert worden sind; 
die Quote der auf der Grundlage der 
gehaltenen Anteile berechneten Kon-

\ solidierung, wenn quotenmäßig konso­
lidiert worden ist. 

5. Ist der Emittent ein herrschendes Unterneh­
men, das mit einem oder mehreren abhängigen 
Unternehmen eine Konzern bildet, so sind die 
Angaben nach den Kapiteln 4 und 7 sowohl 
für den Emittenten als auch für den Konzern 
zumachen. 
Der Exekutivausschuß kann zulassen, daß 
diese Angaben nur für den Emittenten oder 
nur für den Konzern zu machen sind, wenn die 
nicht vorgelegten Angaben nicht von wesentli­
cher Bedeutung sind. 

6. Ergeben sich Angaben nach Schema A aus den 
gemäß Kapitel5 aufgenommenen Jahresab­
schlüssen, so brauchen sie nicht wiederholt zu 
werden. 

Kapitel 5 

Angaben über die Verwaltung, \ Geschäftsführung 
und Aufsicht 

1. Name und Anschrift nachstehender Personen 
sowie ihre Stellung bei der emittierenden 
Gesellschaft unter Angabe der wichtigsten 
Tätigkeiten, die sie außerhalb des Emittenten 
ausüben, sofern diese für den Emittenten von 
Bedeutung sind: 

a) Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäfts­
führungs- und Aufsichtsorgane, 

b) persönlich haftende Gesellschafter bei 
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, 

c) Gründer, wenn es sich um eine Gesell­
schaft handelt, die seit weniger als fünf 
Jahren besteht. 

2. Bezüge und Vergünstigungen der Leitung des 
Emittenten: 

a) Für das letzte abgeschlossene Geschäfts­
jahr an Mitglieder der Verwaltungs-, 
Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgane 
gezahlte Bezüge und gewährte Sachlei­
stungen gleich welcher Art (als allgemeine 
Kosten oder Anteil am Jahresgewinn 
verbucht); diese Beträge sind für jedes 
Gesellschaftsorgan getrennt anzugeben. 

1084 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 69 von 72

www.parlament.gv.at



70 1084 der Beilagen 

Angabe der 'Bezüge und Sachleistungen, 
die durch sämtliche Unternehmen, die vom 
Emittenten abhängig sind und mit denen 
letzterer einen Konzern bildet, an Mitglie­
der der Verwaltungs-, Geschäftsführungs­
oder Aufsichtsorgane des Emittenten ge­
zahlt bzw. gewährt werden; diese Beträge 
sind für jedes Gesellscha!ftsorgan getrennt 
anzugeben. . I . 

b) Gesamtzahl der Insgesamt von den MIt­
gliedern der Verwaltungs-, .Geschäftsfüh­
rungs- und Aufsichtsotgane gehaltenen 
Aktien des Emittenten Jnd· diesen Perso­
nen eingeräumte Optionbn ~uf Aktien des 
Emittenten. I : 

c) Angaben über Art und Umfang der 
Interessen von Mitgliedern der Verwal­
tungs-, Geschäftsführuhgs~ oder Auf-

I . 
sichtsorgane an der Forrq oder Sache nach 
ungewöhnlichen Geschäften des Emitten­
ten (zB außerhalb der notmalen Geschäfts­
tätigkeit liegende Kaufgeschäfte, Erwerb 
und Veräußerung von d;egenständen des 
Anlagevermögens) wählend des letzten 
und des laufenden GesJhäftsjahres. Sind 
derartige ungewöhnlicHe Geschäfte in 
weite.r zurückliegen~en I Geschä~tsjahren 
getätIgt und noch mcht endgültIg abge­
schlossen worden, so sibd auch hierüber 
Angaben zu machen. I 

d) Globale Angabe der BI

1 

öhe aller noch 
laufenden Darlehen, die vom Emittenten 
den unter Z 1 lit. a genannten Personen 
gewährt wurden, sowie der vom Emitten­
ten für diese Personeri übernommenen 
Bürgschaften. I.. 

3. Angabe der Systeme zur Arl)eitnehmerbeteili­
gung am Kapital des Emittenten., 

Kapitel 6 

Angaben über den jüngsten Gescnäftsgang und die 
Geschäftsaussichten des Etnittenten 

I 
1. Allgemeine Angaben über die Geschäftsent-

wicklung des Emittenten s~it Abschluß des 
Geschäftsjahres, auf das Isicl;1 der letzte 
veröffentlichte Jahresabschluß bezieht, insbe-

sond~re ü.ber. I.. 
dIe WIchtigsten Tendenzen In der Jüngsten 
Entwicklung der Produktion, des Absat-

I zes, der Lagerhaltung unH der Auftragsbe-
stände, I 
die jüngsten Tendenzen in der Entwick­
lung auf der Kosten- und Erlösseite. 

2. Angaben über die AussichteJ des Emittenten, 
zumindest für das laufende Gbschäftsjahr. 

Anlage I 

SCHEMA I 

Schema für den Prospekt für die Einbeziehung von 
Aktien in den geregelten Freiverkehr 

Kapitell 

Angaben über die Personen, welche die Verantwor­
tung für den Prospekt übernehmen und Angaben 
über die Abschlußprüfung wie Schema A Kapitell 

Kapitel 2 

Angaben über das Grundkapital und die Aktien 

1. Die Einteilung des Grundkapitals nach Art, 
Zahl, Nummern und sonstigen Berichtigungen 
der Aktien; 

2. Datierung der Aktien, ihre Dividendenberech­
tigung und Ausstattung mit Gewinnanteil­
scheinen und Erneuerungsschein; 

3. Bestehende Genußrechte, Optionsrechte auf 
Aktien oder sonstige Aktienbezugsrechte; 

4. Eine Übersicht über die Entwicklung des 
Grundkapitals und die bisher ausgeschütteten 
Dividenden; 

S. Angabe der Börsen, an denen die Aktien und 
Gesellschaft bereits notieren oder gehandelt I 

werden oder bei denen annähernd gleichzeitig 
ein Zulassungsantrag gestellt wird; 

Kapitel 3 

Angaben über die Gesellschaft 

1. Firma und Sitz der Gesellschaft; 
2. Gegenstand des Unternehmens; 
3. Geschäftsjahr der Gesellschaft; 
4. Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichts­

rates; 
S. der letzte Jahresabschluß, Gewinn- und 

Verlustrechnung samt Geschäftsbericht; 
6. Angaben über die Höhe der Umsätze, die 

Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und 
vom Vermägen aufgegliedert nach den 
einzelnen Steuerarten; 

7. Angaben über aus der Jahresbilanz nicht 
ersichtliche Haftungsverhältnisse einschließ­
lich Pfandbestellungen und Sicherungsüber­
eignungen, die Verbindlichkeiten aufgeglie­
dert nach Fristen bis zu und über S Jahre; 

8. eine Darstellung der von der Gesellschaft 
allenfalls ausgegebenen Schuldverschreibun­
gen, insbesondere Zinssatz, offene Rest­
schuld, Laufzeit und Tilgungsmodalitäten; 

9. eine Besitz- und Betriebsbeschreibung, insbe­
sondere die Anzahl der Beschäftigten, 
Beteiligungen an anderen Aktiengesellschaf­
ten von mindestens 2S vH und bedeutende 
Betriebsveränderungen während des letzten 
Jahres; 
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10. Unternehmenskennzahlen, ins esondere Ei­
genkapitalquote, Cash-flow z r Betriebslei­
stung, Rentabilität des Gesa kapitals und 
Effektivverschuldung zu Cas -flow gemäß 
Verordnung des Bundesminist rs für Finan­
zen vorn 29. September 1982, B BI. Nr. SOS. 

Kapitel 4 

Angaben über die Stellung der 

1. Die Zahl-, Einreichungs- und interlegungs­
stelle am Sitzon der Börse; 

2. Angaben über die Stimmrechte d r Aktionäre; 
3. Bestimmungen über die Verteilu g des Gewin­

nes, insbesondere aber Gewinn und Verlust­
ausschließungsvenräge; 

4. Angaben über die Art der Ve öffentlichung 
von die Rechte der Aktionäre berührenden 
Tatsachen, insbesond"ere die Ei berufung der 
Hauptversammlung. 

Anlage I 

SCHEMAJ 

Schema für den Prospekt für die Ein eziehung von 
Schuldverschreibungen in den gereg Iten Freiver­

kehr 

Kapitell 

Angaben über Personen, welche die V rantwortung 
für den Prospekt übernehmen, so ie über die 

Abschlußprüfung 

Kapitel 2 

Angaben über die Anleihe und die Glä bigerstellung 

1. Die wesentlichen Bestimmunge der Anleihe­
bedingungen, insbesondere di Ausstattung 
der Schuldverschreibungen und er Tilgungs­
plan; 

2. Die Zahl-, Einreichungs- und interlegungs­
stelle am Sitzort der Börse; 

3. die Benennung des Bewilligungs escheides für 
die Ausgabe der Anleihe, oder egebenenfalls 
die Angabe, warum ein solcher Bescheid für 
die rechtmäßige Ausgabe nich erforderlich 
ist; 

4. eine Übersicht über die all nfalls bisher 
ausgegebenen Schuldverschreib 

Kapitel 3 

Angabe über den Emitten en 

1. Firma und Sitz des Einittenten; 
2. eine Darstellung seiner rechtli hen Verhält­

nisse, insbesondere Angaben zu Grundkapi­
tal oder dem Grundkapital etsprechenden 
sonstigen Gesellschaftskapital, essen Stücke­
lung samt Bezeichnung etwaiger verschiedener 
Gattungen von Anteilsrechten; 

3. die Mitglieder eines allfälligen Aufsichtsrates 
oder sonstigen Aufsichtsorgans und des 
Vorstandes oder sonstige mit der Geschäftslei­
tung betraute Personen; 

4. der letzte Jahresabschluß, Gewinn- und 
Verlustrechnung samt Geschäftsbericht. 

Anlage zu § 88 Abs. 2 

Zwischenberichtsschema für Banken 

1. Von Emittenten ~ ausgenommen Landes-Hy­
pothekenbanken - anzugebende Posten 
Aktivseite : 

1. Kassenbestand, Guthaben bei der OeNB 
und bei der ÖPSK 

2. Wechsel 
3. Forderungen an Banken 

darunter: mit vereinbarter Laufzeit oder 
Kündigungsfrist von vier Jahren oder länger 

4. Bundesschatz- und Kassenscheine 
5. Wertpapiere 
6. Forderungen an Kunden 

darunter: mit vereinbarter Laufzeit oder 
Kündigungsfrist von vier Jahren oder länger 

Passivseite : 
7 . Verbindlichkeiten gegenüber Banken 

darunter: mit vereinbarter Laufzeit oder 
Kündigungsfrist von sieben Jahren oder 
länger 
darunter: vor Ablauf von vier Jahren fällig 

8. Verbindlichkeiten aus dem Bankgeschäft 
gegenüber anderen Gläubigern 
a) täglich fällig 
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündi­

gungsfrist 
darunter: von vier Jahren oder länger 
darunter: vor Ablauf von vier Jahren 
fällig 

c) Spareinlagen 
9. Schuldverschreibungen 

darunter: mit einer Laufzeit von mehr als 
vier Jahren 
darunter: vor Ablauf von vier Jahren fällig 

10. Partizipations- und Ergänzungskapital 
11. Geschäftskapital, Haftrücklage und andere 

Rücklagen 
Posten unter dem Strich: 
12. Indessamentsverpflichtungen aus weiterge­

gebenen Wechseln 
13. Eventualverpflichtungen aus BürgschafteIJ, 

Wechsel- und Scheckbürgschaften sowie 
aus Gewährleistungsverträgen 

Aufwendungen: 
14. Zinsen und zinsähnliche Aufwendungen 
15. Provisionen und andere Aufwendungen für 

Dienstleistungsgeschäfte 
16. Gehälter, Löhne und soziale Abgaben 
17. Dotierung der Abfertigungs- und Pensions­

rücksteIlung 
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18. Sachaufwand für das Bankgeschäft 
19. Laufende Abschreibungen auf Sachanlagen 
Erträge: 
20. Zinsen und zinsähnliche Erträge aus Kredit­

und Veranlagungsgeschäften 
21. Laufende Erträge aus Wertpapieren und 

Beteiligungen 
22. Provisionen und andere Erträge aus Dienst­

leistungensgeschäften 

darunter: vor Ablauf von vier Jahren fällig 
oder zurückzunehmen 

3. Partizipations- und Ergänzungskapital 
4. Geschäftskapital, Haftrücklage und andere 

Rücklagen 
Gewinn- und Verlustrechnung: 

5. Zinsaufwendungen für 
a) Hypothekenpfandbriefe 
b) . Kommunalschuldverschreibungen 
c) aufgenommene Darlehen 

6. Zinserträge aus 
11. Von Landes-Hypothekenbanken anzugebende 

Posten 
a) Hypotheken 
b) Kommunaldarlehen 

Bilanz: 
1. Ausleihungen mit vereinbarter Laufzeit von 

vier Jahren oder länger 

7. Saldo der anderen Zinsen einschließlich der 
zinsähnlichen Aufwendungen und Erträge 

8. Saldo der einmaligen Aufwendungen und 
Erträge aus dem Emissions- und DarIehens­
geschäft 

darunter: 
a) Hypotheken 
b) Kommunaldarlehen 9. Gehälter, Löhne und soziale Abgaben 

2. Begebene Schuldverschreibungen 
darunter: 
a) Hypothekenpfandbriefe 
b) Kommunalschuldverschreibungen 

10. Dotierung der Abfertigungs- und Pensions­
rückstellung 

11. Sachaufwand für das Bankgeschäft 
12. Laufende Abschreibungen auf Sachanlagen 

Entschließung 

Der Bundesminister für Justiz wird ersucht, 
gemeinsam mit dem Bundesminister für Finanzen 
unter Bedachtnahme auf die Entwicklung in der 
EG einen Vorschlag für eine strafgesetzliche Rege­
lung auszuarbeiten, durch die die mißbräuchliche 
Ausnutzung von Insider-Informationen bei Wert­
papiertransaktionen unter Strafe gestellt wird. 
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